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ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE
Amt/Eigenbetrieb:
61        Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung

Beteiligt:

Betreff:
Regionales Radwegekonzept für die Metropole Ruhr (RVR)

Beratungsfolge:
22.11.2018 Ausschuss für Umwelt, Stadtsauberkeit, Sicherheit und Mobilität
04.12.2018 Stadtentwicklungsausschuss
04.12.2018 Bezirksvertretung Eilpe/Dahl
05.12.2018 Bezirksvertretung Hagen-Nord
05.12.2018 Bezirksvertretung Hohenlimburg
06.12.2018 Bezirksvertretung Haspe
12.12.2018 Bezirksvertretung Hagen-Mitte
13.12.2018 Rat der Stadt Hagen

Beschlussfassung:
Rat der Stadt Hagen

Beschlussvorschlag:
1. Das vom Regionalverband Ruhr (RVR) erarbeitete Zukunftskonzept für den 

regionalen Alltagsradverkehr in der Metropole Ruhr wird vom Rat der Stadt 
Hagen als Bedarfsplan für den Regionalen Radverkehr unterstützt.

2. Der Rat der Stadt Hagen bittet den Regionalverband Ruhr (RVR), mit den dafür 
zuständigen Ministerien auf Landes- und Bundesebene die Weiterentwicklung 
und Umsetzung des Bedarfsplans für den Regionalen Radverkehr 
voranzutreiben.

3. Die Verwaltung wird beauftragt, dem Regionalverband Ruhr diesen Beschluss 
zu übermitteln.

4. Die Verwaltung wird darüber hinaus beauftragt, die weitere Umsetzung des 
Bedarfsplans für den Regionalen Radverkehr aktiv zu unterstützen. Hierbei ist 
die Verknüpfung der kommunalen und regionalen Radwegenetzplanungen zu 
optimieren und aufzuzeigen, welches kommunale Engagement und welche 
Chancen für das kommunale Radwegenetz mit dem Bedarfsplan für den 
Regionalen Radverkehr verbunden sind. Die Verwaltung wird gebeten, über die 
weitere Umsetzung des Regionalen Radwegenetzes regelmäßig zu berichten.
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Vorbemerkungen:

Der Regionalverband Ruhr (RVR) erarbeitet ein Konzept zur Weiterentwicklung des 
regionalen Radwegenetzes. Dieses Konzept liegt nun als Entwurf vor und ist den 
betroffenen Kommunen zur Abstimmung vorgelegt worden.
Zur Vereinheitlichung der Abstimmung hat der RVR die folgende Vorlage 
einschließlich des Beschlusses vorformuliert.

Das regionale Radwegekonzept sieht sich als Bedarfsplan  zur Förderung des 
Radverkehrs. Das Konzept zeigt alltagstaugliche Radverbindungen der wichtigsten 
regionalen Ziele bzw. Potentiale auf.
Konkrete Maßnahmen obliegen dann den jeweiligen Kommunen und sind in den 
einzelnen kommunalen Radwegekonzepten zu übernehmen. 

Für die Stadt Hagen ist das bereits erfolgt, in dem die abgebildeten Verbindungen als 
wesentlicher Bestandteil des Radverkehrskonzeptes der Stadt Hagen aufgenommen 
wurden.

Hintergrund:

Die Mobilität und die damit zusammenhängenden aktuellen sowie die zukünftig 
erreichbaren Verkehrsleistungen des Radverkehrs stehen in den europäischen 
Metropolen und Ballungsräumen in einem starken Fokus der Verkehrsentwicklungs-
planung. Um in diesen Wachstumsregionen die Mobilität und den daraus 
resultierenden Verkehr für Menschen und Güter zu sichern, muss die 
Verkehrsleistung des Radverkehrs im Rahmen einer integrierten Mobilitätsstrategie 
deutlich gesteigert und als vollwertiger Verkehrsträger betrachtet werden. 
Gleichzeitig übernimmt der Radverkehr wichtige Funktionen im Rahmen 
klimafreundlicher, stadtverträglicher, leiser, kostengünstiger und gesunder Mobilität. 
Investitionen in den Radverkehr sind gleichzeitig Investitionen in eine höhere 
Lebensqualität und leisten einen wesentlichen Beitrag zur Luftreinhaltung. Der 
Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur schafft neue Mobilitätsangebote für 
Bewohnerinnen und Bewohner auf ihren täglichen Wegen, hilft, Verkehrsbelastungen 
zu mindern und Staus zu reduzieren. Auch im Wirtschaftsverkehr wird die 
Auslieferung von Waren per Lastenrad eine zunehmend größere Rolle einnehmen.
Dank neuester Technik, und immer öfter mit elektrischer Unterstützung, erweitern 
sich beim Radverkehr die Mobilitätsmöglichkeiten und Pendeldistanzen. Neben 
kommunaler Radverkehrsinfrastruktur rücken somit auch städteübergreifende 
Verbindungen in den Fokus. So selbstverständlich es ist, dass Mobilität nicht an 
Stadtgrenzen endet, so selbstverständlich muss es werden, dass 
städteübergreifende Mobilität neben dem PKW, dem ÖPNV und dem SPNV auch mit 
dem Fahrrad möglich ist. Dementsprechend müssen Radverkehrskonzepte nicht nur 
kommunal, sondern auch regional gedacht und umgesetzt werden. Der 
Regionalverband Ruhr (RVR) nimmt hierzu mit seinen gesamtregionalen Aktivitäten 
bereits heute mit dem Radschnellweg Ruhr (RS1) und den Planungen zum 
Radschnellweg Mittleres Ruhrgebiet zusammen mit dem Land Nordrhein-Westfalen 
eine bedeutende Rolle ein.
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Zielsetzung:

Ziel der Weiterentwicklung des Regionalen Radwegenetzes ist die konzeptionelle 
Entwicklung eines hierarchischen Radwegenetzes für den Alltagsverkehr. Damit 
erhält die Metropole Ruhr ein Zukunftskonzept in Sachen Radverkehr (Bedarfsplan). 
Mit der Weiterentwicklung des Konzepts für das Regionale Radwegenetz liegt nun 
eine adäquate und zukunftsorientierte Infrastrukturplanung für den Radverkehr im 
Entwurf vor. Gemeinsam mit den vier Kreisen, 53 Kommunen, zahlreichen 
Institutionen und Verbänden wurde ein Bedarfsplan für das Alltagsradverkehrsnetz in 
der Metropole Ruhr entwickelt. Ziel dieser Konzeption ist es, für die Bevölkerung in 
der Metropole Ruhr, adäquate, alltagstaugliche Radverkehrsverbindungen unter 
Berücksichtigung bestehender Verbindungen bereitzustellen.

Aufbauend auf den Beschlüssen der Verbandsversammlung des RVR zur 
Drucksache Nr. 13/1030 (VV vom 23.03.2018) und 13/0564 (VV am 30.09.2016) wird 
dieses Konzept mit Unterstützung des Planungskonsortiums Planersocietät, 
Dortmund und Planungsbüro VIA, Köln erarbeitet. In die fachliche Erarbeitung sind 
Kommunen, Kreise, Emschergenossenschaft/ Lippeverband, Straßen.NRW, 
Wasserstraßen und Schifffahrtsverwaltung, Industrie- und Handelskammer, 
Handwerkskammer, Landwirtschaftskammer, Verkehrsverbund Rhein-Ruhr, 
Zweckverband Nahverkehr Westfalen Lippe, Allgemeiner Deutscher Fahrradclub 
(ADFC), RuhrTourismus GmbH (RTG) und Business Metropole Ruhr (BMR) 
eingebunden. Bereits mit den Vorlagen Nr. 13/0723 und Nr. 13/0806 wurden die 
zuständigen Fachgremien des RVR über die Arbeitsstände in Kenntnis gesetzt.

Das Konzept des Regionalen Radwegenetzes aus dem Jahr 2012 (VV Beschluss 
vom 25.06.2012) stellt für den RVR bereits heute die Grundlage für die Planung, den 
Bau und den Betrieb von regionalen Radwegeverbindungen in der Metropole Ruhr 
dar. Mit dem bestehenden Konzept werden die regionalen Radwegeplanungen und -
projekte, der damit zusammenhängende Grunderwerb, die Fördermittelakquise, die 
Bestandssicherung und -pflege, ein koordinierendes Routen- und 
Qualitätsmanagement sowie ein gemeinsames Marketing mit der RTG für bestimmte 
Themenrouten definiert. Das bisherige Netz ist – abgesehen vom Radschnellweg 
Ruhr RS 1 – eher freizeitorientiert. Allerdings werden einige dieser regionalen 
Trassen bzw. Routen in regionalen, aber auch innerstädtischen 
Netzzusammenhängen für Alltagswege, insbesondere Berufswege, genutzt. Diese 
Entwicklung – nicht zuletzt auch durch die steigende Nutzung von Pedelecs und der 
damit zusammenhängenden Vergrößerung der Reichweiten sowie den NRW- und 
deutschlandweiten Planungen zu Radschnellverbindungen, die ebenfalls auf die 
Zielgruppe Alltagsverkehr fokussieren – greift der RVR mit diesem Projekt auf.

Ziel des Konzepts zur Weiterentwicklung des Regionalen Radwegenetzes ist es, das 
bestehende Netz für die Alltagsmobilität weiter zu qualifizieren und gleichzeitig 
Synergieeffekte für das Freizeit- bzw. das touristische Netz und dessen 
Entwicklungsbedarfe zu berücksichtigen.
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Dieses künftige Netz soll entsprechend der zu erwartenden Nutzung in drei 
Kategorien aufgebaut werden: 

• Radschnellverbindungen
• Radhauptverbindungen 
• Radverbindungen. 

Prämisse bei der Netzplanung ist es, eine Anbindung aller Städte und Gemeinden in 
einem verbandsweiten Radverkehrsnetz sicherzustellen. Relevante Verbindungen 
über die Grenzen des Verbandsgebietes hinaus werden selbstverständlich ebenfalls 
berücksichtigt. Die kommunale Binnenerschließung wird weiterhin in eigenen 
Radverkehrskonzeptionen der Städte und Gemeinden behandelt.

Erarbeitungsprozess:

Seit Ende 2016 erfolgt die Bearbeitung der konzeptionellen Weiterentwicklung des 
Regionalen Radwegenetzes (Abbildung 1) in enger Abstimmung mit allen 
Projektbeteiligten. 

Abbildung 1: Erarbeitungsprozess des Projektes
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Über jeweils zwei Arbeitskreise pro Teilregion (West, Mitte, Ost) im Mai und 
September 2017 konnte das fachliche Wissen der kommunalen und institutionellen 
Vertreterinnen und Vertreter in die Arbeitsschritte mit einfließen. Die Bereitschaft zur 
Mitwirkung bei der Konzeption war durchgehend hoch. Insbesondere die 
Verknüpfung mit den kommunalen Radverkehrsnetzen, Qualitätsstandards, die 
Potenziale für den Alltagsradverkehr sowie die Konkretisierung des Netzes 
(Umlegung) wurden vor Ort thematisiert.
Außerdem wurden im Arbeitskreis Regionale Mobilität beim RVR im Dezember 
nochmals alle Netzelemente für das gesamte Verbandsgebiet dargestellt. Die 
Gelegenheit zu weiteren fachlichen Ergänzungen oder Änderungen wurde bis Mitte 
Januar 2018 intensiv von den Prozessbeteiligten genutzt. 
Darüber hinaus wurde im Mai 2018 jeweils eine Teilraumkonferenz pro Teilregion mit 
den kommunalen, institutionellen und politischen Vertreterinnen und Vertretern 
durchgeführt.

Methodik:

Die methodische Erarbeitung der Konzeption kann vereinfacht in fünf Arbeitsschritte 
aufgeteilt werden:

1. Netzplanung
2. Potentialanalyse
3. Qualitätsstandards
4. Konkretisierung des Netzes/ Umlegung
5. Bestandsanalyse und Handlungsbedarfe

1.Netzplanung

Zunächst wurden die Verbindungen zwischen den einzelnen Kommunen 
richtlinienkonform zugeordnet. Dabei wurden die Einstufungen der Kommunen nach 
dem Landesentwicklungsplan NRW (LEP NRW) in Ober-, Mittel- und Grundzentren 
zur Einordnung der Kommunen berücksichtigt:

 z. B. zwischen zwei Oberzentren maximal 25 km
 z. B. zwischen zwei Mittelzentren maximal 20 km
 z. B. zwischen zwei Grundzentren maximal 15 km 

Am Ende dieses Arbeitsschrittes steht das entwickelte Luftliniennetz, welches die 
Kommunen innerhalb des Verbandsgebietes und die an den RVR angrenzenden 
Städte miteinander verbindet (Karte 1 der Anlage). 

2. Potenzialanalyse

Eine Abschätzung der Radverkehrspotenziale im Verlaufe der Luftlinien ist von hoher 
Bedeutung bei der Weiterqualifizierung dieses Netzes. Einfließende Parameter zur 
Abschätzung der Radverkehrspotentiale sind Pendler, Einkaufs- und 
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Freizeitverkehre, die Entfernungen zwischen den Zielen, Binnenverkehre, der 
bestehende und ein prognostizierter Modal-Split (10% – 35%) sowie die Topographie 
des Streckenverlaufes.

Unter Ansatz dieser Eingangsgrößen wurde für alle Luftlinienverbindungen das 
jeweilige Nutzenden-Potenzial ermittelt und eine Zuordnung zu drei Kategorien 
getroffen:

 Regionale Radschnellverbindung bei mehr als 2000 Radfahrenden pro 
Tag, 

 Regionale Radhauptverbindung bei 500 bis 2000 Radfahrenden pro Tag, 
 Regionale Radverbindung bei weniger als 500 Radfahrenden pro Tag.

Die Abbildung 2 in der Anlage zeigt das Ergebnis dieses Arbeitsschritts.

3. Qualitätsstandards

Um den aufgezeigten Potenzialen auch über eine geeignete 
Radverkehrsinfrastruktur gerecht zu werden, wurden für die drei Kategorien die in 
Abbildung 3 der Anlage dargestellten Qualitätsstandards (auf Grundlage 
vorhandener Richtlinien) entwickelt. Die jeweiligen Querschnittsdarstellungen zeigen 
die Aufteilung des Verkehrsraumes am Beispiel von separat geführten Radwegen:

 Radschnellverbindungen (4 m Radweg und 2,50 m Fußweg)
 Radhauptverbindungen (3 m Radweg und 2 m Fußweg)
 Radverbindungen (2,50 m bis 3 m gemeinsamer Fuß-/Radweg)

4. Konkretisierung des Netzes/ Umlegung

Für jede Radverbindungsachse (Luftlinie) wurde gemeinsam mit den kommunalen 
Vertretern und Vertreterinnen eine konkrete, räumlich verortete Führung fachlich 
identifiziert. Die Konkretisierung der Führung für eine Verbindung im 
Alltagsradverkehr erfolgte unter der Prämisse, möglichst direkte und schnelle 
Führungen herzustellen. Hierbei kann es sich um eine vorhandene 
Radverkehrsverbindung im Straßen- und Wegenetz handeln, oder um eine neue 
Führung. Dies bedeutet, dass je nach Erfordernis eine neue Planung und somit ein 
Neubau oder eine Umgestaltung eines Straßenraums vorgeschlagen wird. Der 
Entwurf dieses Alltagsradwegenetzes ist in Abbildung 4 der Anlage dargestellt.

5. Bestandsanalyse und Handlungsbedarfe

Das Konzept soll auch erste Aussagen zu den Handlungsbedarfen treffen. Daher 
wurde anhand von aktuellen Luftbildern und unter Verwendung der Datenbank von 
Straßen.NRW die Möglichkeit der jeweiligen Führungen geprüft und 
Handlungsbedarfe identifiziert und Kostenannahmen dafür getroffen. Das Konzept 
lässt den Gebietskörperschaften und weiteren Trägern den Raum für eine 
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Konkretisierung unter Berücksichtigung der regionalen Bedeutung von 
Netzabschnitten.

Erste Ergebnisse der Untersuchung:

Das aus den oben dargestellten Bausteinen entwickelte Konzept für das Regionale 
Radwegenetz für den Alltagsradverkehr hat eine gesamte Länge von rund 1.800 km. 
Die Streckenlängen teilen sich auf die drei Kategorien wie folgt auf:

1. Regionale Radschnellverbindungen (rund 336 km inkl. RS1 und RS MR)
2. Regionale Radhauptverbindungen (rund 691 km)
3. Regionale Radverbindungen (rund 779 km)

Die als potenzielle Radschnellverbindungen identifizierten Strecken würden nach 
dem Straßen- und Wegegesetz des Landes NRW vorwiegend in die Trägerschaft 
des Landes fallen. Die als regionale Radhauptverbindungen und regionale 
Radhauptverbindungen identifizierten Achsen liegen in den jeweiligen 
Zuständigkeiten der Baulastträger. 

Weitere Vorgehensweise:
Die Konzeption wurde im Juni 2018 in Form eines Berichtes GIS-Datensätzen den 
Kommunen und Kreisen sowie den regionalen Akteuren im Verbandsgebiet zu einer 
halbjährlichen Befassung bereitgestellt. Die im Verlauf dieser Befassung 
eingehenden Hinweise und Anregungen werden vom RVR ausgewertet. Daran 
anschließend wird die Konzeption nochmals in den politischen Gremien des RVR, 
voraussichtlich im 2. Quartal 2019, behandelt.
Die Ergebnisse dieser Konzepterarbeitung dienen u. a. als Grundlage für Gespräche 
auf Bundes – und Landesebene mit dem Verkehrsministerium sowie dem 
Landesbetrieb Straßen.NRW. 

Inklusion von Menschen mit Behinderung
Belange von Menschen mit Behinderung
X sind nicht betroffen

Finanzielle Auswirkungen

X Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen

gez. Erik O. Schulz gez. Thomas Grothe
Oberbürgermeister Technischer Beigeordneter



Drucksachennummer:
1001/2018

Seite 8 Datum:
08.11.2018

Verfügung / Unterschriften
Veröffentlichung

Ja
Nein, gesperrt bis einschließlich

Oberbürgermeister

Gesehen:

Erster Beigeordneter 
und Stadtkämmerer Stadtsyndikus Beigeordnete/r

Die Betriebsleitung
Amt/Eigenbetrieb: Gegenzeichen:

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:
Amt/Eigenbetrieb: Anzahl:



 

 
 

 

 

 

 

 

Weiterentwicklung des Konzepts für das 

Regionale Radwegenetz in der Metropole Ruhr 

Entwurf – Stand 15.06.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regionalverband Ruhr 

Kronprinzenstraße 6 

45128 Essen 

 

 

 

  



Weiterentwicklung des Konzepts für das Regionale Radwegenetz in der Metropole Ruhr 2 

 

Regionalverband Ruhr – Team Mobilität Entwurf Stand: 15.06.2018 

Impressum 
 

Auftraggeber: 

 

Regionalverband Ruhr 

Kronprinzenstraße 35 

45128 Essen 

 
 

 

 

Auftragnehmer (Planerkonsortium): 

 

Planersocietät – Stadtplanung, Verkehrsplanung, Kommunikation 

Dr.-Ing. Frehn, Steinberg Partnerschaft 

Stadt- und Verkehrsplaner 

Gutenbergstraße 34 

44139 Dortmund 

 
 

 

Planungsbüro VIA eG 

Marspfortengasse 6 

50667 Köln 

 
 

 

 

 

Wenn nicht anders vermerkt, liegen die Rechte für Grafiken, Tabellen, Abbildungen und Fotos bei den Mitwir-

kenden. 

 



Weiterentwicklung des Konzepts für das Regionale Radwegenetz in der Metropole Ruhr 3 

Regionalverband Ruhr – Team Mobilität Entwurf Stand: 15.06.2018 

Inhaltsverzeichnis 

Tabellenverzeichnis ................................................................................................................. 7 

Abkürzungsverzeichnis ............................................................................................................ 8 

1 Vorwort ........................................................................................................................... 9 

2 Konzept für das Regionale Radwegenetz für den Alltagsverkehr ....................................... 11 

2.1 Ausgangslage 11 

2.2 Zielsetzungen 12 

3 Methodik ........................................................................................................................ 16 

3.1 Erarbeitungsprozess und Arbeitsschritte 16 

3.2 Abstimmung und Beteiligung 20 

3.3 „Gute Beispiele“ aus anderen Regionen 21 

4 Qualitätsstandards für das Konzept für das Regionale Radwegenetz in der Metropole 

Ruhr ....................................................................................................................................... 24 

4.1 Qualitätsstandards im Überblick 24 

4.2 Radschnellverbindungen (Führungsformen und Musterquerschnitte) 26 

4.2.1 Musterquerschnitte für selbstständig geführte Radschnellwege 26 

4.2.2 Musterquerschnitte für Radschnellwege an Hauptverkehrsstraßen 27 

4.2.3 Musterquerschnitte für Radschnellwege auf Nebenstraßen 29 

4.3 Radhauptverbindungen (Führungsformen und Musterquerschnitte) 29 

4.3.1 Musterquerschnitte für Radhauptverbindungen an Hauptverkehrsstraßen 29 

4.4 Radverbindungen 39 

4.5 Markierungen und Gestaltungselemente 40 

5 Netzplanung .................................................................................................................... 44 

5.1 Radverbindungsachsen (Luftlinien) 45 

5.2 Umlegung der Luftlinien im Straßen- und Wegenetz 47 

6 Potenzialanalyse ............................................................................................................. 58 

6.1 Anwendung der Potenzialanalyse 58 

6.2 Methode zur Ermittlung der Radverkehrspotenziale 59 

6.3 Ergebnisse 66 

7 Bestandsanalyse und Handlungsbedarf ............................................................................ 68 

7.1 Vorgehensweise 68 

7.1.1 Maßnahmentypen für Streckenpunkte 69 

7.1.2 Maßnahmentypen für Knotenpunkte 71 

7.2 Netzlänge und Verteilung der Netzlänge auf Netzkategorien 72 

7.3 Ergebnisse der Maßnahmenplanung 73 



Weiterentwicklung des Konzepts für das Regionale Radwegenetz in der Metropole Ruhr 4 

Regionalverband Ruhr – Team Mobilität Entwurf Stand: 15.06.2018 

8 Einschätzung zu Kosten und Priorisierung ......................................................................... 79 

8.1 Einschätzung zu Kosten 79 

8.1.1 Vorgehensweise 79 

8.1.2 Möglichkeiten und Grenzen des Verfahrens 80 

8.1.3 Einschätzung zu Kosten 80 

8.2 Einschätzung zur Priorisierung 83 

9 Evaluierungs- und Monitoringkonzept .............................................................................. 88 

9.1 Radverkehrszählung im Regionalen Radwegenetz der Metropole Ruhr 88 

9.2 Befragungen von Nutzern des Radwegenetzes der Metropole Ruhr 92 

9.3 Ergänzende Auswertung der Daten zum Kfz-Verkehr 93 

9.4 Mobilitätsuntersuchungen in regelmäßigem Turnus 94 

9.5 Kosten für das Evaluierungskonzept 94 

10 Marketing und Öffentlichkeitsarbeit für das Konzept für das Regionale Radwegenetz ....... 96 

10.1 Ausgangssituation im Marketing des regionalen Radwegenetzes 96 

10.2 Kommunikations- und Marketingstrategie für das weiterentwickelte Konzept für das Regionale 

Radwegenetz 99 

10.3 radrevier.ruhr – Dachmarke für das Konzept für das Regionale Radwegenetz 105 

11 Fazit .............................................................................................................................. 106 

Quellenverzeichnis ............................................................................................................... 110 

Anhang ................................................................................................................................ 114 

I. Beispieltagesordnung für die Teilraumkonferenzen ........................................................ 114 

II. Beispiele aus anderen Regionen ..................................................................................... 115 

a. Sachplan Veloverkehr des Kanton Bern 115 

b. Potenzialanalyse für Radschnellwege in der Metropolregion Hamburg 116 

c. Machbarkeitsstudie Radschnellverbindungen Nürnberg 117 

d. RadNETZ Baden-Württemberg 119 

e. RadKULTUR Baden-Württemberg 120 

III. Einteilung der Städte und Gemeinden im Regionalverband Ruhr nach der zentralörtlichen 

Gliederung ........................................................................................................................... 122 

IV. Kartendarstellungen ...................................................................................................... 125 

 

  



Weiterentwicklung des Konzepts für das Regionale Radwegenetz in der Metropole Ruhr 5 

Regionalverband Ruhr – Team Mobilität Entwurf Stand: 15.06.2018 

Abbildungsverzeichnis 

Abb. 1: Regionales Radwegenetz – Netzfunktionen ........................................................................ 12 

Abb. 2: Erarbeitungsprozess des Projektes ...................................................................................... 19 

Abb. 3: Qualitätsstandards für regionale Radschnellverbindungen, regionale 

Radhauptverbindungen und regionale Radverbindungen bei Alltags- und Freizeitradverkehr im 

Überblick .......................................................................................................................................... 25 

Abb. 4: Radschnellverbindungsstandard im Zweirichtungsverkehr ................................................ 26 

Abb. 5: Radschnellverbindungsstandard für Richtungsradwege ..................................................... 27 

Abb. 6: Radschnellverbindungsstandard im Zweirichtungsverkehr an Hauptverkehrsstraßen ...... 28 

Abb. 7: Radschnellverbindungsstandard für Radfahrstreifen .......................................................... 28 

Abb. 8: Radhauptverbindungsstandard für Richtungsradwege ....................................................... 30 

Abb. 9: Radhauptverbindungsstandard für Zweirichtungsradwege mit Fußgängerweg ................. 31 

Abb. 10: Radhauptverbindungsstandard für Radfahrstreifen ......................................................... 31 

Abb. 11: Radhauptverbindungsstandard für gemeinsame Geh- und Radwege (Richtungsverkehr) 32 

Abb. 12: Radhauptverbindungsstandard für gemeinsame Geh- und Radwege 

(Zweirichtungsverkehr) .................................................................................................................... 33 

Abb. 13: Radhauptverbindungsstandard für Fahrradstraßen .......................................................... 34 

Abb. 14: In das städtische Umfeld integrierte bevorrechtigte Radhauptverbindung (Beispiel 

Mannheim) ....................................................................................................................................... 35 

Abb. 15: Bevorrechtigte Straßenquerung im Radhauptverbindungsstandard  bei getrennter Führung

 .......................................................................................................................................................... 37 

Abb. 16: Bevorrechtigte Straßenquerung im Radhauptverbindungsstandard  bei gemeinsamer 

Führung mit dem Fußverkehr .......................................................................................................... 37 

Abb. 17: Radhauptverbindungsstandard für wartepflichtige Querungsstelle im Zuge einer 

getrennten Führung Fuß und Radverkehr........................................................................................ 38 

Abb. 18: Radhauptverbindungsstandard für wartepflichtige Querungsstelle im Zuge einer 

gemeinsamen Führung Fuß und Radverkehr ................................................................................... 38 

Abb. 19: Randmarkierung als Standard für das regionale Radverkehrsnetz ................................... 41 

Abb. 20: Markierungselemente im Überblick .................................................................................. 43 

Abb. 21: Verbindungskategorien für den Radverkehr nach RIN ...................................................... 44 

Abb. 22: Ausschnitt aus dem Luftliniennetz der 1. Phase ................................................................ 45 

Abb. 23: Ausschnitt aus dem Luftliniennetz der 1. und 2. Phase ..................................................... 46 

Abb. 24: Diskussion der Radverbindungsachsen bei den Teilraumkonferenzen (hier am 10. Mai 2017 

in Essen) ........................................................................................................................................... 47 

Abb. 25: Arbeitskarte mit einem Ausschnitt aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis (1. Teilraumkonferenz im 

Mai 2017) ......................................................................................................................................... 48 

Abb. 26: Übernahme der Ergebnisse aus den Teilraumkonferenzen in eine GIS-Datenbank ......... 49 

Abb. 27: Erster Netzentwurf als Grundlage zur Abstimmung mit den Kommunen ......................... 50 

Abb. 28: Beispielhafte kommunale Rückmeldung zum ersten Netzentwurf (Kartenausschnitt) .... 51 

Abb. 29: Bewertung von ausgewählten Achsen mit alternativen Führungen - Beispiel: Wesel – 

Schermbeck: „Die Verbindung mit der kürzeren Reisezeit wird bevorzugt“ ................................... 51 



Weiterentwicklung des Konzepts für das Regionale Radwegenetz in der Metropole Ruhr 6 

Regionalverband Ruhr – Team Mobilität Entwurf Stand: 15.06.2018 

Abb. 30: Bewertung von ausgewählten Achsen mit alternativen Führungen - Beispiel: Xanten – 

Alpen: „Die kürzere Verbindung wird bevorzugt“ ........................................................................... 52 

Abb. 31: Zweiter Netzentwurf als Grundlage zur Abstimmung bei den zweiten Teilraumkonferenzen

 .......................................................................................................................................................... 52 

Abb. 32: Arbeitskarte mit einem Ausschnitt aus dem Kreis Wesel (2. Teilraumkonferenz im 

September 2017) .............................................................................................................................. 54 

Abb. 33: Ring-Modell am Beispiel der Stadt Recklinghausen .......................................................... 55 

Abb. 34: Zentralknoten-Modell am Beispiel der Stadt Hamminkeln ............................................... 56 

Abb. 35: Zentralachsen-Modell am Beispiel der Stadt Lünen .......................................................... 57 

Abb. 36: Korridore entlang der Achsen der 2. Phase ....................................................................... 60 

Abb. 37: Schema einer Pendlerbeziehung mit Einpendlern dritter Kommunen auf der Achse ...... 61 

Abb. 38: Schema einer Pendlerbeziehung ohne Einpendler dritter Kommunen auf der Achse ...... 62 

Abb. 39: Formel zur Berechnung der Pendler im 4km-Korridor ...................................................... 62 

Abb. 40: Rasterdaten zu Einwohnerzahlen im Verbandsgebiet ....................................................... 63 

Abb. 41: Verkehrsaufkommen nach Wegezwecken (2015) ............................................................. 64 

Abb. 42: Radverkehrsanteile nach Entfernungsklassen auf Basis der Daten aus der MiD-Studie 2008

 .......................................................................................................................................................... 65 

Abb. 43: Schematische Darstellung des perspektivischen Radverkehrsanteils auf Grundlage der 

topografischen Bedingungen ........................................................................................................... 66 

Abb. 44: Ermittelte Netzkategorien ................................................................................................. 67 

Abb. 45: Maßnahmentypen zur Ermittlung des Handlungsbedarfs an Strecken ............................. 69 

Abb. 46: Längen der Netzkategorien im Konzept für das Regionale Radwegenetz für den 

Alltagsradverkehr in der Metropole Ruhr ........................................................................................ 73 

Abb. 47: Handlungsbedarf an Strecken auf den Regionalen Radverbindungen .............................. 74 

Abb. 48: Handlungsbedarf an Strecken auf den Regionalen Radhauptverbindungen .................... 75 

Abb. 49: Handlungsbedarf an Strecken auf den Regionalen Radschnellverbindungen ohne RS1 und 

RS MR ............................................................................................................................................... 76 

Abb. 50: Handlungsbedarf an Strecken für alle Netzkategorien des Konzepts für das Regionale 

Radwegenetzes ohne RS1 und RS MR .............................................................................................. 77 

Abb. 51: Handlungsbedarf an Knoten für alle Netzkategorien des Konzepts für das Regionale 

Radwegenetzes ................................................................................................................................ 78 

Abb. 52: Einschätzung der Kosten nach Netzkategorien für Knoten und Strecken (Regionale 

Radschnellverbindungen ohne RS1 und RS MR) .............................................................................. 81 

Abb. 53: Einschätzung der Kosten unterteilt nach Knoten und Strecken (Regionale 

Radschnellverbindungen ohne RS1 und RS MR) .............................................................................. 82 

Abb. 54: Einschätzung der Kosten nach Baulast (Regionale Radschnellverbindungen ohne RS1 und 

RS MR) .............................................................................................................................................. 83 

Abb. 55: Verteilung der Prioritäten auf die Verbindungen des Konzepts für das Regionale 

Radwegenetz Ruhr nach den Netzkategorien (Regionale Radschnellverbindungen ohne RS1 und RS 

MR) ................................................................................................................................................... 85 



Weiterentwicklung des Konzepts für das Regionale Radwegenetz in der Metropole Ruhr 7 

Regionalverband Ruhr – Team Mobilität Entwurf Stand: 15.06.2018 

Abb. 56: Verteilung der geschätzten Kosten für Prioritäten auf die Verbindungen des Konzepts für 

das Regionale Radwegenetz Ruhr nach den Netzkategorien (Reg. Radschnellverbindungen ohne RS1 

und RS MR) ....................................................................................................................................... 86 

Abb. 57: Idealtypische Lage der Dauerzählstelle und mobilen Zählstellen im Konzept für das 

Regionale Radwegenetz ................................................................................................................... 91 

Abb. 58: Logo der Dachmarke radrevier.ruhr .................................................................................. 97 

Abb. 59: Darstellung der Themenradwege in der Metropole Ruhr unter der neuen Dachmarke für 

den Radverkehr radrevier.ruhr ........................................................................................................ 97 

Abb. 60: Ausschnitt Image-Broschüre des RS1 ................................................................................ 98 

Abb. 61: Auszug aus der Website des Landes NRW für die Vermarktung von Radschnellwegen ... 98 

Abb. 62: Zielgruppendefinition ...................................................................................................... 100 

Abb. 63: Beispiel für ein starkes Logo ‚RS1‘ ................................................................................... 101 

Abb. 65: Längen der Netzkategorien im Konzept für das Regionale Radwegenetz ....................... 107 

 

 

 

 

Tabellenverzeichnis 

Tab. 1: Unterscheidung Alltags- und Freizeitradverkehr ................................................................. 15 

Tab. 2: Übersicht der betrachteten Beispiele und ihrer Verwendung ............................................. 22 

Tab. 3: Übersicht Qualitätsstandards nach ERA 2010 ...................................................................... 39 

Tab. 4: Berücksichtigte Parameter der Potenzialanalyse ................................................................. 59 

Tab. 5: Gruppierung der Maßnahmentypen .................................................................................... 77 

Tab. 6: Einschätzung der Kosten nach Netzkategorien (Reg. Radschnellverbindungen ohne RS1 und 

RS MR) .............................................................................................................................................. 82 

Tab. 7: Finanzbedarf für eine Radverkehrsverbindung mit Dauerzählstelle.................................... 95 

Tab. 8: Auswahl von Fahrradevents in der Metropole Ruhr in 2018 ............................................. 104 

Tab. 9: Ergebnis der Einschätzung der Kosten differenziert nach den Netzkategorien ................. 108 

 

 

  



Weiterentwicklung des Konzepts für das Regionale Radwegenetz in der Metropole Ruhr 8 

Regionalverband Ruhr – Team Mobilität Entwurf Stand: 15.06.2018 

Abkürzungsverzeichnis 

ADFC Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club 

AGFS Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Kreise und Gemein-

den in Nordrhein-Westfalen e.V. 

BMR Business Metropole Ruhr 

BMVBS Bundesministerium für Verkehr, Bau‐ und Stadtentwicklung 

BMVI Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 

DTV Durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke 

EG/LV Emschergenossenschaft und Lippeverband 

ERA Empfehlungen für Radverkehrsanlagen 

FGSV Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen 

GIS Geographisches Informationssystem 

Kfz Kraftfahrzeug 

LEP NRW Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen 

Lkw Lastkraftwagen 

MiD Mobilität in Deutschland 

MIV Motorisierter Individualverkehr 

MOP Deutsches Mobilitätspanel 

NWL Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe 

NW SIB Straßeninformationsbank Nordrhein-Westfalen 

ÖPNV Öffentlicher Personennahverkehr 

RS1 Radschnellweg Ruhr RS1  

RASt Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen 

RiLSA Richtlinien für Lichtsignalanlagen 

RIN Richtlinien für integrierte Netzgestaltung 

RS MR Radschnellweg Mittleres Ruhrgebiet 

RTG RuhrTourismus GmbH 

RVR Regionalverband Ruhr 

SPNV Schienenpersonennahverkehr 

StVO Straßenverkehrsordnung 

VM NRW Ministerium für Verkehr NRW 

VRR Verkehrsverbund Rhein-Ruhr 

VwV-StVO Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung 

 

  



Weiterentwicklung des Konzepts für das Regionale Radwegenetz in der Metropole Ruhr 9 

Regionalverband Ruhr – Team Mobilität Entwurf Stand: 15.06.2018 

1 Vorwort  

Radfahren rückt in den europäischen Metropolen und Ballungsräumen immer weiter ins Zentrum 

der Verkehrsentwicklungsplanung. Um in diesen Wachstumsregionen die Mobilität und den daraus 

resultierenden Verkehr für Menschen und Güter zu sichern, muss die Verkehrsleistung des Radver-

kehrs im Rahmen einer integrierten Mobilitätsstrategie deutlich gesteigert und als vollwertiger Ver-

kehrsträger betrachtet werden. Gleichzeitig übernimmt der Radverkehr wichtige Funktionen im 

Rahmen klimafreundlicher, stadtverträglicher, leiser, kostengünstiger und gesunder Mobilität. In-

vestitionen in den Radverkehr sind gleichzeitig Investitionen in eine höhere Lebensqualität und leis-

ten einen wesentlichen Beitrag zur Luftreinhaltung. Der Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur 

schafft neue Mobilitätsangebote für Bewohnerinnen und Bewohner auf ihren täglichen Wegen, 

hilft, Verkehrsbelastungen zu mindern und Staus zu reduzieren. Auch im Wirtschaftsverkehr wird 

die Auslieferung von Waren per Lastenrad eine zunehmend größere Rolle einnehmen. 

Wir können es uns nicht länger leisten, uns den Radverkehr nicht zu leisten! 

Dank neuester Technik, und immer öfter mit elektrischer Unterstützung, erweitern sich die Mobili-

tätsmöglichkeiten und Pendeldistanzen. Neben kommunalen Radwegen rücken somit auch städte-

übergreifende Verbindungen in den Fokus. So selbstverständlich es ist, dass Mobilität nicht an 

Stadtgrenzen endet, so selbstverständlich muss es werden, dass städteübergreifende Mobilität ne-

ben dem PKW, dem ÖPNV und dem SPNV auch mit dem Fahrrad möglich ist. Dementsprechend 

müssen Radverkehrskonzepte nicht nur kommunal, sondern auch regional gedacht und umgesetzt 

werden. Der Regionalverband Ruhr (RVR) nimmt hierzu mit seinen Aktivitäten bereits heute mit 

dem Radschnellweg Ruhr RS1 und den Planungen zum Radschnellweg Mittleres Ruhrgebiet zusam-

men mit dem Land Nordrhein-Westfalen eine Vorreiterrolle ein. 

Mit der Weiterentwicklung des Konzepts für das Regionale Radwegenetz liegt nun eine adäquate 

und zukunftsorientierte Infrastrukturplanung für den Radverkehr im Entwurf vor. Gemeinsam mit 

den vier Kreisen, 53 Kommunen, zahlreichen Institutionen und Verbänden wurde ein Bedarfsplan 

für das Alltagsradverkehrsnetz in der Metropole Ruhr entwickelt. 

Ziel dieser Konzeption ist es, für die Bevölkerung in der Metropole Ruhr adäquate, alltagstaugliche 

Radverkehrsverbindungen unter Berücksichtigung bestehender Verbindungen bereitzustellen. 

Das bestehende Regionale Radwegenetz in der Metropole Ruhr war bislang auf den Freizeitverkehr 

fokussiert. Mit den Planungen zum Radschnellweg Ruhr RS1 sowie den anschließenden Planungen 

zum Radschnellweg Mittleres Ruhrgebiet (RS MR), rückt der regionale Alltagsradverkehr in der Met-

ropole Ruhr und damit die Möglichkeit zur Teilhabe verschiedenster Bewohnerinnen und Bewohner 

stärker in den Vordergrund. Beide Radschnellverbindungen verdeutlichen das Potenzial des Rad-

verkehrs im Alltagsverkehr in einer Region, die im hohen Maß von regionalen Pendlerverflechtun-

gen im Arbeits-, Ausbildungs- und Freizeitverkehr geprägt ist. 

Parallel mit dem Beginn der Planungen zum RS1 erhielt der RVR 2012 durch seine Verbandsver-

sammlung den Auftrag, eine regionale Gesamtbetrachtung des Themas Mobilität zu erstellen. Dazu 

soll ein regionales Mobilitätsentwicklungskonzept erarbeitet werden. In einer ersten Stufe wurden 

dafür Leitbilder und Zielaussagen zur regionalen Mobilität in der Metropole Ruhr erarbeitet und 
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von der Verbandsversammlung im Jahr 2016 als Grundlage für die weiteren Schritte beschlossen. 

Der Radverkehr bildet innerhalb dieser Zielsetzungen einen wesentlichen Baustein zur Förderung 

einer nachhaltigen Mobilität.  

Hier setzt die vorliegende Weiterentwicklung des Konzepts für das Regionale Radwegenetz in der 

Metropole Ruhr unter der Prämisse des Alltagsradverkehrs an. Ziel ist eine abgestimmte Netzkon-

zeption, die unsere acht Grundzentren, vierzig Mittelzentren und fünf Oberzentren sowie wichtige 

Verkehrserzeuger wie Hochschulen, große Gewerbegebiete, Bahnhöfe und Haltepunkte an ein re-

gionales Alltagsradwegenetz entsprechend ihrer jeweiligen Potenziale anbindet. Der Radverkehr 

kann damit auch impulsgebend für Verzahnungen und die Qualifizierung von Stadträumen sein. 

Verbindungen über die Grenzen des Verbandsgebietes finden selbstverständlich ebenfalls Berück-

sichtigung. Dabei wird das bestehende regionale Radwegenetz für die Alltagsmobilität weiter qua-

lifiziert, gleichzeitig werden Synergieeffekte für das Freizeit- bzw. das touristische Netz und dessen 

Entwicklungsbedarfe berücksichtigt.  

Die Verbandsversammlung des RVR nahm im März 2018 den in enger fachlicher Zusammenarbeit 

mit allen Kommunen, Kreisen und weiteren Akteuren erarbeiteten Entwurf des Radwegenetzes zur 

Kenntnis und beauftragte den Bereich Planung mit der weiteren Fortführung des Beteiligungspro-

zesses:die Verbandskommunen und Kreise und weitere regionale Akteure haben nun bis Ende 2018 

die Gelegenheit, sich fachlich und politisch mit dem Netzentwurf zu befassen und weitergehende 

Hinweise an den RVR zu geben. Im Anschluss – nach fachlicher Auswertung durch den RVR – wird 

sich die Verbandsversammlung erneut mit dem durch die Kommunen und Kreise kommentierten 

Entwurf auseinandersetzen.  

Im Ergebnis bekommt die Metropole Ruhr ein abgestimmtes Zukunftskonzept – einen Bedarfsplan-

für den Radverkehr in der Region und damit die Möglichkeit, neue zukunftsfähige Mobilitätsange-

bote für Menschen und Güter zu schaffen und gleichzeitig die Lebensqualität in der Metropole Ruhr 

positiv zu beeinflussen. 

 

Essen im Juni 2018 
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2 Konzept für das Regionale Radwegenetz für den Alltagsverkehr 

Das Regionale Radwegenetz in der Metropole Ruhr ist bisher auf den Freizeitverkehr fokussiert. Mit 

den Planungen zum Radschnellweg Ruhr RS1 sowie den anschließenden Planungen zum Radschnell-

weg Mittleres Ruhrgebiet (RS MR), rückt der regionale Alltagsradverkehr stärker in den Vorder-

grund. Beide Radschnellverbindungen verdeutlichen das Potenzial des Radverkehrs im Alltagsver-

kehr in einer Region, die im hohen Maß von regionalen Arbeits- und Ausbildungspendlerverflech-

tungen geprägt ist. Im Folgenden werden die Ausgangssituation zum regionalen Radverkehr in der 

Metropole Ruhr sowie die Zielsetzungen zur Weiterentwicklung des Konzepts für das Regionale 

Radwegenetz für den Alltagsverkehr dargestellt. 

2.1 Ausgangslage 

Das bestehende Regionale Radwegenetz1 (Beschluss der Verbandsversammlung vom 25. Juni 2012; 

vgl. Abb. 1) stellt für den Regionalverband Ruhr (RVR) die Grundlage für die Planung, den Bau und 

den Betrieb regionaler Radwegeverbindungen in der Metropole Ruhr dar. Mit dem bestehenden 

Konzept werden die regionalen Radwegeplanungen und -projekte, der damit zusammenhängende 

Grunderwerb, die Fördermittelakquise, die Bestandssicherung und -pflege, ein koordinierendes 

Routen- und Qualitätsmanagement sowie ein gemeinsames Marketing mit der Ruhr Tourismus 

GmbH (RTG) für bestimmte Themenrouten definiert. Mit dem Netz ist somit ein konzeptioneller 

und strategischer Handlungsrahmen für die regionalen Radwegeplanungen und -projekte des RVR 

geschaffen. Er bildet die Basis für die Abstimmung und Ausrichtung mit den kommunalen Planun-

gen und Netzen sowie weiteren Baulastträgern.  

Das Konzept des Regionalen Radwegenetzes des RVR gliedert sich in ein Netz 1. Ordnung, beste-

hend aus den Kategorien Regionales Freizeit- und Tourismusnetz, große urbane Achsen, den Rad-

schnellwegen und überregionalen Anbindungen und ein Netz 2. Ordnung, welches die wichtigen 

Zubringer und Netzspangen umfasst. 

In den Folgejahren konnten zahlreiche Radwege geplant bzw. realisiert werden. Die bestehenden 

und geplanten Radverbindungen des regionalen Radwegenetzes sind eher freizeitorientiert. Eine 

Ausnahme bildet der im Plan bereits dargestellte RS1 als wichtige Ost-West-Verbindung für den 

Alltagsradverkehr. Deutlich wird, dass sich durch dessen Verknüpfungen mit den bisher eher dem 

Freizeitradverkehr dienenden Routen, auch wesentliche Potenziale für den Alltagsradverkehr im 

Sinne eines Alltagsnetzes auf den Freizeitrouten ergeben. Abschnitte der überregionalen Trassen 

bzw. Routen werden in regionalen, aber auch innerstädtischen Netzzusammenhängen bereits 

heute für Alltagswege genutzt.  

 

                                                           
1  RVR (2012): Regionales Radwegenetz – Netzfunktion. Essen. 
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Abb. 1: Regionales Radwegenetz – Netzfunktionen 

 

Quelle: RVR (2012) 

Im touristischen Radverkehr und im Freizeitbereich werden die Aktivitäten des RVR und der RTG 

fortgesetzt. Hierzu zählen die Zusammenführung der drei radtouristischen Hauptrouten - Route der 

Industriekultur per Rad, Ruhrtalradweg, Römer-Lippe-Route - unter der Dachmarke radrevier.ruhr 

und die Umsetzung des Knotenpunktsystems in der Metropole Ruhr in enger Abstimmung mit den 

Verbandskommunen. Hier ist insbesondere die Einbindung der Bahnhöfe auch für das Alltagsrou-

tennetz von Relevanz. 

Weitere Aktivitäten des RVR, die in einem engen Zusammenhang mit der Weiterentwicklung des 

Konzepts für das Regionale Radwegenetz stehen, sind die Planungen zur Internationalen Garten-

ausstellung 2027 in der Metropole Ruhr, das regionaltouristische Konzept für den Naturpark Hohe 

Mark Westmünsterland sowie wiederum mit einem stärkeren Fokus auf den Alltagsverkehr das Re-

gionale Mobilitätsentwicklungskonzept (hier beispielsweise die Verknüpfung des Radverkehrs mit 

öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV)), welches aktuell erarbeitet wird. Mit der Realisierung 

erster Bauabschnitte des RS1, den Planungen zum RS MR, den weiteren Aktivitäten des RVR, wie 

das Projekt Innovationsband – ‚Integrierte Stadtentwicklung am RS1‘ (Stadt-Umland-Wettbewerb 

des Landes Nordrhein-Westfalen (NRW)) rückt der Alltagsradverkehr in der Metropole Ruhr weiter 

in den Fokus.  

2.2 Zielsetzungen 

Gesamtziel der hier vorliegenden Weiterentwicklung des Konzepts für das Regionale Radwegenetz 

der Metropole Ruhr ist es, das bestehende Netz für die Alltagsmobilität weiter zu qualifizieren und 
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gleichzeitig Synergieeffekte für das Freizeit- bzw. das touristische Netz und dessen Entwicklungsbe-

darfe zu berücksichtigen. Als wesentliches Ergebnis entsteht ein Zukunftskonzept für den Radver-

kehr in der Metropole Ruhr in Form eines Bedarfsplans. 

Fokus Alltagsradverkehr 

Die Weiterentwicklung des Konzepts für das Regionale Radwegenetz erfolgt hierbei unter der Prä-

misse des Alltagsradverkehrs (Berufs- und Ausbildungspendlerinnen und -pendler). Gründe dafür 

sind die hohe Einwohner- und Arbeitsplatzdichte in Teilbereichen des Verbandsgebiets sowie die 

starken Verflechtungen der Pendlerverkehre und die damit verbundene hohe Auslastung der Stra-

ßeninfrastruktur und des öffentlichen Verkehrs. Daraus ergibt sich ein Potenzial für qualitativ hoch-

wertige überörtliche Radverbindungen. Dies auch vor dem Hintergrund, dass die mittlere Wege-

länge von Radfahrenden in Deutschland weiter steigt und nach der Studie des Deutschen Mobili-

tätspanels (MOP 2011)2 derzeit bei 3,3 km liegt. Der Großteil der Deutschen nutzt das Fahrrad also 

bislang hauptsächlich für kurze Wege bis zu 4 km Länge. In der Studie wurden zur Darstellung der 

zeitlichen Veränderungen die Ergebnisse von heute mit denen der letzten 10 Jahre verglichen. Hie-

raus lässt sich ableiten, dass der Anteil der Wege mit dem Fahrrad, die kürzer als 3 km sind, in den 

letzten 10 Jahren von 70 % auf 63 % zurückgegangen ist, der Anteil der Wege über 8 km Entfernung 

jedoch von 6,5 % auf 9 % gestiegen ist. Es werden also tendenziell immer weitere Wege mit dem 

Fahrrad zurückgelegt. Dieser Trend wird durch die steigende Nutzung der tretunterstützenden, 

elektrisch angetriebenen Pedelecs weiter verstärkt. Vor diesem Hintergrund werden die Verbin-

dungen zwischen den Städten und Gemeinden immer wichtiger. Wege von 10 km und mehr können 

mit Fahrrad oder Pedelec leichter zurückgelegt werden, so dass auch in der Metropole Ruhr das 

Fahrrad immer mehr zu einer Alternative zum privaten Pkw werden kann. Somit kann die Weiter-

entwicklung des Konzepts für das Regionale Radwegenetz auch auf längeren Distanzen u. a. zu einer 

Entlastung des Straßennetzes vom Motorisierten Individualverkehr (MIV), zur Staureduzierung auf 

Pendlerstrecken, zur Reduzierung von Schadstoffen, zur Lärmminderung und zum Klimaschutz, zu 

Einsparungen von Mobilitätskosten und zur Gesundheitsförderung beitragen. 

Netzplanung 

Die Netzplanung ist verschiedenen Handlungszielen verpflichtet. Innerhalb des Verbandsgebiets 

sind Netzzusammenhänge über die Kommunalgrenzen hinweg sicherzustellen und zu den unmit-

telbar angrenzenden Gebietskörperschaften sind Anschlusspunkte zu definieren. Eine hohe Durch-

gängigkeit und Qualität des Netzes gewährleisten die Möglichkeit, sicher und komfortabel die Ziele 

im Alltagsverkehr (z.B. Arbeitsplätze, Schulen, Hochschulstandorte, Bahnhöfe, Innenstädte, Wohn-

standorte) innerhalb der Metropole Ruhr mit dem Rad zu erreichen.  

Daraus lassen sich konkrete Ziele ableiten, die durch die Netzplanung zu erfüllen sind:  

                                                           
2  BMVBS (2011): Deutsches Mobilitätspanel (MOP) – Wissenschaftliche Begleitung und erste Auswertungen. 

Karlsruhe. 
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 Alle Städte und Gemeinden der Metropole Ruhr werden in das Regionale Radverkehrsnetz 

eingebunden. Die Binnenerschließung in den Kommunen ist Inhalt der Radverkehrskonzep-

tionen der Städte und Gemeinden. Eine Verknüpfung mit vorhandenen kommunalen Net-

zen sowie den Netzen anderer regionaler Träger (z.B. Emschergenossenschaft und Lippe-

verband (EG/LV)) bzw. deren Planungen ist zu gewährleisten. 

 Darüber hinaus sind wichtige Verkehrsziele überörtlicher Bedeutung, insbesondere Hoch-

schulen, großen Einkaufszentren und wichtige Arbeitsplatzschwerpunkte zu berücksichti-

gen.  

 Im Sinne einer verbandsweiten integrierten Mobilitätsplanung sowie inter- und multimo-

dalen Verkehrsmittelnutzung, insbesondere bei den Ausbildungs- und Berufswegen, sind 

Verknüpfungen mit dem SPNV bzw. ÖPNV an den Haltepunkten von hoher Bedeutung bei 

der Netzplanung. 

 Die Qualitäten der jeweiligen Verbindungen sind in Abhängigkeit von der Anzahl der poten-

ziellen Nutzerinnen und Nutzern zu kategorisieren (Radschnellverbindungen, Radhauptver-

bindungen und Radverbindungen), um einen effektiven Investitionsmitteleinsatz sicherzu-

stellen. 

Netzqualitäten 

Bei der Weiterentwicklung des Freizeitnetzes unter stärkerer Berücksichtigung des Alltagsverkehrs 

verändern sich die Anforderungen die die Radfahrenden an das Radverkehrsnetz stellen. Nach den 

Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA) der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Ver-

kehrswesen (FGSV)3 ist für den Freizeitverkehr ein hoher Erlebniswert und eine verlässliche Wege-

führung von Bedeutung, während der Alltagsradverkehr schnelle und direkte Wege zum jeweiligen 

Ziel bevorzugt. Daraus resultiert vielfach ein freizeitorientiertes Netz mit für den Alltag umwegigen 

Führungen abseits der Hauptverkehrsstraßen. 

Im Unterschied zum touristischen Netz sind somit möglichst schnelle und direkte Verbindungen im 

Alltagsverkehr relevant. Eine auf einer Potenzialanalyse basierende Netzkategorisierung mit Rad-

schnellverbindungen als Rückgrat des Netzes, ergänzt um leistungsfähige Radhauptverbindungen 

und Radverbindungen erfordert somit 

 Regionale Lückenschlüsse: Ausweitung des bestehenden Netzes um weitere durchgängige 

regionale Verbindungen mit entsprechenden Qualitätsstandards. 

 Optimierungen im Bestand: Anhebung von Qualitätsstandards auf Verbindungen die bisher 

eher für freizeitorientierte Netze ausgelegt, aber für den Alltagsverkehr nicht ausreichend 

sind. 

 Erkennen von Nutzendenpotenzialen: Anhebung der Qualitätsstandards auf bereits vor-

handenen regionalen Radverbindungen aufgrund höherer Potenziale. 

 

                                                           
3  FGSV (2010): Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA). Köln. 
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Der Alltags- und Freizeitradverkehr unterscheiden sich u. a. durch die in der folgenden Tab. 1 dar-

gestellten Merkmale: 

Tab. 1: Unterscheidung Alltags- und Freizeitradverkehr 

Freizeitradverkehr Alltagsradverkehr 

In der Regel wegeorientiert (der Weg ist das Ziel) Zielorientiert (der Weg ist die Strecke zum Ziel) 

Fährt eher Ziele außerhalb des Ortsgebietes an Fährt eher Ziele im dichtbebauten Ortsgebiet an 

Erfordert Routenbeschilderung und Wegweisung Erfordert ein engmaschiges Netz 

Akzeptiert die Radverkehrsführung, auch wenn sie 

mit Umwegen verbunden ist, sofern sie in attrakti-

ven Lagen ist 

Sucht Abkürzungen, wenn die Radverkehrsführung 

mit Umwegen verbunden ist 

Akzeptiert wassergebundene Decken und Natur-

wege 
Bevorzugt in der Regel asphaltierte Wege 

Dies bedeutet bei der Trassierung beispielsweise wassergebundene Decken zu asphaltieren, Wege 

zu verbreitern, Wartezeiten an Knoten zu reduzieren oder auch neue Ziele bei der Wegweisung zu 

integrieren und je nach Bedeutung der Strecke für den Alltagsverkehr auch einen erhöhten Instand-

haltungs- und Pflegeaufwand.  

Insgesamt sind folgende Anforderungen an die Weiterentwicklung des Konzepts für das Regionale 

Radwegenetz für den Alltagsverkehr zu formulieren. 

Das zukünftige Konzept für das Regionale Radwegenetz: 

 bindet alle Städte und Gemeinden des Verbandsgebiets an  

 berücksichtigt alle wichtigen regionalen Ziele (Hochschulen, Einkaufszentren, Arbeitsplatz-

schwerpunkte, Freizeiteinrichtungen) 

 ist effizient und weist einen hohes Nutzen-Kosten-Verhältnis auf und berücksichtigt daher 

die Potenziale zwischen den Relationen  

 ist verknüpft mit dem Freizeitnetz des RVR, den kommunalen Netzen und deren weiterer 

regionaler Träger wie der EG/LV 

 berücksichtigt im Sinne einer intermodalen Mobilität Verknüpfungen zu anderen Verkehrs-

trägern, insbesondere dem öffentlichen Verkehr  

 ist attraktiv für alle Nutzerinnen und Nutzer, unabhängig ob die Wege zu Alltags- oder Frei-

zeitzwecken zurückgelegt werden 

 ist ein durchgängig befahrbares Netz – möglichst unabhängig von Witterung, Jahres- und 

Tageszeit 

 ist weitgehend umwege- und steigungsfrei, da der Alltagsradfahrende in der Regel die kür-

zesten Wege sucht 

 ermöglicht ein zügiges Vorankommen durch hohe Geschwindigkeiten und geringe Warte-

zeiten 

 stellt eine hochwertige, komfortable und sichere Infrastruktur (sozial und verkehrlich) dar 
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3 Methodik 

Die Planung, aber auch die zukünftige Umsetzung, Instandhaltung und Pflege des Konzepts für das 

Regionalen Radwegenetzes erfordert eine enge Abstimmung mit den kommunalen Gebietskörper-

schaften und weiteren an der Radverkehrsplanung beteiligten regionalen Baulastträgern. Darüber 

hinaus sind Verbände, Kammern und weitere Akteure einzubeziehen. Somit kommt dem eigentli-

chen Erarbeitungsprozess der Regionalen Radwegekonzeption, der Abstimmung des Vorgehens 

und der angewandten Methoden eine wesentliche Bedeutung für die Akzeptanz der Ergebnisse zu. 

Die entwickelten Methoden und Inhalte basieren auf einer Analyse „guter Beispiele“ anderer regi‐

onaler Radverkehrskonzeptionen, Erfahrungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RVR und 

des Planungskonsortiums sowie dem Austausch mit den weiteren einbezogenen kommunalen und 

institutionellen Akteuren.  

Im Folgenden werden die wesentlichen Arbeitsschritte zur Weiterentwicklung des Netzes und der 

Beteiligungsprozess dargestellt und erläutert (vgl. Abb. 2, Kap. 3.1 & 3.2). Detaillierte methodische 

Hintergründe finden sich in den jeweiligen Kapiteln. 

3.1 Erarbeitungsprozess und Arbeitsschritte 

Definition Radverbindungsachsen 

Die Netzplanung für die einzelnen Verbindungen orientiert sich an den Quell- und Zielpunkten, in 

diesem Fall an den Zentren der Städte und Gemeinden sowie weiteren wichtigen Verkehrserzeu-

gern wie z.B. größere Gewerbegebiete, Hochschulstandorte sowie Bahnhöfen und Haltepunkten. 

Eine erste Einschätzung der Verbindungsbedeutung erfolgt auf Grundlage der Einstufung der Kom-

munen nach dem Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen (LEP NRW) in Ober-, Mittel- oder 

Grundzentrum. Ob eine Kommune mit ihren Nachbarkommunen verbunden wird erfolgt in Abhän-

gigkeit der Entfernungen.  

Ergebnis dieses Arbeitsschrittes ist ein Luftliniennetz, das die Kommunen im Verbandsgebiet unter-

einander sowie mit den an den RVR angrenzenden Kommunen verbindet. 

Potenzialanalyse 

Die Abschätzung der Radverkehrspotenziale zwischen den miteinander verbundenen Kommunen 

ist von hoher Bedeutung für die Weiterqualifizierung des Regionalen Radverkehrsnetzes. Einflie-

ßende Parameter zur Abschätzung der Radverkehrspotenziale sind Pendlerinnen und Pendler (Aus-

bildung und Arbeit), Einkaufs- und Freizeitverkehre, die Entfernungen zwischen den Zielen, Binnen-

verkehre, der bestehende sowie ein prognostizierter Modal Split differenziert nach Teilregionen 

und der unterschiedlichen Topografie im Verbandsgebiet. 
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Aufbauend auf den daraus ermittelten Potenzialen und abgeleitet aus den Verbindungskategorien 

in Anlehnung an die Richtlinien für die integrierte Netzgestaltung (RIN)4, ergeben sich drei Netzka-

tegorien (Regionale Radschnellverbindungen, Regionale Radhauptverbindungen, Regionale Rad-

verbindungen). 

Qualitätsstandards 

Um den aufgezeigten Potenzialen über eine qualifizierte Radverkehrsinfrastruktur gerecht zu wer-

den, werden für die drei oben dargestellten Kategorien Qualitätsstandards (auf Grundlage vorhan-

dener Richtlinien) in Abstimmung mit dem RVR, den Kommunen sowie den Mitgliedern der Arbeits-

kreise „Radwegenetz Ruhr“ und „Regionale Mobilität“ des RVR entwickelt.  

Auf Basis der zu erwartenden Potenziale ergeben sich für die einzelnen Netzkategorien Ansprüche 

an die Qualität bezogen auf Trassierung, Führungsformen, Querschnitte, Knoten, Beleuchtung, Aus-

stattung, Wegweisung und Orientierung, aber auch an die Pflege, den Unterhalt und das Qualitäts-

management im Alltagsverkehr.  

Konzeption des Netzes und Umlegung 

Für jede Radverbindungsachse (Luftlinie) wird in enger Abstimmung mit den kommunalen Vertre-

terinnen und Vertretern sowie weiteren Akteuren (vgl. Kap. 3.2) eine konkrete, räumlich verortete 

Führung fachlich identifiziert – die sogenannte Umlegung. Die Konkretisierung der Führung einer 

Verbindung im Alltagsradverkehr erfolgt unter der Prämisse, möglichst direkte und schnelle Füh-

rungen herzustellen. Hierbei kann es sich entweder um eine vorhandene Radverkehrsverbindung 

im Straßen- und Wegenetz handeln, oder um eine neue Führung. Dies bedeutet, dass eine neue 

Planung und somit ein Neubau, eine Umgestaltung oder Neumarkierung eines vorhandenen Stra-

ßenraums vorgeschlagen wird.  

Bestandsanalyse und Ermittlung der Handlungsbedarfe 

Das Konzept trifft Aussagen zu den Handlungsbedarfen auf allen Verbindungen zwischen den Kom-

munen. Anhand aktueller Luftbilder, Unterlagen und Hinweisen der Kommunen sowie der Stra-

ßeninformationsbank des Landes NRW (NW SIB) werden alle Führungen analysiert, um festzustel-

len, ob eine Realisierung des für die jeweilige Verbindung definierten Qualitätsstandards möglich 

ist. Der Handlungsbedarf an Strecken und Knoten wird in der Datenbank eines geographischen In-

formationssystems (GIS) erfasst, wobei soweit wie möglich auch die jeweiligen Baulastträger erfasst 

sind. Dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass den kommunalen Gebietskörperschaften und 

anderen Baulastträgern genügend Raum für eine spätere Konkretisierung - unter Berücksichtigung 

der regionalen Bedeutung der Netzabschnitte - bleibt. Die streckenbezogene und knotenpunktbe-

zogene Darstellung der Handlungsbedarfe dient hier als Grundlage für eine erste Einschätzung der 

Kosten zur Realisierung des Konzepts für das Regionalen Radwegenetzes.  

                                                           
4  FGSV (2008): Richtlinien für Integrierte Netzgestaltung (RIN). Köln. 
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Einschätzung zu Kosten und Priorisierung 

Die Einschätzung der Kosten beruht auf der Ermittlung der Handlungsbedarfe und der damit ver-

bundenen Erhebung zwischen „Ist-Zustand“ und „Soll-Zustand“ auf den Abschnitten des Konzepts 

für das Regionale Radwegenetz. Grundlage sind standardisierte Kostensätze für die unterschiedli-

chen Handlungsbedarfe. Der „Soll-Zustand“ und damit auch der Handlungsbedarf werden in Ab-

hängigkeit vom angestrebten Qualitätsstandard erstellt. Damit kann eine erste Einschätzung des 

Investitionsbedarfs für das Konzept für das Regionale Radwegenetz verteilt nach Baulastträgern 

und Netzkategorien beziffert werden. Im weiteren Verlauf dient die Einschätzung der Kosten zudem 

der Erstellung einer überschlägigen Priorisierung. Dabei werden die geschätzten Kosten den Poten-

zialen auf den Radverkehrsverbindungen gegenübergestellt. Auf diesem Weg wird ein Nutzwert für 

jede Achse ermittelt, welcher als Entscheidungshilfe für die Realisierungsabfolge der Umsetzung 

dienen kann. 

Letztendlich werden ein Evaluierungs- und Monitoringkonzept sowie erste Ideen zu Marketing und 

Öffentlichkeitsarbeit für das Konzept für das Regionale Radwegenetz erarbeitet. 
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Abb. 2: Erarbeitungsprozess des Projektes 
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3.2 Abstimmung und Beteiligung 

Die Planung, aber auch die zukünftige Umsetzung, Instandhaltung und Pflege des Regionalen Rad-

wegenetzes erfordert eine enge Abstimmung mit den kommunalen Gebietskörperschaften und 

weiteren an der Radverkehrsplanung beteiligten regionalen Baulastträgern. Darüber hinaus sind 

Verbände, Kammern und weitere Akteure einzubeziehen. Somit kommt dem eigentlichen Erarbei-

tungsprozess der Regionalen Radwegekonzeption, der Abstimmung des Vorgehens und der ange-

wandten Methoden eine wesentliche Bedeutung für die Akzeptanz der Ergebnisse zu.  

Akteure und ihre Aufgaben im Rahmen des Projekts 

Neben dem RVR als Initiator und Auftraggeber des Konzepts für das Regionale Radwegenetz, den 

Gutachterbüros sowie den Kreisen und Kommunen sind über unterschiedliche Beteiligungsformate 

in den Erarbeitungsprozess zusätzlich EG/LV, Straßen.NRW, die RTG sowie die Business Metropole 

Ruhr (BMR), das Ministerium für Verkehr NRW (VM NRW), die Wasserstraßen und Schifffahrtsver-

waltung, die Industrie- und Handelskammern, die Handwerkskammern, die Landwirtschaftskam-

mer, das Frauennetzwerk, der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR), der Zweckverband Nahverkehr 

Westfalen Lippe (NWL), der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC), der Verkehrsclub Deutsch-

land und VeloCityRuhr eingebunden. 

Dem RVR kommt nicht nur die Aufgabe der Koordination und Steuerung der Erarbeitung des Kon-

zepts für das Regionale Radwegenetz zu, sondern auch die Aufgabe als Input- und Ideengeber sowie 

einer fachlichen Beratung und Diskussion in den durchgeführten Workshops, Arbeitskreisen und 

Teilraumkonferenzen zu. Unterstützt wird der RVR in diesen Aufgaben durch das Planerkonsortium. 

Die kommunalen und institutionellen Vertreterinnen und Vertreter bringen über den gesamten 

Prozess einerseits ihr fachliches Wissen, andererseits ihre umfassenden Ortskenntnisse, insbeson-

dere zur Radverkehrsinfrastruktur, ein. Relevant sind hier die Beiträge und Hinweise zur Verknüp-

fung des Konzepts für das Regionale Radwegenetz mit den kommunalen Radverkehrsnetzen, den 

Qualitätsstandards, den Potenzialen für den Alltagsradverkehr sowie insbesondere zur Konkretisie-

rung des Netzes bei der Umlegung. Gleichzeitig unterstützen sie, als kritische und konstruktive Dis-

kussionspartnerinnen und Partner zum Prozess, zur Methodik und zu den Ergebnissen, in den pro-

zessbegleitenden Arbeitskreisen den RVR und das Planerkonsortium. 

Abstimmungs- und Beteiligungsformate 

Folgende Abstimmungs- und Beteiligungsformate fanden während des Erarbeitungsprozesses statt: 

 vier interne Workshops des Planerkonsortiums und des RVR; weitere Abstimmungstermine 

 fünf Termine mit dem Arbeitskreis „Radwegenetz Ruhr“ sowie vier Termine mit dem Ar‐

beitskreis „Regionale Mobilität“ des RVR 

 sechs Teilraumkonferenzen mit den Verbandskommunen, Straßen.NRW, EG/LV sowie dem 

ADFC 

 ein Termin mit dem Kreis Wesel und den kreisangehörigen Kommunen 
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Über jeweils zwei halbtägige Konferenzen in den Teilregionen West, Mitte und Ost des Verbands-

gebiets im Mai und September 2017 sowie einen erweiterten Arbeitskreis „Regionale Mobilität“ im 

Dezember 2017, fließt das fachliche Wissen aus den Kommunen und Institutionen ein. Auf den Teil-

raumkonferenzen werden mit den Vertreterinnen und Vertretern der Kommunen und weiteren 

Akteuren vor allem das Luftliniennetz und die Netzumlegung abgestimmt sowie die Potenzialana-

lyse und die Qualitätsstandards vorgestellt und diskutiert (Bsp. Tagesordnung s. Anhang I). 

Die Kommunen erhalten jeweils im Vorfeld der Teilraumkonferenzen die entsprechenden Unterla-

gen zur Prüfung und Vorbereitung. Im Anschluss an die Teilraumkonferenzen erhalten die Kommu-

nen die eingearbeiteten Ergebnisse der Teilraumkonferenzen in Texten und Karten. Anschließend 

besteht die Möglichkeit in einem Zeitraum von ca. vier Wochen Rückmeldungen zu den Ergebnissen 

zu geben. Darüber hinaus stehen während der gesamten Prozessphase die für die jeweiligen Teil-

räume zuständigen Personen des RVR sowie des Planerkonsortiums telefonisch für Fragen und Ab-

stimmungen zur Verfügung.  

In den regelmäßig während des Gesamtprozesses stattfindenden Arbeitskreisen „Radwegenetz 

Ruhr“ sowie „Regionale Mobilität“ werden strategische Fragen zur Methodik, zu Inhalten und zum 

Prozess zielführend diskutiert und abgestimmt. 

3.3 „Gute Beispiele“ aus anderen Regionen 

Basierend auf den definierten Zielsetzungen des Projekts erfolgt eine Analyse guter Beispiele in 

anderen Regionen. Hier existieren einige Beispiele, in denen innovative Lösung für regionale, teils 

überregionale Radverkehrsplanungen umgesetzt worden sind. Aufgrund des Umfangs, der Netz-

länge, des Detaillierungsgrades und des methodischen Vorgehens, z. B. im Beteiligungsverfahren, 

und insbesondere der Schwerpunktsetzung auf den Alltagsverkehr, gibt es bislang kein gänzlich ver-

gleichbares Planungsinstrumentarium welches diese Zielsetzungen abdeckt. Weiterführend fehlt 

ein Beispiel, bei dem ein Alltagsnetz in vergleichbarer Größe und Tiefe bereits (erfolgreich) umge-

setzt wurde. Stattdessen wird in anderen Regionen auf die Metropole Ruhr mit dem regionalen 

Netz und dem RS1 verwiesen. Allerdings gibt es gute Beispiele, die in einzelnen Bereichen der Wei-

terentwicklung des Konzepts für das regionale Radwegenetz der Metropole Ruhr hinsichtlich ange-

wandter Methoden oder inhaltlicher Ansätze als Vorlage oder Anregung dienen (vgl. Tab. 2). 

Betrachtet werden im Folgenden nur Beispiele, bei denen der Alltagsverkehr im Fokus steht: 

 Sachplan Veloverkehr des Kanton Bern (Schweiz)5 

 Potenzialanalyse für Radschnellwege in der Metropolregion Hamburg6 

 Machbarkeitsstudie Radschnellverbindungen Metropolregion Nürnberg7 

                                                           
5  BVE (2014): Sachplan Veloverkehr. Bern. 
6  Metropolregion Hamburg (2017): Potenzialanalyse für Radschnellwege. Hamburg. 
7  Stadt Nürnberg ‐ Planungs‐ und Baureferat (2017): Machbarkeitsstudie Radschnellverbindungen Nürnberg – 

Fürth – Erlangen – Herzogenaurach – Schwabach und umgebende Landkreise. Dortmund, Köln, Essen. 
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 RadNETZ Baden-Württemberg8 

 RadKULTUR Baden-Württemberg9 

Im Anhang II finden sich detaillierte Informationen zu den jeweiligen Beispielen, den Zielen und 

angewandten Methoden. 

Tab. 2: Übersicht der betrachteten Beispiele und ihrer Verwendung 

 Potenzialana-
lyse 

Qualitätsstan-
dards 

Musterlösungen 
Netzplanung 

Kommunikation 
Öffentlichkeits-

arbeit 

Sachplan Veloverkehr des 
Kanton Bern (Schweiz) 

x  x  

Radschnellwege Metropol-
region Hamburg 

x    

Radschnellverbindungen 
Metropolregion Nürnberg 

 x x  

RadNETZ Baden-Württem-
berg 

 x x  

RadKULTUR Baden-Würt-
temberg 

   x 

 

Für die Erstellung des Konzepts für das Regionale Radwegenetz in der Metropole Ruhr ist der Ansatz 

aus dem Kanton Bern in der Schweiz insofern interessant, als dass hier eine GIS-basierte Methodik 

für eine Potenzialanalyse entwickelt wurde, die ähnliche Daten nutzt, wie sie in der Metropole Ruhr 

zur Verfügung stehen. Eine Ausnahme bilden die Arbeitsplätze, die in der Metropole Ruhr in ähnli-

cher verortbarer Genauigkeit nicht verfügbar sind. In der Metropolregion Hamburg soll schrittweise 

ein Gesamtnetz entwickelt werden, welches möglichst viele Abschnitte bereits vorhandener kom-

munaler Infrastruktur verknüpft. Die Potenzialanalyse fokussiert sich dabei auf eine regionale Er-

reichbarkeitsanalyse, die für Korridore Potenziale ermittelt. Auch hier erfolgt die Ermittlung anhand 

von Daten, die in ähnlicher Qualität in der Metropole Ruhr zur Verfügung stehen. Um auch die Ar-

beitsplätze einbeziehen zu können, wurde eine Datenbank mit Beschäftigungsorten mit mehr als 

100 Personen erstellt. Dies erfolgte teilweise über Abfragen bei den Wirtschaftsförderungen der 

Kommunen.  

Ansätze aus den Potenzialanalysen werden, auch aufgrund eines nicht vorhandenen regionalen 

Verkehrsmodells, für die Weiterentwicklung des Konzepts für das Regionale Radwegenetz in der 

Metropole Ruhr angepasst und genutzt. 

Für die Netzentwicklung mit Netzhierarchien, Qualitätsstandards und Musterlösungen konnten die 

regionalen Konzepte für Radschnellverbindungen aus der Metropolregion Nürnberg („Der Bayeri‐

sche Weg“) und das RadNETZ in Baden-Württemberg herangezogen werden. Für die Metropolre-

gion Nürnberg wird mit der Entwicklung des ‚Bayerischen Wegs‘ der Begriff des ‚Radschnellverbin‐

                                                           
8  MV BW / NVBW (2016): Das RadNETZ Baden-Württemberg. Stuttgart. 
9  MV BW (2012): Initiative RadKULTUR Baden-Württemberg. Stuttgart. 
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dungsnetzes‘ gewählt, um neben den bundesweiten Standards von Radschnellwegen/Radschnell-

verbindungen auch angepasste und abgestufte Standards als Radhauptverbindungen berücksichti-

gen zu können, die sich zwischen den sehr hohen Standards der Radschnellwege und den ERA-

Standards für Radinfrastrukturen bewegen. Das Radschnellverbindungsnetz umfasst demnach Rad-

schnellwege sowie Radhauptverbindungen und Radverbindungen. Die Radhauptverbindungen ver-

ursachen mit geringeren Breiten weniger aufwendige Eingriffe in Natur und Landschaft und bieten 

ein breiteres Spektrum an möglichen Führungsformen. Eingesetzt werden sie in Abhängigkeit der 

zu erwartenden Radverkehrspotenziale auf den jeweiligen Verbindungen zwischen zwei Kommu-

nen. Sowohl in der Metropolregion Nürnberg als auch im Beispiel RadNETZ Baden-Württemberg 

werden entsprechend der jeweiligen Verbindungskategorie einheitliche Qualitätsstandards defi-

niert und für Strecken und Knoten Musterlösungen erarbeitet, die den Planerinnen und Planern in 

den Kommunen, Regierungspräsidien und sonstigen Institutionen als Planungshilfen dienen. Die 

Bewilligung von Fördermitteln ist in Baden-Württemberg beispielsweise an die Einhaltung der Qua-

litätsstandards gebunden. In Bayern wird dies aktuell diskutiert. Derzeit etabliert sich in weiteren 

Regionen in Deutschland eine Art „Zwischenstandard“ als Radhauptverbindungen oder Velorouten. 

Auch für die Weiterentwicklung des Konzepts für das Regionale Radwegenetz in der Metropole 

Ruhr ist eine Kategorisierung in Abhängigkeit der Potenziale sinnvoll.  

Die sich daraus ableitenden Qualitätsstandards, die bereits für Baden-Württemberg und Bayern 

erarbeitet wurden, werden in enger Abstimmung mit dem RVR, den Kommunen und den Vertrete-

rinnen der Kommunen und Institutionen in den Arbeitskreisen des RVR abgestimmt. Sie fließen ins-

besondere in die Musterlösungen für Strecken und Knoten unterschiedlicher Standards ein. 

Für das Marketing und die Öffentlichkeitsarbeit liefert die RadSTRATEGIE des Landes Baden-Würt-

temberg wichtige Impulse. Die Initiative RadKULTUR des Ministeriums für Verkehr Baden-Württem-

berg macht die Begeisterung des Radfahrens erlebbar, fördert den Spaß am Fahren und motiviert 

die Menschen, in ihrem Alltag ganz selbstverständlich aufs Rad zu steigen. Sie zeigt den Bürgerinnen 

und Bürgern die Vorteile des Fahrrads als unkompliziertem Verkehrsmittel im Alltag auf und möchte 

so zur dauerhaften Veränderung des Mobilitätsverhaltens beitragen. Ähnlich wie über die Aktivitä-

ten der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Kreise und Gemeinden in 

Nordrhein-Westfalen e.V. (AGFS NRW) werden konkrete Projekte, Kampagnen, Wettbewerbe erar-

beitet, die anschließend in den jeweiligen Kommunen mit geringem Aufwand und ggf. Unterstüt-

zung des Landes umgesetzt werden können.  

Die für die RadKULTUR in Baden-Württemberg entwickelten Ideen und Aktionen lassen sich in das 

Marketingkonzept des Konzepts für das Regionale Radwegenetz Metropole Ruhr integrieren und 

an die örtlichen Strukturen anpassen und weiterentwickeln.  
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4 Qualitätsstandards für das Konzept für das Regionale Radwege-

netz in der Metropole Ruhr 

4.1 Qualitätsstandards im Überblick 

Das Land Nordrhein-Westfalen hat eine Schrittmacherfunktion bei Planung und Umsetzung von 

Radschnellverbindungen übernommen. Für das Gebiet des RVR übernimmt der RS1 eine Pilotfunk-

tion. Vor diesem Hintergrund ist die Definition von Standards dringend erforderlich. Damit sind die 

„Kriterien für Radschnellwege“10, die 2012 durch ein Expertengremium erarbeitet wurden, das 

erste normative Regelwerk zum Thema.  

Auf diesem bewusst knapp gehaltenen Regelwerk baut das Arbeitspapier „Einsatz und Gestaltung 

von Radschnellverbindungen“11 auf, dass durch den AK Radverkehr der Forschungsgesellschaft er-

arbeitet wurde. Der Leitgedanke war hier, die ERA 201012 zu ergänzen. Der Charakter des Arbeits-

papiers trägt der Situation Rechnung, dass kaum Erfahrungen aus der Praxis vorliegen und so wur-

den eher allgemeine Qualitätskriterien und Einsatzmöglichkeiten festgelegt. 

Derzeit wird ein Handbuch für die Gestaltung von Radschnellverbindungen in NRW erarbeitet das 

die Details der Gestaltung in Nordrhein-Westfalen regelt und Musterlösungen für Knotenpunkte 

darstellt. Dieses bezieht sich allerdings ausschließlich auf Radschnellverbindungen, wie den RS1 und 

den RS MR.  

Die Anforderungen an Radschnellverbindungen sind bewusst anspruchsvoll gehalten, da der Begriff 

Radschnellweg / Radschnellverbindung nicht verwässert werden soll. Andererseits klafft zwischen 

dem Radschnellwegstandard und dem ERA-Standard eine erhebliche Lücke. Ein Zustand, der für 

viele Regionen unbefriedigend ist. Abseits der großen Städte lassen sich nur wenige Relationen mit 

einem Potenzial von über 2.000 Radfahrenden pro Tag finden. Um den Netzgedanken zu stärken 

und auch mehr Kilometer Qualitätsrouten zu realisieren sind einige Regionen innerhalb und außer-

halb von Nordrhein-Westfalen zu dem Schluss gekommen, dass ein Ausbaustandard zwischen Rad-

schnellweg und dem ERA-Standard fehlt. Ein prominentes Beispiel ist die Stadtregion Münster, die 

einen eigenen mittleren Standard definiert hat. Andere Regionen und Bundesländer (Bayern, Ba-

den-Württemberg) definieren direkt drei Ausbaustandards, um bei Netzausbau flexibel und be-

darfsgerecht vorgehen zu können.  

Diesem Ansatz folgt auch die Weiterentwicklung des Konzepts für das Regionale Radwegenetz in 

der Metropole Ruhr, da auch hier zahlreiche Verbindungen nicht das Potenzial für Radschnellver-

bindungen aufweisen, aber gleichwohl eine erhebliche Bedeutung für den regionalen Radverkehr 

haben. 

                                                           
10  AGFS / MBWSV (2013): Arbeitskreis Radschnellwege: Kriterien für Radschnellwege. 
11  FGSV (2014): Einsatz und Gestaltung von Radschnellverbindungen. Köln. 
12  FGSV (2010): Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA). Köln. 
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Dem entsprechend umfassen die Qualitätsstandards für das Konzept für das Regionale Radwege-

netz in der Metropole Ruhr drei Stufen: Die Vorgaben aus den ERA der FGSV bilden die Ausgangs-

basis, die eine jede regionale Radverbindung mindestens erfüllen muss. Darüber hinaus sollen re-

gionale Radschnellverbindungen geplant werden. Zwischen den regionalen Radschnellverbindun-

gen und den regionalen Radverbindungen werden die regionalen Radhauptverbindungen eingeglie-

dert. Der Einsatz der jeweiligen Qualitätsstandards richtet sich nach der zu erwartenden Radver-

kehrsbelastung im Alltagsradverkehr. Übersteigt die prognostizierte Nutzerzahl den Wert von 2.000 

Radfahrenden am Tag, so soll die Verbindung als Kategorie Radschnellverbindung ausgebaut wer-

den. Verbindungen, welche diese Nutzerzahl nicht erreichen können, aber mehr als 500 Radfah-

rende erwarten lassen, werden mit den Standards für die Kategorie Radhauptverbindungen ge-

plant. Für die Verbindungen mit potenziell weniger als 500 Radfahrenden am Werktag wird eine 

Radverbindung als ausreichend angesehen.  

Neben dem Alltagsnetz, das Schwerpunkt dieser Untersuchung ist, sind auch die Standards der Ver-

bindungen zu berücksichtigen, die überwiegend dem Fahrradtourismus und Ausflugsverkehr die-

nen. Zu dieser Kategorie gehört heute ein großer Teil des bestehenden RVR-Netzes. Dazu zählen 

Wege und Wegeteile, die insbesondere an Wochenenden hohe Nutzerzahlen aufweisen. Auch auf 

fahrradtouristischen Routen stellt sich die Frage nach Kapazitäten, insbesondere hinsichtlich mög-

licher Konflikte mit dem Fußverkehr. Hier kann ebenso zwischen touristischen Hauptrouten und 

Regionalen Radrouten Freizeit unterschieden werden. Aus diesem Grund werden auch für die tou-

ristischen Fahrradrouten Qualitätsstandards definiert. Die Standards für den Alltags- und den Frei-

zeitradverkehr sind in der folgenden Abb. 3 dargestellt.  

Abb. 3: Qualitätsstandards für regionale Radschnellverbindungen, regionale Radhauptverbindungen und 
regionale Radverbindungen bei Alltags- und Freizeitradverkehr im Überblick 
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Daher entsprechen die Qualitätsanforderungen der touristischen Radhauptverbindungen durchaus 

dem Hauptverbindungsstandard für Alltagsverbindungen. So ist hier als Standard eine befestigte 

Oberfläche vorzusehen. Bei regionalen Radverbindungen Freizeit sind neben befestigten Oberflä-

chen, die generell bevorzugt werden, auch wassergebundene Decken zulässig.  

4.2 Radschnellverbindungen (Führungsformen und Musterquerschnitte) 

Derzeit wird ein Handbuch für die Gestaltung von Radschnellverbindungen in NRW erarbeitet. Die-

ses liegt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor. Es wird aber auf Grund der besonderen rechtlichen 

Stellung der Radschnellwege nach dem Straßen- und Wegegesetz in Nordrhein-Westfalen deren 

Gestaltung verbindlich regeln. Die folgenden Darstellungen konzentrieren sich auf die Musterquer-

schnitte für Radschnellverbindungen. Hinsichtlich der Musterlösungen für Knotenpunkte sei auf das 

Handbuch für die Gestaltung von Radschnellverbindungen verwiesen. 

4.2.1 Musterquerschnitte für selbstständig geführte Radschnellwege 

Ein Teil der Radschnellwege wird unabhängig vom motorisierten Verkehr auf selbstständigen Tras-

sen geführt. Diese Führungsform ist häufig durch eine hohe Freizeitnutzung durch zu Fuß Gehende 

und Radfahrende gekennzeichnet. Um potenzielle Konflikte zwischen den Nutzergruppen zu ent-

schärfen, sehen die Musterquerschnitte grundsätzlich eine Separation zwischen Radfahrenden und 

zu Fuß Gehenden vor. Die Ausgestaltung der Trennung ist abhängig von der Flächenverfügbarkeit. 

Eine Trennung kann zum Beispiel in Form eines Grünstreifens oder durch das Anlegen einer taktilen 

Trennung in den Gehweg (Breite: 0,30 m) erfolgen. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, zu Fuß 

Gehende auf bestehenden Parallelverbindungen zu führen. Es muss eine Gehwegbreite von min-

destens 2,50 m entstehen, welche je nach Fußgängeraufkommen breiter angelegt werden kann.  

Abb. 4: Radschnellverbindungsstandard im Zweirichtungsverkehr 
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4.2.2 Musterquerschnitte für Radschnellwege an Hauptverkehrsstraßen 

Werden Radschnellverbindungen an Hauptverkehrsstraßen geführt, so ist grundsätzlich eine Tren-

nung vom Kfz-Verkehr vorgesehen. Der Einsatz dieses Wegetyps hat den Vorteil, dass der Rad-

schnellweg im Zuge kreuzender, untergeordneter Straßen bevorrechtigt geführt wird und an Sig-

nalanlagen mit dem Hauptstrom des Kfz-Verkehrs lange Grünzeiten erhält. Die möglichen Füh-

rungsformen sind dabei vielfältig: 

Getrennter Geh-/Radweg im Einrichtungsverkehr 

Dieser Querschnitt bietet die Möglichkeit, den Radschnellweg richtungsbezogen zu führen. Bauli-

che Radwege werden mit der Regelbreite von jeweils 3,00 m angelegt. Die anliegenden Gehwege 

sollten innerorts und außerorts mindestens in einer Breite von 2,50 m angelegt werden und eine 

taktile Trennung zum Radschnellweg erhalten. Der Abstand zur Fahrbahn beträgt analog zu den 

Vorgaben der ERA innerorts in der Regel 0,75 m. Außerorts sollte der Sicherheitstrennsteifen mit 

einer Breite von 1,75 m angelegt werden. Grundsätzlich wird eine Kombination von baulich ange-

legten Radschellwegen und fahrbahnseitigem Parken nicht empfohlen. Ist sie jedoch erforderlich, 

so sollten die Sicherheitsabstände maximiert und an Einmündungen auf ausreichende Sichtverhält-

nisse zwischen Kraftfahrenden und Radfahrenden geachtet werden.  

Abb. 5: Radschnellverbindungsstandard für Richtungsradwege 

 

 

Getrennter Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr 

Wird eine Zweirichtungsführung entlang einer Hauptstraße erforderlich, so wird diese mit dem 

Regelmaß von 4,00 m angelegt. Der begleitende Gehweg wird innerorts und außerorts mit 

mindestens 2,50 m angelegt und erhält eine taktile Trennung zum Radschnellweg (0,30). Ist der 

bauliche Zweirichtungsradweg außerorts eine gute Lösung, um den Flächenverbrauch zu senken, 

so sollte er innerorts nicht die Regellösung sein, da der Zweirichtungsverkehr insbesondere an 

Knotenpunkten zu Konflikten führen kann. Der Mindestabstand zur Fahrbahn ist ebenfalls abhängig 

von der Ortslage und beträgt 0,75 m (innerorts) und 1,75 m (außerorts). 
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Abb. 6: Radschnellverbindungsstandard im Zweirichtungsverkehr an Hauptverkehrsstraßen 

 

 

Radfahrstreifen 

Radfahrstreifen bieten die ideale Lösung für den innerörtlichen, richtungsbezogenen Radverkehr, 

da sich die Radfahrenden immer im Blickfeld der Kraftfahrer befinden und somit potenziellen 

Konflikten an Knotenpunkten vorgebeugt wird. Im Zuge von Radschnellwegen werden sie in der 

Regelbreite von 3,00 m vorgesehen. Zu Längsparkständen sollte ein Sicherheitsabstand 

berücksichtigt werden; Schräg- oder Querparkstände sollten im Zuge von Radschnellwegen 

vermieden werden. In der Praxis sind auch die Kombination von baulichen Radwegen 

(Einrichtungsverkehr) auf der einen Seite und Radfahrstreifen auf der anderen Seite innerhalb eines 

Querschnitts möglich. Radfahrstreifen werden durch das Zeichen 237 StVO angeordnet. 

Abb. 7: Radschnellverbindungsstandard für Radfahrstreifen 
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4.2.3 Musterquerschnitte für Radschnellwege auf Nebenstraßen 

Radschnellverbindungen können durch das Nebenstraßennetz geführt werden. Die Einrichtung von 

Fahrradstraßen wird hier als Vorzugslösung angewendet. Dabei ist nach der Allgemeinen Verwal-

tungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung (VwV-StVO) Zeichen 244.1 zu berücksichtigen, dass 

eine Fahrradstraße dann in Betracht kommt, „wenn der Radverkehr die vorherrschende Verkehrs‐

art ist oder dies alsbald zu erwarten ist“. Bei der Einrichtung von Fahrradstraßen sollte dem Rad‐

verkehr an Knotenpunkten im Regelfall Vorrang eingeräumt werden. Möglichem Kfz-Schleichver-

kehr ist je nach Anwendungsfall durch Einbahnregelungen oder bauliche Anpassung entgegenzu-

wirken. 

Die Anordnung von Fahrradstraßen bietet die Möglichkeit je nach Bedarf andere Verkehrsarten zu-

zulassen. Dies ist dann der Fall, wenn die Erschließungsfunktion einer Straße erhalten werden muss. 

Die Zulässigkeit von ruhendem Kfz-Verkehr ist abhängig von der verfügbaren Straßenraumbreite. 

Für den Radverkehr und fließenden Kfz-Verkehr sollte in jedem Fall eine Fahrgasse von 4,00 m zu 

Verfügung stehen. Hinzu kommt ein Sicherheitsabstand zum ruhenden Verkehr von mindestens 

0,75 m. Die Breite der Längsparkstände wird hier mit der Regelbreite von 2,00 m angesetzt und 

sollte im Anwendungsfall großzügiger bemessen werden, wenn der Parkraum regelmäßig von brei-

teren Fahrzeugen genutzt wird. Somit sind bei Fahrbahnbreiten von weniger als 6,75 m keine Längs-

parkstände möglich. Bei Fahrbahnbreiten zwischen 6,75 m und 9,50 m kann auf einer Seite das 

Parken zugelassen werden. Beidseitige Längsparkstände sind ab einer Fahrbahnbreite von 9,50 m 

zulässig.13 Quer- und Schrägparkstände sollten im Zuge von Radschnellverbindungen nicht ange-

ordnet werden. 

4.3 Radhauptverbindungen (Führungsformen und Musterquerschnitte) 

4.3.1 Musterquerschnitte für Radhauptverbindungen an Hauptverkehrsstraßen 

Radhauptverbindungen sehen wie Radschnellverbindungen eine Trennung vom Kfz-Verkehr an 

Hauptstraßen vor, ergänzen das Spektrum der Führungsformen jedoch um die gemeinsamen Geh-

/Radwege und Schutzstreifen unter bestimmten Rahmenbedingungen. Für letztere gelten die Ein-

satzbereiche der ERA, in Abhängigkeit von Kfz-Verkehrsbelastung und zugelassener Geschwindig-

keit. Der Einsatz dieses Wegetyps ist mit dem Vorteil verbunden, dass die Radhauptverbindung im 

Zuge kreuzender, untergeordneter Straßen bevorrechtigt geführt wird und an Signalanlagen mit 

dem Hauptstrom des Kfz-Verkehrs lange Grünzeiten erhält. Die möglichen Führungsformen sind 

dabei vielfältig: 

                                                           
13  Die angegebenen Breiten beziehen sich auf eine Regelbreite von 2,00 m für das Längsparken. Sollten die Park-

flächen regelmäßig von breiten Fahrzeugen, wie z.B. von Wohnwagen und Lkw genutzt werden, sind sie dem-
entsprechend breiter zu dimensionieren. 
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Getrennter Geh-/Radweg im Einrichtungsverkehr 

Dieser Querschnitt bietet die Möglichkeit, die Radhauptverbindung richtungsbezogen zu führen. 

Bauliche Radwege werden mit der Regelbreite von jeweils 2,00 m angelegt. Die anliegenden Geh-

wege sollten mindestens in einer Breite von 2,50 m angelegt werden und eine taktile Trennung zur 

Radhauptverbindung erhalten. Der Abstand zur Fahrbahn beträgt innerorts mindestens 0,50 m. Au-

ßerorts kann der Sicherheitstrennsteifen mit einer Breite von 1,75 m angelegt werden, wenn die 

Fahrbahn nicht auf die Seite der Radhauptverbindung entwässert wird; der Mindestabstand beträgt 

andernfalls 2,50 m. Der begleitende Gehweg wird außerorts mindestens mit eine Breite von 2,00 

m angelegt. Grundsätzlich wird eine Kombination von baulich angelegten Radhauptverbindungen 

und fahrbahnseitigem Parken nicht empfohlen. Ist sie erforderlich, so sollten die Sicherheitsab-

stände maximiert und an Einmündungen ausreichende Sichtverhältnisse zwischen Kraftfahrern und 

Radfahrern sichergestellt werden.  

Abb. 8: Radhauptverbindungsstandard für Richtungsradwege 

 

 

Getrennter Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr 

Wird eine Zweirichtungsführung entlang einer Hauptstraße erforderlich, so wird diese mit dem Re-

gelmaß von 3,00 m angelegt. Der begleitende Gehweg wird mit mindestens 2,00 m (außerorts) bzw. 

2,50 m (innerorts) angelegt und erhält eine taktile Trennung zum Radschnellweg (0,30). Ist der bau-

liche Zweirichtungsradweg außerorts eine gute Lösung, um den Flächenverbrauch zu senken, so 

sollte er innerorts nicht die Regellösung sein, da der Zweirichtungsverkehr insbesondere an Kno-

tenpunkten zu Konflikten führen kann. Der Mindestabstand zur Fahrbahn ist ebenfalls abhängig 

von der Ortslage und beträgt 0,75 m (innerorts) und 1,75 m bzw. 2,50 m (außerorts). 
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Abb. 9: Radhauptverbindungsstandard für Zweirichtungsradwege mit Fußgängerweg 

 

 

Radfahrstreifen 

Radfahrstreifen bieten die ideale Lösung für den innerörtlichen, richtungsbezogenen Radverkehr, 

da sich die Radfahrenden immer im Blickfeld der Kraftfahrerinnen und Kraftfahrer befinden und 

somit potenziellen Konflikten an Knotenpunkten vorgebeugt wird. Im Zuge von 

Radhauptverbindungen werden sie in der Regelbreite von 2,00 m vorgesehen. Zu Längsparkständen 

wird mindestens ein Abstand von 0,75 m vorgesehen; Schräg- oder Querparkstände sollten im Zuge 

von Radhauptverbindungen vermieden werden. In der Praxis sind auch die Kombination von 

baulichen Radwegen (Einrichtungsverkehr) auf der einen Seite und Radfahrstreifen auf der anderen 

Seite innerhalb eines Querschnitts möglich. Radfahrstreifen werden durch das Zeichen 237 StVO 

angeordnet. 

Abb. 10: Radhauptverbindungsstandard für Radfahrstreifen 
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Schutzstreifen 

Schutzstreifen sind keine Standardführungsform im Zuge der Radhauptverbindungen. Sie sind in-

nerorts ausnahmsweise zulässig und auf die absolut notwendige Länge zu begrenzen. Vorausset-

zung ist allerdings die Anwendung der Regelbreite von 1,50 m und ein Sicherheitsabstand von min-

destens 0,50 m zum ruhenden Verkehr.  

Gemeinsamer Geh-/Radweg im Einrichtungsverkehr 

Gemeinsame Geh-/Radwege entlang von Hauptverkehrsstraßen können zum Einsatz kommen, 

wenn das Fußgängeraufkommen gering ist. Sie stellen eine Lösung für außerörtliche Streckenab-

schnitte dar. Bei beidseitiger Führung im Einrichtungsverkehr beträgt die Breite des jeweiligen Geh- 

und Radweges 3,00 m. Hinzu kommt ein Sicherheitstrennstreifen zur Fahrbahn von 1,75 m. 

Abb. 11: Radhauptverbindungsstandard für gemeinsame Geh- und Radwege (Richtungsverkehr) 

 

 

Gemeinsamer Geh-/Radweg im Zweirichtungsverkehr 

Gemeinsame Geh-/Radwege entlang von Hauptverkehrsstraßen können zum Einsatz kommen, 

wenn das Fußgängeraufkommen gering ist. Sie stellen eine Lösung für außerörtliche Streckenab-

schnitte dar. Bei einseitiger Führung im Zweirichtungsverkehr beträgt die Breite des Geh-/Radwe-

ges 4,00 m. Hinzu kommt ein Sicherheitstrennstreifen zur Fahrbahn von 2,50 m (mind. 1,75 m). 
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Abb. 12: Radhauptverbindungsstandard für gemeinsame Geh- und Radwege (Zweirichtungsverkehr) 

 

 

Musterquerschnitte für Radhauptverbindungen auf Fahrradstraßen  

Radhauptverbindungen können weiterhin durch das Nebenstraßennetz geführt werden. Die Ein-

richtung von Fahrradstraßen wird hier als Vorzugslösung angewendet. Dabei ist nach VwV-StVO zu 

Zeichen 244.1 zu berücksichtigen, dass eine Fahrradstraße dann in Betracht kommt, „wenn der 

Radverkehr die vorherrschende Verkehrsart ist oder dies alsbald zu erwarten ist“. Bei der Einrich‐

tung von Fahrradstraßen sollte diesen im Regelfall Vorrang eingeräumt werden. Möglichem Kfz-

Schleichverkehr ist je nach Anwendungsfall durch Einbahnregelungen oder bauliche Anpassungen 

entgegenzuwirken.  

Die Anordnung von Fahrradstraßen bietet die Möglichkeit je nach Bedarf andere Verkehrsarten zu-

zulassen. Dies ist dann der Fall, wenn die Erschließungsfunktion einer Straße erhalten werden muss. 

Die Zulässigkeit von ruhendem Kfz-Verkehr ist abhängig von der verfügbaren Straßenraumbreite. 

Für den Radverkehr und fließenden Kfz-Verkehr sollte in jedem Fall eine Fahrgasse von 3,50 m zu 

Verfügung stehen. Hinzu kommt ein Sicherheitsabstand zum ruhenden Verkehr von mindestens 

0,50 m. Die Breite der Längsparkstände wird hier mit der Regelbreite von 2,00 m angesetzt und 

sollte im Anwendungsfall großzügiger bemessen werden, wenn der Parkraum regelmäßig von brei-

teren Fahrzeugen genutzt wird. Somit sind bei Fahrbahnbreiten von weniger als 6,00 m keine Längs-

parkstände möglich. Bei Fahrbahnbreiten zwischen 6,00 m und 8,50 m kann auf einer Seite das 

Parken zugelassen werden. Beidseitige Längsparkstände sind ab einer Fahrbahnbreite von 8,50 m 

zulässig.14 Quer- und Schrägparkstände sollten im Zuge von Radhauptverbindungen nicht angeord-

net werden. 

                                                           
14  Die angegebenen Breiten beziehen sich auf eine Regelbreite von 2,00 m für das Längsparken. Sollten die Park-

flächen regelmäßig von breiten Fahrzeugen, wie z.B. von Wohnwagen und Lkw genutzt werden, sind sie dem-
entsprechend breiter zu dimensionieren. 
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Abb. 13: Radhauptverbindungsstandard für Fahrradstraßen 

Fahrradstraße bei 
einer Fahrbahn-
breite von 

mind. 3,50 m und 
max. 6,00 m 

Parken unzulässig 

 

Fahrradstraße bei 
einer Fahrbahn-
breite von 

mind. 6,00 m und 
max. 8,00 m 

Einseitiges Längs-
parken zulässig 

 

Fahrradstraße bei 

einer Fahrbahn-

breite von 

mind. 8,50 m 

Beidseitiges 

Längsparken zu-

lässig 

 

 

Ist die Einrichtung einer Fahrradstraße nicht möglich, können innerorts auch Führungen auf der 

Fahrbahn in Frage kommen. Dies betrifft folgende Straßen: 

 Tempo 50 bis 2000 Kfz/24h (DTV) 

 Tempo-30-Zonen – zulässig, wenn keine Rechts-vor-Links-Einmündungen anzutreffen sind 

(besser: Fahrradstraße) 

 Verkehrsberuhigter Geschäftsbereich (T20) - zulässig 

 Verkehrsberuhigter Bereich – nur ausnahmsweise und auf kurzen Abschnitten zulässig 
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Knotenpunktlösungen an Radhauptverbindungen 

Anders als bei Radschnellverbindungen fehlt bei Radhauptverbindungen eine Vorgabe des Landes 

NRW für Musterlösungen an Knotenpunkten. Eine Auswahl von Musterlösungen für Radhauptver-

bindungen wird daher in dem hier vorliegenden Dokument dargestellt. Hinsichtlich der Abmessun-

gen unterscheiden sich die Radhauptverbindungen von den Radschnellverbindungen. Der Anspruch 

hinsichtlich der Beschleunigung des Radverkehrs ist jedoch der gleiche, so dass es gleiche Knoten-

punkttypen mit veränderten Abmessungen gibt.  

Um schnellere Reisezeiten realisieren zu können, ist die Reduktion von Zeitverlusten durch Anhal-

ten und Warten an Knotenpunkten ein zentrales Element. Aus diesem Grund ist unter Berücksich-

tigung verkehrsplanerischer und städtebaulicher Rahmenbedingungen die bestmögliche Gestal-

tung der Knotenpunkte im Zuge von Radhauptverbindungen anzustreben. Wie bei den Radschnell-

verbindungen sollten die Radhauptverbindungen an den meisten Knotenpunkten bevorrechtigt ge-

führt werden oder mit Hilfe von Unter- oder Überführungen planfrei queren (vgl. Abb. 14). 

Abb. 14: In das städtische Umfeld integrierte bevorrechtigte Radhauptverbindung (Beispiel Mannheim) 

 

Quelle: Jörg Thiemann-Linden 

Die verschiedenen Möglichkeiten, eine Radhauptverbindung an Knotenpunkten zu führen, werden 

im Folgenden anhand von Musterlösungen dargestellt. Diese stellen ein Repertoire an typischen, 

standardisierten Maßnahmen dar, welche häufig Anwendung im Planungsprozess finden. Diese 

Methodik verfolgt das Ziel, die Elemente der Radhauptverbindungen auf der einen Seite einheitlich, 

wiedererkennbar, sicher und für den Radfahrer selbsterklärend zu gestalten und andererseits die 
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Anforderungen der planerischen Regelwerke (z.B. RASt15, ERA16, RiLSA17), der StVO sowie der VwV-

StVO und der Qualitätsstandards des RVR für Radhauptverbindungen zu erfüllen. Weiterhin werden 

Einsatzbereiche und Besonderheiten der jeweiligen Musterlösungen benannt, um den Planenden 

die Wahl der Musterlösung zu erleichtern und die regelkonforme Anwendung der Standardlösung 

zu ermöglichen. Komplexe Knotenpunkte werden dagegen als Einzelfalllösungen geplant. 

Die Vielzahl der in der Praxis auftretenden Knotentypen erfordert ein breites Spektrum an Muster-

lösungen, die einen Großteil der möglichen Anwendungsfälle abdecken sollen. Grundsätzlich kön-

nen die plangleichen Knotenpunkte in für den Radverkehr bevorrechtigte (keine Verlustzeit), gleich-

rangige (Verlustzeit < 20 Sekunden) und wartepflichtige (Verlustzeit ≥ 20 Sekunden) Querungen 

gegliedert werden. Bereiche, an denen mit häufigen Fußgängerquerungen zu rechnen ist, werden 

in den Musterlösungen mitberücksichtigt. 

Die dargestellten Musterlösungen nehmen Bezug auf die Qualitätsstufe der Radhauptverbindungen 

und weisen eine entsprechende Bemaßung auf. Die Führungen sind auf den ERA-Standard über-

tragbar und können entsprechend an die verringerten Wegbreiten angepasst werden.  

Auf den folgenden Seiten werden einige der häufiger auftretenden Lösungen dargestellt. Der Un-

terschied gegenüber den Musterlösungen für Radschnellverbindungen liegt zum einen in der Di-

mensionierung und zum anderen darin, dass hier auch Führungen im Mischverkehr (Fuß/Rad) vor-

kommen.  

                                                           
15  FGSV (2006): Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt). Köln. 
16  FGSV (2010): Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA). Köln. 
17  FGSV (2015): Richtlinien für Lichtsignalanlagen (RiLSA). Köln. 
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Abb. 15: Bevorrechtigte Straßenquerung im Radhauptverbindungsstandard  
bei getrennter Führung 

 

 

Abb. 16: Bevorrechtigte Straßenquerung im Radhauptverbindungsstandard  
bei gemeinsamer Führung mit dem Fußverkehr 
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Abb. 17: Radhauptverbindungsstandard für wartepflichtige Querungsstelle im Zuge einer getrennten Füh-
rung Fuß und Radverkehr 

 

 

Abb. 18: Radhauptverbindungsstandard für wartepflichtige Querungsstelle im Zuge einer gemeinsamen 
Führung Fuß und Radverkehr 
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4.4 Radverbindungen 

Bei den auf Regionalen Radverbindungen zu erwartenden werktäglichen Verkehrsstärken von we-

niger als 500 Radfahrenden am Tag sind die Standards entsprechend der ERA angemessen. Dieser 

Standard entspricht dem Stand der Technik und ist in keinem Fall minderwertig. Bei einer Analyse 

des Netzes wird jedoch offensichtlich, dass viele Abschnitte bisher nicht dem ERA-Standard ent-

sprechen. Außerorts entsprechen einige Abschnitte bereits dem Standardmaß von 2,50 Metern, 

das in der ERA 2010 definiert ist. Hier besteht demnach kein Handlungsbedarf. Insgesamt entspre-

chen zahlreiche Anlagen auch heute noch nicht dem ERA Standard oder erfüllen nur den Mindest-

standard, der nach der ERA 2010 für Anlagen mit geringer Nachfrage empfohlen wird.  

Die Gestaltung von Radverkehrsanlagen entsprechend der Empfehlungen für Radverkehrsanlagen 

gehört zum Rüstzeug der Radverkehrsplanung in den Städten und Gemeinden des Verbandsgebie-

tes. Daher ist an dieser Stelle keine ausführliche Beschreibung der Standards notwendig. Stattdes-

sen sollen die wichtigsten Standards, die auch der Analyse des Netzes zu Grunde lagen tabellarisch 

im Vergleich zu den übrigen Standards dargestellt werden (Tab. 3). 

 

Tab. 3: Übersicht Qualitätsstandards nach ERA 2010  

 Führungsform Radverbindungen gemäß ERA-Standard 

Se
lb

st
st

än
d

ig
 g

e
fü

h
rt

e 

V
e

rb
in

d
u

n
ge

n
 Getrennter Rad-/Gehweg 

innerorts: Breite: ≥2,50 m (Rad) + ≥ 2,50 m (Fuß)  

Inkl. 0,30 m signifikanter Trennstreifen zum Gehweg 

außerorts: i. d. Regel nicht 

Gemeinsamer Rad-/Gehweg 

innerorts: (nur bei geringem Fußgängeraufkommen) 

Breite ≥ 2,50 m Breite ist von Nutzungsintensität abhängig 
vgl. Bild 15 (ERA) 

außerorts: ≥ 2,50 m  

V
er

b
in

d
u

n
ge

n
 a

n
 H

au
p

tv
er

ke
h

rs
st

ra
ß

en
 Getrennter Rad-/Gehweg 

mit Einrichtungsverkehr 

innerorts: Breite: Mindestmaß: 1,60 (Rad) 

Regelmaß: 2,00 m (Rad) + ≥ 2,50 m (Fuß)  

Inkl. 0,30 m signifikanter Trennstreifen zum Gehweg 

+ 0,5 -0,75 m Sicherheitstrennstreifen zur Fahrbahn 

außerorts: in der Regel kein Einsatz  

Getrennter Rad-/Gehweg 

mit Zweirichtungsverkehr (ein-
seitig) 

innerorts: Breite: ≥ 2,50 m (Rad) + ≥ 2,50 m (Fuß) 

Inkl. 0,30 m signifikanter Trennstreifen zum Gehweg 

+ 0,50- 0,75 m Sicherheitstrennstreifen zur Fahrbahn 

außerorts: in der Regel kein Einsatz  

Gemeinsamer Rad-/Gehweg 

mit Einrichtungsverkehr 

innerorts: (abhängig vom Fußgängeraufkommen) 

Breite: ≥ 2,50 m  

+ 0,50-0,75 m Sicherheitstrennstreifen zur Fahrbahn 

außerorts: Breite: 2,50 m  

Angestrebt 2,50 m (mind. 1,75 m) Sicherheitstrennstreifen  
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Gemeinsamer Rad-/Gehweg 
mit Zweirichtungsverkehr 

innerorts: (anhängig vom Fußgängeraufkommen) 

i.d.R. kein Einsatz  

außerorts: Breite: 2,50 m 

Angestrebt 2,50 m (mind. 1,75 m) Sicherheitstrennstreifen  

Radfahrstreifen 
Innerorts: Breite: ≥1,85 m 

+ 0,50-0,75 m Sicherheitsabstand zum ruhenden Verkehr 

Schutzstreifen 
innerorts: Breite: 1,50 m 

+ 0,50 m Sicherheitsabstand zum ruhenden Verkehr 

V
er

b
in

d
u

n
ge

n
 a

u
f 

 

N
eb

en
st

ra
ß

en
 Fahrradstraßen 

innerorts: Breite: ≥ 3,50 m 

+ ≥ 0,5 m Sicherheitsabstand zum ruhenden Verkehr 

außerorts: Breite: ≥ 3,00 m 

Mischverkehr 

innerorts: Tempo 50 bis 4.000 Kfz/Tag (DTV) 

Tempo-30-Zonen - zulässig 

Verkehrsberuhigter (Geschäfts-)Bereich - zulässig 

außerorts: vgl. ERA Tabelle 19 

Quelle: nach FGSV (2010) 

4.5 Markierungen und Gestaltungselemente 

Eine Radschnellverbindung hat verschiedene Ausprägungen überwiegend als Radweg, Radfahr-

streifen oder Fahrradstraße. Trotz dieser unterschiedlichen Führungsformen soll eine Radschnell-

verbindung durchgängig klar erkennbar sein. Da das Planungshandbuch für Radschnellverbindun-

gen in Nordrhein-Westfalen noch nicht vorliegt, kann zu der Gestaltung der Markierung für die Rad-

schnellverbindungen noch keine abschließende Aussage getroffen werden. Voraussichtlich werden 

Radschnellverbindungen mit einem farbigen Beistrich gekennzeichnet. Über die Farbgebung muss 

noch entschieden werden, da der blaue Beistrich gemäß dem „Wiener Abkommen zur Standardi-

sierung von Verkehrszeichen“ als Markierung für das Parken belegt ist. Es ist zu erwarten, dass die 

farbige Markierung als Alleinstellungsmerkmal in den anderen Qualitätsstufen nicht eingesetzt wer-

den darf. Da hier aber noch keine Festlegung erfolgt ist, wird das Thema an dieser Stelle ausgespart. 

Die hier vorgestellten Markierungselemente sollen einheitlich und unmissverständlich im gesamten 

regionalen Netz verwendet werden, um so ein entsprechend hohes Sicherheitsniveau unabhängig 

vom Ausbaustandard zu erreichen. Hinsichtlich dieser einheitlichen Verwendung der StVO-konfor-

men Markierungselemente soll das regionale Netz im RVR eine Vorbildfunktion entfalten. Die Ge-

staltungselemente schaffen einen Wiedererkennungswert und ein Leitelement für das regionale 

Radverkehrsnetz, das durch die wegweisende Beschilderung unterstützt wird. Die wegweisende 

Beschilderung im Zuge der Radschnellverbindung entspricht dem „Merkblatt zur wegweisenden 
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Beschilderung für den Radverkehr“ der FGSV18 und der aktuellen Fassung des HBR Nordrhein-West-

falen. 

Fahrbahnbegrenzung 

Die Fahrbahnrandmarkierung begrenzt die Fahrstreifen am linken und rechten Fahrbahnrand. Es 

handelt sich um einen durchgezogenen Schmalstrich, der als Typ-II-Markierung mit erhöhter Nacht-

sichtbarkeit ausgeführt werden soll. Die Fahrbahnrandmarkierung soll das Abkommen von der 

Fahrbahn bei Dunkelheit und Nässe vermeiden helfen. Insbesondere auf unbeleuchteten Abschnit-

ten z. B. im Wald ist die gut sichtbare Fahrbahnrandmarkierung von großer Bedeutung für die Ver-

kehrssicherheit. Leitlinien können direkt am Fahrbahnrand markiert werden oder um ca. 10 cm 

nach innen gezogen werden. Dies bietet sich vor allem in den Abschnitten an, wo von den Rändern 

her eine stärkere Verschmutzung zu erwarten ist. Im Zuge von Radschnellverbindungen wird die 

weiße Fahrbahnrandmarkierung durch einen farbigen Beistrich auf der zur Fahrbahnmitte hin in-

neren Seite ergänzt.  

Abb. 19: Randmarkierung als Standard für das regionale Radverkehrsnetz 

 

 

Mittelmarkierung 

Die Verwendung einer Mittelmarkierung im Zuge des Konzepts für das Regionale Radwegenetz ist 

abhängig von der Breite. In der Kategorie Radschnellverbindung sind Mittelmarkierungen Standard. 

Bei Breiten unter 3,50 Metern sind sie nur noch an besonderen Konfliktstellen einzusetzen. Die 

Abstände der Markierungslinien sind von der Konfliktdichte abhängig. Während auf der Strecke 

eine Abfolge von fünf Metern Lücke und einem Meter Markierung ausreicht, wird die Abfolge der 

Markierungen vor Knotenpunkten und vor Konfliktbereichen verdichtet. Auf diesen Abschnitten ist 

die Abfolge von zwei Metern Lücke und einem Meter Markierung einzusetzen. Im Bedarfsfall, z. B. 

an unübersichtlichen Stellen, werden auch durchgezogene Linien verwendet, um Zusammenstöße 

zu vermeiden.  

                                                           
18  FGSV (1998): Merkblatt zur wegweisenden Beschilderung für den Radverkehr. Köln. 



Weiterentwicklung des Konzepts für das Regionale Radwegenetz in der Metropole Ruhr 42 

Regionalverband Ruhr – Team Mobilität Entwurf Stand: 15.06.2018 

Auf Fahrradstraßen in Tempo 30-Zonen und bei Wegebreiten von < 3,50 m finden Mittellinien ge-

nerell keine Anwendung, ebenso in Bereichen, wo eine Trennung vom Fußgängerverkehr nicht 

möglich ist.  

Radverkehrsfurten 

Radverkehrsfurten dienen der Verdeutlichung der Vorfahrtsituation. Sie sind ein Kernelement der 

Radverkehrsführung und das Gegenstück zur Wartelinie an welcher der Radverkehr wartepflichtig 

ist. Die Markierung der Radverkehrsfurt erfolgt durch einen unterbrochenen Breitstrich (0,50 m 

Strich und 0,20 m Lücke). Die Furtmarkierung sollte bei allen bevorrechtigten Führungen verwendet 

werden. Im Zusammenhang mit der Furtmarkierung wird die rote Flächenmarkierung zur Kenn-

zeichnung der bevorrechtigten Fahrradstraßen und Radwege verwendet.  

Wartelinien 

Die Wartelinie (Z. 341 StVO) wird dort konsequent verwendet, wo ein Verkehrsteilnehmer Vorfahrt 

gewähren und im Bedarfsfall warten muss. Im Zuge der Radverkehrsanlagen wird die Wartelinie als 

verkleinerte Version (0,25 m X 0,25 m) ausgeführt, da die Proportionen der 0,50 m X 0,50 m großen 

Markierung selbst auf Radschnellverbindungen überdimensioniert erscheinen. Diese Wartelinien 

werden an den Knotenpunkten ohne Signalanlage eingesetzt, wo der Radverkehr wartepflichtig ist.  

Markierung von Fahrradstraßen 

Unabhängig vom Ausbaustandard ist die einheitliche Markierung von Fahrradstraßen vorgesehen, 

um dieses Führungselement stärker zu profilieren und die Akzeptanz zu erhöhen. Dazu zählt die 

Randmarkierung als Blockmarkierung, die Bodenmarkierung des Zeichens 244.1 (Fahrradstraße) so-

wie die Bevorrechtigung durch Furtmarkierungen an Knotenpunkten. 
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Abb. 20: Markierungselemente im Überblick 
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5 Netzplanung  

Seit 2008 besteht mit den Richtlinien für die integrierte Netzgestaltung (RIN) ein Regelwerk für die 

Netzgestaltung aller Verkehrsarten19. In der RIN wird erstmals auch die Netzgestaltung für den Rad-

verkehr behandelt. Dabei wird zwischen Verbindungsfunktionsstufe und Kategoriengruppe unter-

schieden und es entsteht eine Zuordnung, wie sie in der nachfolgenden Abb. 21 dargestellt ist. 

Abb. 21: Verbindungskategorien für den Radverkehr nach RIN 

Quelle: FGSV (2008) 

Voraussetzung für die Zuordnung ist die Verbindungsbedeutung, wie sie in der rechten Spalte „Be‐

schreibung“ der Abb. 21 dargestellt ist. Dazu ist es notwendig, die Ziele im Verbandsgebiet bzw. die 

direkten Nachbargemeinden außerhalb des Verbandsgebietes, als für den RVR relevante Ziele, ge-

mäß ihrer regionalplanerischen Bedeutung zu bewerten. 

Die Kategorisierung der Ziele erfolgt auf der Grundlage des LEP NRW (vom 8. Februar 2017). Alle 

Kommunen im RVR sind entsprechend der landesplanerischen Vorgaben nach Ober-, Mittel- und 

Grundzentren geordnet (vgl. Auflistung in Anhang III). Diese Zuordnung erfolgt auch für die rele-

vanten Ziele außerhalb der Verbandsgrenzen. 

Die Grundlage für die Konzeption eines regionalen Radwegenetzes für den Alltag ist die Festlegung 

von Achsen, die tatsächlich eine Bedeutung für die Region haben. Daher werden im ersten Arbeits-

schritt in einer GIS-Datenbank alle Ober-, Mittel- und Grundzentren im Verbandsgebiet durch Luft-

linien miteinander verbunden. Das daraus entstehende Luftliniennetz ist die Grundlage für die Ent-

wicklung des Konzepts für das Regionale Radwegenetz. Jede Luftlinie bedeutet nach der Umlegung 

bzw. der Konkretisierung im Straßen- und Wegenetz auch nur eine regionale Radverbindung. Dieser 

Grundsatz ermöglicht die Entwicklung eines Radnetzes, dass die Interessen der Kommunen wei-

testgehend gleichberechtigt berücksichtigt. 

                                                           
19  FGSV (2008): Richtlinien für Integrierte Netzgestaltung (RIN). Köln 
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5.1 Radverbindungsachsen (Luftlinien)  

Maßgeblich für die Entscheidung, welche Kommunen miteinander verbunden werden, sind die Ent-

fernungen, die sich auf die kürzeste Entfernung im Straßen- und Wegenetz beziehen. Aufgrund der 

höheren Potenziale bei Verbindungen zwischen Oberzentren wird hier mit höheren Maximal-Wer-

ten gearbeitet (bis 25 km) als bei Verbindungen zwischen einem Ober- und einem Mittelzentrum 

sowie zwischen zwei Mittelzentren (bis 20 km) und bei Verbindungen zwischen einem Mittel- und 

einem Grundzentrum sowie zwischen zwei Grundzentren (bis 15 km). Im Alltagsradverkehr ist seit 

Jahren eine Zunahme bei den Entfernungen, die z.B. auf dem Weg zur Arbeit gefahren werden, 

festzustellen. Daher werden für die Festlegung der Luftlinien diese relativ hohen Werte ausgewählt, 

wohlwissend, dass im Alltag oft kürzere Wege gefahren werden.  

Im Luftliniennetz der 1. Phase werden alle Kommunen miteinander verbunden, wenn die Entfer-

nungen unter den oben angegeben Maximalwerten liegen. Dies gilt für die Kommunen innerhalb 

des Verbundgebiets sowie für die angrenzenden Kommunen außerhalb des Ruhrgebiets.  

In der nachfolgenden Karte (Abb. 22) ist ein Auszug aus dem Luftliniennetz der 1. Phase dargestellt. 

Die Darstellung des Luftliniennetzes für den gesamten Untersuchungsraum ist dem Anhang beige-

fügt (s. Anhang IV). 

Abb. 22: Ausschnitt aus dem Luftliniennetz der 1. Phase 

 

Aufgrund ihrer großen verkehrlichen Bedeutung werden die Hochschulen in Bochum, Dortmund, 

Duisburg und Essen bereits bei diesem Arbeitsschritt der Netzplanung berücksichtigt. Die Fernuni-

versität in Hagen wird insbesondere wegen der hohen Zahl an Mitarbeitern in die frühe Phase der 

Netzplanung eingebunden. Darüber hinaus werden auch die großen Einkaufszentren im Ruhrgebiet 
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(Centro in Oberhausen, Rhein-Ruhr Zentrum in Mülheim und Ruhr-Park in Bochum) in der 1. Phase 

berücksichtigt. 

Die Bedeutung einer Luftlinie zwischen zwei Kommunen ist u.a. abhängig von den Einwohnerzahlen 

und den sich daraus ergebenden Potenzialen für eine Radverbindung. Um weitere Potenziale zu 

berücksichtigen, werden in einem zweiten Arbeitsschritt größere Stadt- und Ortsteile, wenn diese 

auf oder in unmittelbarer Nähe zu einer Luftlinie liegen, in die Achsen eingebunden und der Verlauf 

der Luftlinie entsprechend angepasst. 

Die daraus resultierenden Veränderungen der Achsen zeigen sich sehr deutlich, wenn die Luftlinien 

der 1. und der 2. Phase gemeinsam in einer Karte (Abb. 23) dargestellt sind (ganzseitige Darstellung 

s. Anhang IV). So wird z.B. bei der Verbindung zwischen Oberhausen und Essen der Essener Stadtteil 

Borbeck in die Luftlinie der 2. Phase eingebunden. Auf anderen Radverbindungsachsen, wie z.B. 

zwischen Bottrop und Gladbeck gibt es keine Abweichung zwischen den beiden Luftlinien. 

Abb. 23: Ausschnitt aus dem Luftliniennetz der 1. und 2. Phase 

 

In diesem zweiten Arbeitsschritt erfolgt auch eine Prüfung, ob eine Anpassung an räumliche Gege-

benheiten erforderlich ist. Hier ist in erster Linie der Rhein zu nennen, der als Barriere Verbindun-

gen zwischen Kommunen beiderseits des Flusses erschwert. Daher wird z.B. die Luftlinie der 

2. Phase zwischen Xanten und Wesel so angepasst, dass der Verlauf über die Rheinbrücke führt. 

Eine Anpassung erfolgt z.B. auch bei der Luftlinie zwischen Rheinberg und Dinslaken. Bei dieser 

Verbindung wird die Führung auf die Fährverbindung zwischen Rheinberg-Orsoy und Duisburg-Wal-

sum verlegt.  
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In den ersten Teilraumkonferenzen im Mai 2017 werden die Radverbindungsachsen mit kommuna-

len und weiteren institutionellen Vertretern abgestimmt, teilweise werden die Luftlinien der zwei-

ten Phase im Verlauf angepasst (vgl. Abb. 24).  

Abb. 24: Diskussion der Radverbindungsachsen bei den Teilraumkonferenzen (hier am 10. Mai 2017 in Es-
sen) 

 

 

5.2 Umlegung der Luftlinien im Straßen- und Wegenetz 

Als Grundlage für die nächsten Arbeitsschritte der Planung des Konzepts für das Regionale Rad-

wegenetz in der Metropole Ruhr ist eine Umlegung der Luftlinien auf das Straßen- und Wegenetz 

erforderlich. Denn nur auf der Basis von Verbindungen im Straßen- und Wegenetz können die fol-

genden Arbeitsphasen, wie die Bestandsanalyse und Festlegung des Handlungsbedarfs (Kap. 7) so-

wie Einschätzung zu Kosten (Kap. 8) erfolgen. Für die Umlegung der Luftlinien ist eine intensive 

Einbindung der Kommunen erforderlich. Die kommunalen Vertreterinnen und Vertreter verfügen 

über eine fundierte Ortskenntnis und können daher gut einschätzen, welche Verbindungen für den 

Alltagsradverkehr besonders geeignet sind.  



Weiterentwicklung des Konzepts für das Regionale Radwegenetz in der Metropole Ruhr 48 

Regionalverband Ruhr – Team Mobilität Entwurf Stand: 15.06.2018 

Daher sind die beiden Teilraumkonferenzen im Mai und im September 2017 sehr effektive Veran-

staltungen, bei denen an großen Übersichtskarten diskutiert und geeignete Führungen in den Kar-

ten eingetragen werden. Bei der Wahl der Verbindungen werden auch Arbeitsplatzschwerpunkte 

in die Überlegungen miteinbezogen. Die Luftlinien dienen als „Suchkorridore“. Innerhalb dieser 

Suchkorridore werden konkrete Verbindungen im Straßen- und Wegenetz qualifiziert.  

Der Umlegungsprozess erfolgt über ein mehrstufiges Verfahren.  

 Vorschläge der kommunalen Vertreterinnen und Vertretern bei den Teilraumkonferenzen 

im Mai 2017 

 Auswertung von Unterlagen, die von den Kommunen zur Verfügung gestellt wurden  

 Rückmeldungen der Kommunen nach Vorlage des ersten Netzentwurfs 

 Führungen aus dem Radroutenplaner NRW 

 Änderungen bei der Führung bei den Teilraumkonferenzen im September 2017 

 Rückmeldungen der Kommunen nach Vorlage des zweiten Netzentwurfs 

In der nachfolgenden Karte (Abb. 25) ist am Beispiel des Ennepe-Ruhr-Kreises dargestellt, wie bei 

den ersten Teilraumkonferenzen für einige Luftlinien Führungen im Straßen- und Wegenetz in den 

Arbeitskarten eingezeichnet werden. 

Abb. 25: Arbeitskarte mit einem Ausschnitt aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis (1. Teilraumkonferenz im Mai 
2017) 
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Die Ergebnisse aus den ersten drei Teilraumkonferenzen werden in eine GIS-Datenbank übernom-

men (vgl. Abb. 26). Hierbei können wichtige Hinweise auf mögliche Neuplanungen, z.B. auf ehema-

ligen Bahntrassen gesammelt werden. Die Informationen über Neuplanungen sind eine wichtige 

Grundlage für die Feststellung des Handlungsbedarfs im Konzept für das Regionale Radwegenetz 

(vgl. Kap. 7.1).  

Abb. 26: Übernahme der Ergebnisse aus den Teilraumkonferenzen in eine GIS-Datenbank 

 

 

Zur Abstimmung des Konzepts für das Regionale Radwegenetz erhalten die Kommunen nach den 

ersten Teilraumkonferenzen Übersichtskarten mit der Darstellung des Netzes sowie der Luftlinien 

(vgl. Abb. 27). 

Die Umlegung der Luftlinien in konkrete Radverbindungen wird in den Übersichtskarten durch ver-

schiedene Kategorien des Konzepts für das Regionale Radwegenetzdargestellt: 

1. Führung im Bestand 
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Eine Verbindung für den Radverkehr ist vorhanden. Es kann sich hier z.B. um selbständig 

geführte, also abseits von Hauptverkehrsstraßen verlaufende Führungen handeln, oder um 

straßenbegleitende Radwege. Eine Führung im Bestand kann bestenfalls bedeuten, dass 

hier eine Verbindung ohne weitere Handlung in das Konzept für das Regionale Radwege-

netz Ruhr aufgenommen wird. Es kann aber auch bedeuten, dass hier Handlungsbedarf be-

steht und z.B. ein Ausbau einer Radverkehrsanlage erforderlich ist. 

2. Geplante Verbindung 

Auf diesem Abschnitt oder Teilabschnitt fehlt eine Radverkehrsanlage (Netzlücke). Daher 

ist ein Neubau z.B. eines Radweges an einer klassifizierten Straße erforderlich. Hier liegt 

bereits eine konkrete Planung vor.  

3. Neuplanung (angedacht) 

Auch bei diesem Abschnitt oder Teilabschnitt handelt es sich um eine Netzlücke. Hier gibt 

es noch keine konkrete Planung. Es gibt aber Überlegungen seitens einer Kommune, hier 

einen Lückenschluss vorzunehmen. 

4. Neuplanung (Workshop-Idee) 

Bei diesem Abschnitt oder Teilabschnitt wird ebenfalls eine Netzlücke festgestellt. Die Idee 

hier mit einer Neuplanung einen Lückenschluss zu erreichen, wird bei einem der teilregio-

nalen Arbeitskreise neu geäußert. 

5. Kommunale Verbindungen 

Bei den teilregionalen Arbeitskreisen werden auch wichtige kommunale Verbindungen auf-

genommen. Diese dienen in erster Linie als mögliche Alternative zu einer anderen genann-

ten Verbindung auf einer Radverbindungsachse. 

Abb. 27: Erster Netzentwurf als Grundlage zur Abstimmung mit den Kommunen 
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Die kommunalen Vertreter werden bei der Abstimmung zum ersten Netzentwurf gebeten, die bei 

den Teilraumkonferenzen in den Arbeitskarten eingetragenen Verbindungen zu prüfen und für Luft-

linien ohne Umlegung im Straßen- und Wegenetz eine geeignete Verbindung für den Alltagsradver-

kehr einzutragen. Fast alle Kommunen haben bis Ende Juli 2017 ihre Änderungs- und Ergänzungs-

wünsche an den RVR in Form von Karten oder textlichen Hinweisen gemeldet (vgl. Abb. 28).  

Abb. 28: Beispielhafte kommunale Rückmeldung zum ersten Netzentwurf (Kartenausschnitt) 

 
Bei einem weiteren Termin am 16. August 2017 im Kreis Wesel werden zahlreiche Anregungen zum 

Radnetz in diesem Bereich genannt. Alle von den Kommunen gemeldeten Netzanpassungen wer-

den bis Ende August 2017 in die GIS-Datenbank eingearbeitet. Für Radverbindungsachsen ohne 

kommunalen Vorschlag wird vom Gutachter eine geeignete Führung anhand von Luftbildern oder 

aus dem Radroutenplaner NRW ausgewählt. Nicht immer ist die Festlegung auf eine geeignete Füh-

rung eindeutig. In einzelnen Fällen erfolgt eine Abwägung zwischen zwei verschiedenen Verbindun-

gen (vgl. Abb. 29 & Abb. 30). Auf der Grundlage der Kriterien Entfernung, Reisezeit, ggf. Topogra-

phie sowie Einbindung von Zielen wird in diesen Fällen eine Wahl getroffen und mit den beteiligten 

Kommunen telefonisch oder bei den zweiten Teilraumkonferenzen abgestimmt.  

Abb. 29: Bewertung von ausgewählten Achsen mit alternativen Führungen - Beispiel: Wesel – Schermbeck: 
„Die Verbindung mit der kürzeren Reisezeit wird bevorzugt“ 
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Abb. 30: Bewertung von ausgewählten Achsen mit alternativen Führungen - Beispiel: Xanten – Alpen: „Die 
kürzere Verbindung wird bevorzugt“ 

 

Abb. 31: Zweiter Netzentwurf als Grundlage zur Abstimmung bei den zweiten Teilraumkonferenzen 
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Für die Teilraumkonferenzen im September 2017 werden neue Übersichtskarten erstellt, in der für 

jede Radverbindungsachse in der Regel eine Führung im Straßen- und Wegenetz konkretisiert ist 

(vgl. Abb. 31). Darüber hinaus wird für jede Radverbindungsachse in den Karten die erforderliche 

Kategorie dargestellt. Grundlage für die Festlegung der Kategorie sind die Ergebnisse der Potenzi-

alanalyse (vgl. Kap. 6.3).  

Für viele Radverbindungsachsen kann im Vorfeld der zweiten Teilraumkonferenzen im September 

2017 der Verlauf im Straßen- und Wegenetz mit den Kommunen abgestimmt werden. Dennoch 

werden bei der zweiten Runde mit den Städten und Gemeinden von den kommunalen Vertretern 

weitere Netzanpassungen genannt. Darüber hinaus können die Kommunen neue Hinweise zum 

Handlungsbedarf geben (vgl. Abb. 32).  



Weiterentwicklung des Konzepts für das Regionale Radwegenetz in der Metropole Ruhr 54 

Regionalverband Ruhr – Team Mobilität Entwurf Stand: 15.06.2018 

Abb. 32: Arbeitskarte mit einem Ausschnitt aus dem Kreis Wesel (2. Teilraumkonferenz im September 
2017) 

 

 

Bei den zweiten Teilraumkonferenzen werden auch die Anbindungen der Innenstädte diskutiert. 

Hierfür werden vom Gutachter drei mögliche Modelle der Anbindung entwickelt und vorgestellt.  

Drei Modelle zur Anbindung der Innenstädte: 

 Ring-Modell  

 Zentralknoten-Modell  

 Zentralachsen-Modell  
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Abb. 33: Ring-Modell am Beispiel der Stadt Recklinghausen 

 

 

Bei dem Ringmodell (vgl. Abb. 33) verlaufen die Verbindungen aus den benachbarten Kommunen 

auf einen Straßenring, der den Radverkehr hier aufnimmt und die weitere Verteilung ermöglicht. 

Diese Form der Anbindung wird insbesondere bei den größeren Städten ausgewählt. 
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Abb. 34: Zentralknoten-Modell am Beispiel der Stadt Hamminkeln 

 

 

Das Zentralknoten-Modell (vgl. Abb. 34) bietet sich bei kleineren Städten und Gemeinden an, bei 

denen die Verbindungen bis zu einem zentralen Punkt, z.B. einem Marktplatz, geführt werden. 



Weiterentwicklung des Konzepts für das Regionale Radwegenetz in der Metropole Ruhr 57 

Regionalverband Ruhr – Team Mobilität Entwurf Stand: 15.06.2018 

Abb. 35: Zentralachsen-Modell am Beispiel der Stadt Lünen 

 

 

Das Zentralachsen-Modell (vgl. Abb. 35) wird bei Kommunen eingesetzt, bei denen die Verbindun-

gen an zwei zentralen Orten ankommen. Über eine Achse werden diese beiden Punkte miteinander 

verbunden. 

Bei der Netzplanung werden auch alle Bahnhöfe (Fern- und Regionalverkehr sowie die S-Bahnhöfe) 

berücksichtigt. Bestenfalls führt eine Verbindung direkt an einem Bahnhof vorbei oder er wird über 

eine kurze Anbindung mit dem Konzept für das Regionale Radwegenetz verknüpft. Entscheidend 

für die Zuordnung der drei Modelle ist die städtebauliche und verkehrliche Situation in den Städten 

und Gemeinden. 

Die Ergebnisse der zweiten Teilraumkonferenzen im September werden wieder in die Datenbank 

eingearbeitet. Die Beteiligung der Kommunen ist wie bei der ersten Abstimmungsrunde sehr gut. 

Da aber nicht alle Kommunen an den Terminen teilnehmen können, erfolgt eine weitere Abstim-

mungsrunde. Von den Kommunen werden bis Mitte November weitere, überwiegend kleinere, 

Netzanpassungen genannt. Das nun mit den Kommunen abgestimmte Konzept für das Regionale 

Radwegenetz für den Alltagsradverkehr in der Metropole Ruhr ist die Grundlage für die Be-

standsanalyse sowie die Ermittlung des Handlungsbedarfs (vgl. Kapitel 7). 

Mit Abschluss dieser Arbeitsphase kann für jede Achse des Luftliniennetzes eine geeignete Verbin-

dung im Straßen- und Wegenetz für den Alltagsradverkehr festgelegt werden. Die Konkretisierung 

der Führung für eine Verbindung im Alltagsradverkehr erfolgt unter der Prämisse, möglichst direkte 

und schnelle Führungen herzustellen. 
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6 Potenzialanalyse  

Das Konzept für das Regionale Radwegenetz des RVR soll in seiner Qualität den Ansprüchen von 

Alltags- und Freizeitradfahrenden gerecht werden. Dazu zählen neben kurzen Reisezeiten, hoher 

Verkehrssicherheit, geringen Konflikten zwischen den Verkehrsarten und der Geschlechtergerech-

tigkeit vor allem der Ausbaustandard zur Aufnahme der zu erwartenden Radfahrerinnen und Rad-

fahrer. Die Radverkehrspotenziale auf den entsprechenden Achsen sind für die zu wählende Kate-

gorie entscheidend. Die Qualität des Ausbaus wird nach drei Kategorien unterschieden: 

 Regionale Radschnellverbindung bei mehr als 2.000 Radfahrenden pro Tag, 

 Regionale Radhauptverbindung bei 500 bis 2.000 Radfahrenden pro Tag,  

 Regionale Radverbindung bei weniger als 500 Radfahrenden pro Tag. 

Im angewendeten Berechnungsverfahren zur Ermittlung der Potenziale, das in vergleichbarer 

Weise bereits bei der Konzeption des Radnetzes Baden-Württemberg angewandt wurde, muss auf-

grund der Vielzahl an Parametern davon ausgegangen werden, dass im Ergebnis Ungenauigkeiten 

auftreten können. Da übergeordnet ein Radwegenetz mit hohem Qualitätsstandard angestrebt 

wird, wird jede einzelne Achse hinsichtlich ihrer Potenziale betrachtet. Um wechselnde Qualitäts-

standards zu vermeiden wird bei geringerem Potenzial der Standard angehoben, wenn vom kate-

gorischen Schwellenwert nicht mehr als 10 % abgewichen wird. 

 Übergangsbereich Radschnellverbindungen 1.800 – 2.000 Radfahrende pro Tag, 

 Übergangsbereich Radhauptverbindungen 450 - 500 Radfahrende pro Tag 

Grundsätzlich werden Standards bei Potenzialen im Bereich der Schwellenwerte nicht abgewertet. 

6.1 Anwendung der Potenzialanalyse 

Mit der Ermittlung von Radverkehrspotenzialen auf den regionalen Verbindungen wird deren Be-

deutung in der Netzhierarchie im Radwegenetz hergeleitet und die oben genannten Kategorien be-

stimmt. 

Die Radverkehrsverbindungen müssen hinsichtlich ihrer Qualität geeignet sein, die potenzielle An-

zahl an Radfahrerinnen und Radfahrern aufzunehmen und abzuwickeln. Das Radverkehrspotenzial 

auf den Achsen ist daher auch auf den tatsächlichen Strecken maßgebend. Bei der Umlegung und 

Bestandsaufnahme von Verbindungen wird geprüft, ob die Standards erfüllt werden können und 

welche Maßnahmen ggf. ergriffen werden müssen, um den durch die Potenziale geforderten Stan-

dard herzustellen. 

Die Radverkehrspotenziale auf den Achsen zwischen den einzelnen Kommunen werden rechnerisch 

ermittelt. Die berücksichtigten Einflussparameter werden untenstehend dargestellt (Tab. 4) und 

das methodische Vorgehen im Folgenden beschrieben: 
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Tab. 4: Berücksichtigte Parameter der Potenzialanalyse 

Parameter Datenquelle 

Einwohnerinnen und Einwohner 

Im Korridor von 2 Kilometern von der Luftlinienachse entfernt 

Statistische Ämter des Bundes 

und der Länder: Zensus 2011 

(Stand: 09.05.2011) 

Pendlerinnen und Pendler: 

Jeweils die Einpendelnden zwischen zwei benachbarten Kommunen 

und darüber hinaus, wenn die nächste Kommune im Einzugsbereich 

der Entfernungen liegt (in Abhängigkeit von zentralörtlicher Funktion) 

IT.NRW: Landesdatenbank NRW 

(Stand: 30.06.2015) 

Pendlerzahlen für die Korridore: 

Verhältnis Einpendelnde zu Einwohnerinnen und Einwohnern  

IT.NRW: Landesdatenbank NRW / 

Statistische Ämter des Bundes 

und der Länder: Zensus 2011 

(Stand: 30.06.2015 / 09.05.2011) 

Berücksichtigung der Entfernungsklassen im Radverkehr BMVBS: MiD 2008 

Modal Split Radverkehr zukünftig: Zielvorschlag 25 % im gesamten 

RVR Gebiet 

Differenzierung der Radverkehrsanteile nach topografischen Gege-

benheiten und vorhandenen Modal Split Werten aus den Gebietskör-

perschaften 

RVR: Umweltbericht 2017 

Berücksichtigt werden zusätzlich die Einkaufsverkehre sowie die Frei-

zeitwege am Radverkehrsanteil 

BMVI: Deutsches Mobilitätspanel 

2015/2016 

6.2 Methode zur Ermittlung der Radverkehrspotenziale 

Für die Berechnung der Potenziale werden Pendler- und Einwohnerzahlen sowie der zukünftige 

Radverkehrsanteil am Modal Split zu Grunde gelegt. Neben den vorgenannten Parametern fließen 

auch Freizeit- und Einkaufsverkehre sowie die Längen der jeweiligen Achsen in die Berechnung der 

Potenziale ein. 

Pendlerzahlen 

Die Pendlerverflechtungen werden von den Statistischen Ämtern des Landes und des Bundes be-

reitgestellt.20 Die Daten der Pendlerrechnung Nordrhein-Westfalen beziehen neben den sozialver-

sicherungspflichtig Beschäftigten auch alle übrigen Erwerbstätigen, wie Beamtinnen und Beamte, 

Richterinnen und Richter, Dienstordnungsangestellte, Zeit- und Berufssoldaten respektive -solda-

tinnen sowie Selbstständige und mithelfende Familienangehörige, ein. Außerdem erstrecken sich 

                                                           
20  IT.NRW: Berufseinpendler nach Geschlecht, Entfernung und Quelle/Ziel (Stand: 30.06.2015). 
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die Angaben auch auf die so genannten Ausbildungspendelnden aus Schulen bzw. Hochschulen21. 

Verwendet werden alle Pendlerverflechtungen zwischen Kommunen auf den zuvor festgelegten 

Achsen der Luftlinien- bzw. Wunschlinienverbindungen. Basierend auf der Untersuchung im Rah-

men der Machbarkeitsstudie Radschnellweg Ruhr RS122 wird angenommen, dass eine regionale 

Radverkehrsverbindung dann potenziell genutzt wird, wenn Quell- und Zielort in deren Einzugsbe-

reich liegen. Im Verfahren der Potenzialermittlung wurde für den Einzugsbereich eine maximale 

Distanz von 2 km um eine Achse festgelegt. Die Festlegung des 2 km-Radius um die Achse zwischen 

Quell- und Zielort wird dazu genutzt, den Anteil der Einwohner und, damit verrechnet, auch den 

Anteil der Pendler in diesem Korridor zu ermitteln (vgl. Abb. 36). Die Ermittlung erfolgt über ein 

Geoinformationssystem, in dem die Einwohnerrasterdaten des RVR in den Korridoren ausgewertet 

werden. 

Abb. 36: Korridore entlang der Achsen der 2. Phase 

 

Pendler auf den Radverkehrsachsen 

In den Pendlerberechnungen wird zwischen Ein- und Auspendlerströmen differenziert, wobei bei 

zwei in Relation gesetzten Kommunen X und Y die Einpendleranzahl der Kommune X aus Kommune 

Y identisch ist mit der Auspendleranzahl aus Kommune Y in Kommune X. Für die Berechnung der 

Pendleranteile auf den Achsen ist es daher hinreichend, die Einpendlerzahlen der verbundenen 

                                                           
21  IT.NRW: Pendlerrechnung Nordrhein-Westfalen Methodenbeschreibung. 
22  RVR: Machbarkeitsstudie Radschnellweg Ruhr RS1. Essen. 
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Kommunen zu berücksichtigen. Liegen weitere Städte oder Gemeinden in Verlängerung der be-

trachteten Achse und sind diese nicht weiter als 

 25 km von einem Oberzentrum, 

 20 km von einem Mittelzentrum, oder 

 15 km von einem Grundzentrum  

entfernt, werden die Einpendler aus diesen Kommunen ebenfalls berücksichtigt. Die Ermittlung der 

Distanz erfolgt auf Grundlage von entsprechenden Radien um den Mittelpunkt des Zentrums. 

Für die Potenzialermittlung werden die Pendlerzahlen verdoppelt um alle Fahrten auf den Achsen 

zu erfassen. Damit werden neben den Wegzwecken Ausbildung und Arbeit auch die Fahrten nach 

Hause berücksichtigt. 

Abb. 37: Schema einer Pendlerbeziehung mit Einpendlern dritter Kommunen auf der Achse 

 

 

Abb. 37 zeigt am Beispiel der Verbindung von Oberzentrum A zu Oberzentrum B, dass sich im wei-

teren Verlauf der Achse das Mittelzentrum C befindet. Dieses liegt innerhalb eines 25 km Radius 

um das Oberzentrum A. Bei der Ermittlung der Einpendlerzahlen muss nicht nur die Relation zu 

Oberzentrum B, sondern auch die zum Mittelzentrum C berücksichtigt werden. 

Abb. 38 zeigt die Verbindung zwischen Mittelzentrum C und Oberzentrum B. Hier werden die Ein-

pendler aus Oberzentrum A nicht berücksichtigt, da es außerhalb des 20 km Radius des Mittelzent-

rums liegt. 
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Abb. 38: Schema einer Pendlerbeziehung ohne Einpendler dritter Kommunen auf der Achse 

 

 

Zur Bestimmung der Pendlerzahlen aller Verkehrsarten innerhalb der Korridore (Pendlerverflech-

tungenGesamt) werden die Pendler auf einer Achse (PendlerAchse), ggf. zuzüglich weiterer Pendler aus 

den Nachbarkommunen in Verlängerung der Achse (PendlerNachbarkommunen), mit den Einwohnerzah-

len in den Korridoren (EinwohnerKorridor) multipliziert und mit den Gesamteinwohnerzahlen der bei-

den verbundenen Kommunen (EinwohnerGesamt) ins Verhältnis gesetzt (vgl. Abb. 39) 

Abb. 39: Formel zur Berechnung der Pendler im 4km-Korridor 

 

Einwohnerzahlen 

Die Einwohnerzahlen werden mit Hilfe eines Geoinformationssystems auf Grundlage der Einwoh-

nerrasterdaten aus dem Geoportal NRW berechnet (vgl. Abb. 40)23. Für die Kommunen außerhalb 

des RVR, wurden die Einwohnerzahlen aus IT NRW abgerufen24. 

                                                           
23 Statistische Ämter des Bundes und der Länder: Zensus 2011. Verfügbar unter: Geoportal.NRW (Stand: 

09.05.2011) 
24  IT.NRW: Bevölkerung nach Nationalität und Geschlecht (Stand: 09.05.2011). 

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑙𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟𝑓𝑙𝑒𝑐ℎ𝑡𝑢𝑛𝑔𝑒𝑛𝐺𝑒𝑠𝑎𝑚𝑡 =
(𝑃𝑒𝑛𝑑𝑙𝑒𝑟𝐴𝑐ℎ𝑠𝑒 + 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑙𝑒𝑟𝑁𝑎𝑐ℎ𝑏𝑎𝑟𝑘𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑒𝑛) ∗ 𝐸𝑖𝑛𝑤𝑜ℎ𝑛𝑒𝑟𝐾𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜𝑟

𝐸𝑖𝑛𝑤𝑜ℎ𝑛𝑒𝑟𝐺𝑒𝑠𝑎𝑚𝑡
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Abb. 40: Rasterdaten zu Einwohnerzahlen im Verbandsgebiet 

 

Quelle: nach Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2011) 

Das gleiche Verfahren wird für die Ermittlung der Einwohner innerhalb des 4 km Korridors um die 

entsprechenden Achsen angewandt. 

Berücksichtigung von Besorgungs-, Service- und Freizeitverkehren 

Das regionale Radverkehrsnetz wird auch Funktionen des Einkaufs- und Freizeitradverkehrs erfül-

len. Diese beiden Funktionen wurden bei der Ermittlung der vorgenannten Pendlerzahlen noch 

nicht berücksichtigt und müssen den Potenzialen zugerechnet werden. 

Laut des Berichts des Deutschen Mobilitätspanels aus 2015/201625 zur Alltagsmobilität und Fahr-

leistungen liegen die Anteile für Besorgungen und Service bei 17,7 % und für alltägliche Freizeitver-

kehre bei 22,1 % (vgl. Abb. 41). Bei beiden Fahrtzwecken ist davon auszugehen, dass diese eher im 

Nahbereich stattfinden. Diese beiden Fahrtzwecke werden daher gemeinsam mit 20 % in der Be-

rechnung der Potenziale berücksichtigt. Die meisten Wege (44,1 %) werden im Mobilitätspanel den 

Zwecken „nach Hause“, „Rundweg“ oder sonstiges zugeordnet, wobei die Wege mit dem Zweck 

„nach Hause“ diese Gruppe stark dominieren. Die Wege „nach Hause“ sind in der Berechnung der 

Radverkehrsanteile der Potenzialanalyse den Wegzwecken Arbeit und Ausbildung sowie den Ein-

kaufs- und Freizeitverkehren bereits zugerechnet. 

                                                           
25  BMVI (2016): Deutsches Mobilitätspanel Bericht 2015/2016 – Alltagsmobilität und Fahrleistungen. 
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Abb. 41: Verkehrsaufkommen nach Wegezwecken (2015) 

 

Quelle: BMVI (2016) 

Berücksichtigung von Entfernungen 

Die Radverkehrsanteile auf den Achsen variieren in Abhängigkeit von der zurückzulegenden Entfer-

nung. Bis einen Kilometer nimmt der Radverkehrsanteil zu, danach verringert er sich mit zuneh-

mender Entfernung (vgl. Abb. 42). Die entfernungsabhängigen Radverkehrsanteile auf den Achsen 

müssen bei der Ermittlung der Potenziale berücksichtigt werden. Im Bericht zur Studie „Mobilität 

in Deutschland“ 200826 (MiD 2008) werden die Radverkehrsanteile in Entfernungsklassen abgebil-

det27. Die Radverkehrsanteile über alle Entfernungsklassen beziehen sich auf den damaligen bun-

desweiten Gesamtanteil im Modal Split von 11,4 %. Für die entfernungsabhängige Berechnung der 

Potenziale auf den Achsen werden die Radverkehrsanteile in den jeweiligen Entfernungsklassen auf 

die erwarteten Modal Splits (Gebietsabhängig 10 %, 20 %, ≥30%, vgl. Abb. 43), skaliert. Die erwar-

teten Modal Splits verteilen sich demnach auch über alle Entfernungsklassen.  

Bei der entfernungsabhängigen Berechnung der Radverkehrsanteile auf den jeweiligen Achsen sind 

alle Potenziale der kürzeren Distanzen bereits beinhaltet, das Potential wird also kumuliert. 

Dadurch werden auch die Binnenverkehre in der Potenzialanalyse berücksichtigt (ca. 66 % aller 

Fahrten unterhalb von 5 km). 

                                                           
26  BMVBS (2010): Mobilität in Deutschland (MiD) 2008 – Endbericht. Bonn / Berlin, 2010. 
27  BMVBS (o.J.): MiD 2008 - Mobilität in Tabellen (Auswertetool) 
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Abb. 42: Radverkehrsanteile nach Entfernungsklassen auf Basis der Daten aus der MiD-Studie 2008 

 

Quelle: nach BMVBS (o.J.) 

Mit den deutlichen Zuwächsen an Pedelecs erhöhen sich auch die Reichweiten und dementspre-

chend die Radverkehrsanteile in höheren Entfernungsklassen. Bei der Abschätzung des angestreb-

ten Modal Splits wird dies berücksichtigt. Genaue Werte stehen hierzu allerdings noch nicht zur 

Verfügung. Aktuell wird im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur 

(BMVI) die Studie „Mobilität in Deutschland“ 2017 (MiD 2017) durchgeführt, in der die Darstellung 

der Mobilitätsveränderungen durch Pedelecs erwartet wird. Ergebnisse hieraus sind bislang noch 

nicht veröffentlicht und können daher in der Potenzialanalyse nicht berücksichtigt werden28. 

Modal Splits 

Im Endbericht zur MiD-Studie 2008 wird der Radverkehrsanteil am Modal Split mit rd. 11 % ange-

geben. Mit der Förderung des Radverkehrs, einer deutlichen Verbesserung der Radverkehrsinfra-

struktur und zunehmender Geschwindigkeiten sowie Reichweiten durch E-Mobilität wird der Anteil 

des Radverkehrs in den nächsten Dekaden deutlich zunehmen. Die Bestimmung des zukünftigen 

Radverkehrsanteils in dieser Potenzialanalyse beruht auf der Zielempfehlung aus dem Umweltbe-

richt des RVR 201729. Die empfohlene Zielgröße liegt bei einem Radverkehrsanteil von 25 % der bis 

zum Jahr 2035 erreicht werden soll.  

Die 25 % gelten als Durchschnittswert für das gesamte Verbandsgebiet. Bei der Bestimmung des 

Modal Splits wird nach der Topografie und auf Grundlage aktueller Radverkehrsanteile differenziert 

(vgl. Abb. 43). Der Süden des Verbandsgebiets weist eine eher ungünstige Topografie für den Rad-

verkehr auf. Liegen Verbindungen in Tallagen, können jedoch auch hier höhere Potenziale ange-

nommen werden.  

                                                           
28 BMVI (o.J.): Mobilität in Deutschland (MiD) – Regionale Erhebungen 
29 RVR (2017): Bericht zur Lage der Umwelt in der Metropole Ruhr 2017. Essen. 
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Abb. 43: Schematische Darstellung des perspektivischen Radverkehrsanteils auf Grundlage der topografi-
schen Bedingungen 

 

6.3 Ergebnisse 

Auf Grundlage der Potenzialermittlung unter Verwendung der vorgenannten Methode werden die 

Netzkategorien für jede Achse bestimmt und mittels Geoinformationssystem abgebildet. Mit den 

darauf basierenden Qualitätsstandards in Abhängigkeit der Kategorie soll sichergestellt werden, 

dass die erwarteten Radverkehre auf den tatsächlichen Strecken abgewickelt werden können. Bei 

der Bestandsaufnahme ist daher die Umsetzbarkeit des Qualitätsstandards zu prüfen. Ist ein Stan-

dard auf einer Strecke nicht umsetzbar, muss ggf. ein alternativer Streckenverlauf gesucht werden. 

Das Ergebnis ermittelter Netzkategorien auf Grundlage der Potenzialanalyse ist in der untenstehen-

den  

Abb. 44 den Achsen zugeordnet (siehe auch Anhang IV). Je nach Färbung und Linienstärke werden 

gemäß Kapitel 3.1 die Kategorien Radschnellverbindungen, Radhauptverbindungen und Radverbin-

dungen differenziert dargestellt. 

Bei der Umlegung des Achsen-Netzes auf die tatsächlichen Strecken, gibt es je Achse nur eine Ver-

bindung. In den Kartendarstellungen wird jeder Verbindung über eine eindeutige Achsen-ID die er-

mittelte Kategorie zugewiesen und die Qualität sichergestellt. 
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Abb. 44: Ermittelte Netzkategorien 
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7 Bestandsanalyse und Handlungsbedarf 

In der Netzplanung wurden für die einzelnen Radverkehrsachsen des Konzepts für das Regionale 

Radwegenetz in Zusammenarbeit mit den Kommunen konkrete Verbindungen festgelegt (vgl. Ka-

pitel 4). In der Potenzialanalyse wurden die zu erwartenden Radverkehrsstärken im Alltagsradver-

kehr abgeschätzt (vgl. Kapitel 6). Auf der Grundlage dieser Abschätzungen wurden die drei anzu-

strebenden Qualitätsstandards (Radschnellverbindung, Radhauptverbindung und Radverbindung, 

wie in Kapitel 4 beschrieben) zugeordnet. Diese drei Arbeitsschritte bilden die Grundlage für die 

Bestandsanalyse und den daraus abzuleitenden Handlungsbedarf. Der Handlungsbedarf stellt also 

das Ergebnis eines Soll-Ist-Vergleiches an den zu untersuchenden Strecken dar.  

Den Handlungsbedarf im Netz festzustellen ist die Voraussetzung, um den ungefähren Finanzbedarf 

für die Umsetzung des Konzepts für das Regionale Radwegenetz in der Metropole Ruhr beziffern zu 

können. Dabei wird festgestellt, ob und in welchem Umfang Strecken und Knotenpunkte ausgebaut 

oder neu gebaut werden müssen. Diese Analyse des gesamten Netzes von 1.678 Kilometern (ohne 

RS1 und RS MR) kann zunächst nur überschlägig erfolgen, um die Größenordnung des Handlungs-

bedarfes und das erforderliche Investitionsvolumen zu ermitteln. Ziel war es einen Gesamtüber-

blick zu erlangen und nicht konkrete Planungsvorschläge zu entwickeln. Das bedeutet, es erfolgt 

keine konkrete Maßnahmenplanung, sondern eine Einschätzung zu Machbarkeit und Aufwand. 

Ebenso wenig sollte in dieser Arbeitsphase bereits eine Machbarkeitsstudie durchgeführt werden. 

Das bedeutet Aspekte wie erforderlicher Grunderwerb oder auch Ausgleichsmaßnahmen aufgrund 

von Eingriffen in Natur und Landschaft können hier nicht vertieft untersucht werden. Auch Varian-

tenvergleiche können nicht durchgeführt werden. Die Analyse zur Feststellung des Handlungsbe-

darfes im Netz orientiert sich entsprechend an dem mit den Kommunen abgestimmten Netz. Daher 

wurde in einigen Fällen festgestellt, dass der angestrebte Ausbaustandard wohl nicht umsetzbar 

ist. Die Entscheidung, welche Konsequenzen daraus zu ziehen sind, muss späteren Planungsschrit-

ten vorbehalten bleiben.  

Die Handlungsvorschläge zeigen den Bedarf im gesamten Netz auf und sind keine mit den Baulast-

trägern abgestimmten Maßnahmenplanungen. Diese werden erst in den folgenden Planungsschrit-

ten erstellt. Zur Vereinfachung der nachfolgenden Erläuterungen zum Handlungsbedarf wird den-

noch von Maßnahmentypen gesprochen. 

7.1 Vorgehensweise 

Mit Hilfe von aktuellen Luftbildern werden die abgestimmten Radverkehrsverbindungen unter-

sucht, um abschätzen zu können, ob eine Realisierung des für die Verbindungen festgelegten Qua-

litätsstandards möglich ist. Das entscheidende Kriterium für die Festlegung der Handlungsempfeh-

lungen sind bei einer Analyse der vorhandenen Infrastruktur auf der Basis von Luftbildern, die 

räumlichen Gegebenheiten. So kann z.B. eine Einschätzung erfolgen, ob der Ausbau eines Radwe-

ges möglich ist. Dies ist in der Regel für Abschnitte außerorts genauer als für Abschnitte innerorts, 
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wo die Bestimmung der Maße der Nebenanlagen, z.B. wegen Schattenwurf, schwieriger ist. Daher 

ist der Lösungsvorschlag kein konkreter Maßnahmenvorschlag, sondern eine Feststellung, dass hier 

Handlungsbedarf besteht. 

7.1.1 Maßnahmentypen für Streckenpunkte 

Der Handlungsbedarf an Strecken wurde in der GIS-Datenbank erfasst. Die Kommunen haben nach 

einem weiteren Abstimmungstermin im Rahmen des Arbeitskreises Regionale Mobilität am 06. De-

zember 2017 beim RVR in Essen Übersichtskarten mit der Darstellung des Handlungsbedarfs erhal-

ten. Die Kommunen wurden gebeten eine Rückmeldung zum Handlungsbedarf aus fachlicher Sicht 

zu geben.  

Auf Grund dieser Luftbildanalyse wird im ersten Schritt festgestellt, ob ein Aus- oder Umbau erfor-

derlich ist: 

 Ist dies nicht der Fall, wird die Kategorie „Keine Maßnahme erforderlich“ ausgewählt 

 Ist dies der Fall wird aus den weiteren in Abb. 45 dargestellten Maßnahmentypen eine aus-

gewählt  

Abb. 45: Maßnahmentypen zur Ermittlung des Handlungsbedarfs an Strecken 

 

 

Im Folgenden werden die einzelnen Maßnahmentypen näher erläutert: 

Neubau 

Im nächsten Schritt wird entschieden ob eine Strecke völlig neu gebaut werden muss oder ein Ver-

kehrsweg zum Um- oder Ausbau vorhanden ist. Muss ein Streckenabschnitt neu gebaut werden, 

handelt es sich zumeist um straßengleitende Radwege oder um Abschnitte auf nicht genutzten 

Bahndämmen. Der Vorschlag für den Neubau eines Radweges basiert in den meisten Fällen auf den 

Informationen, die die Gutachter von den Kommunen u.a. bei den Teilraumkonferenzen erhalten 

haben.  
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Ausbau und Ausbau bei Sanierung 

Bei den Außerortsführungen und Führungen als straßenbegleitende Radwege werden bei einer zu 

geringen Breite die Ausbaumaßnahmen auf den geforderten Standard kalkuliert. Wobei auch ge-

prüft wird, ob die räumlichen Verhältnisse dies zulassen. 

Der Maßnahmentyp „Ausbau bei Sanierung“ wurde verwendet, wenn die Abweichung der vorhan‐

denen Breite einer Radverkehrsanlage von der nach dem Qualitätsstandard erforderlichen Breite 

gering ist, so dass ein Ausbau erst dann erfolgen sollte, wenn eine Sanierung erforderlich ist. In 

diesen Fällen rechtfertigt die geringe Abweichung vom Standard den sofortigen Umbau nicht.  

Markierungsmaßnahmen und Fahrradstraßen 

Für die Realisierung des Konzepts für das Regionale Radwegenetz in der Metropole Ruhr innerorts 

gibt es neben den Ausbaumaßnahmen an Radwegen auch die Möglichkeit der Umverteilung des 

vorhandenen Verkehrsraumes. Wenn Informationen zur Verkehrsbelastung vorliegen, kann der Lö-

sungsvorschlag für eine Führungsform hinreichend konkretisiert werden. An manchen vier- oder 

sechsspurigen Hauptverkehrsstraßen besteht evtl. die Möglichkeit auf eine Fahrspur pro Richtung 

zu verzichten und auf diesen Radfahrstreifen zu markieren. Die Umwandlung von Fahrspuren ist 

möglich, wenn der motorisierte Verkehr auf den verbleibenden Fahrspuren abgewickelt werden 

kann. Insbesondere bei Radschnellverbindungen und Radhauptverbindungen sind häufig Radfahr-

streifen sinnvoll. Bei Radverbindungen gehören neben den Radfahrstreifen zusätzlich auch die häu-

fig umsetzbaren Schutzstreifen in das Planungsrepertoire.  

In vielen Fällen haben sich aber auch Wohn- oder Wohnsammelstraßen für den Vorschlag der Ein-

richtung einer Fahrradstraße angeboten. Diese Führungsform ist in allen drei Qualitätsstandards 

möglich.  

Umsetzung Qualitätsstandard erforderlich 

Die Information über die Verkehrsbelastung wird der Straßeninformationsbank des Landes „NW 

SIB“ entnommen (Alle Verbindungen an Landes- und Bundesstraßen außerhalb der Städte mit mehr 

als 80.000 Einwohnerinnen und Einwohner). Bei den Städten, die mehr Einwohnerinnen und Ein-

wohner haben, stehen in der NW-SIB keine Angaben zur Verkehrsbelastung zur Verfügung30. Daher 

kann auf mehreren Verbindungen (insbesondere Radverbindungen und Radhauptverbindungen) in 

den Großstädten keine Konkretisierung bei der Führungsform und somit kein Lösungsvorschlag er-

folgen. Diese Verbindungen sind mit der Angabe „Umsetzung Qualitätsstandard erforderlich“ ge‐

kennzeichnet. Die bedeutet nicht, dass die Radverkehrsführung nicht realisierbar ist, sondern ver-

tiefte Untersuchungen notwendig sind. 

                                                           
30  Angaben zur Verkehrsbelastung mit DTV-Wert (DTV = durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke) 
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Qualitätsstandard nicht realisierbar 

Die Angabe „Qualitätsstandard nicht realisierbar“ erfolgt bei Führungen, bei denen eine Realisie‐

rung auf der abgestimmten Verbindung als nicht möglich eingeschätzt wird. Für die Einschätzung 

der Kosten wird hier ein Wert für den Neubau eines Rad- / Gehweges entsprechend des Qualitäts-

standards gewählt. Die Konkretisierung der Führung ist nicht mehr Bestandteil dieser Untersu-

chung. D.h. für eine Achse mit dieser Kennung kann zwar der Qualitätsstandard definiert werden, 

die genaue Führung muss aber in späteren Planungen oder Machbarkeitsuntersuchungen festge-

legt werden. Die Angabe „Qualitätsstandard nicht realisierbar“ erfolgt nur an wenigen Verbindun‐

gen, insbesondere Radschnellverbindungen. Meistens sind nur einzelne Abschnitte einer Achse be-

troffen. Für wenige Achsen muss auf nahezu der gesamten Länge eine neue Führung gesucht wer-

den. Das gilt z.B. für die Achse Dinslaken – Voerde – Wesel. Die Angabe „Qualitätsstandard nicht 

realisierbar“ bei kürzeren Abschnitten muss nicht unbedingt zu einer Verlegung der Verbindung 

führen, sondern kann auch bedeuten, dass hier ein anderer Standard verwirklicht wird. Die Unter-

schreitung des Standards auf bis zu 10 % der Gesamtlänge ist z. B. bei einer Radschnellverbindung 

gemäß aktueller Richtlinien möglich.  

7.1.2 Maßnahmentypen für Knotenpunkte 

Hinsichtlich einer aussagekräftigen Einschätzung der Kosten können die Knotenpunkte nicht außer 

Acht gelassen werden. Daher wurden hier auf der Grundlage der Luftbildanalyse und, wenn vor-

handen, der Verkehrsstärken Maßnahmentypen zugewiesen.  

Besonders kostenrelevant sind dabei die Ingenieurbauwerke. Die bei den Qualitätsstandards for-

mulierten hohen Anforderungen bei Radschnellverbindungen erfordern bei dieser Kategorie sehr 

viel häufiger den Neubau einer Brücke oder Unterführung, als bei den anderen beiden Kategorien. 

Insbesondere bei den Radverbindungen sind die Maße bei den bestehenden Ingenieurbauwerken 

häufig ausreichend. Wegen der großen Kostenspanne bei Ingenieurbauwerken wurden die Kostens-

ätze in mittleren und hohen Aufwand differenziert. So ergeben sich folgende Kategorien:  

 Bau einer Brücke (mittlerer oder hoher Aufwand) 

 Bau einer Unterführung (mittlerer oder hoher Aufwand) 

Ein weiterer zuverlässig zu erfassender Handlungsbedarf ist der Bau von Querungshilfen wo abseits 

von Knotenpunkten Straßen mit einer durchschnittlichen täglichen Verkehrsstärke (DTV) von über 

5.000 Kfz/Tag zu queren sind. Teilweise handelt es sich auch um den Umbau bestehender aber 

unzureichender Querungshilfen: 

 Neubau von Querungshilfen 

 Ausbau von bestehenden Querungshilfen 

Nicht überall muss der Radverkehr wartepflichtig Straßen queren. Dort wo wenig verkehrsbedeu-

tende Straßen gequert werden müssen, ist besonders im Zuge von Radschnellverbindungen und 

Radhauptverbindungen die bevorrechtigte Führung möglich und sinnvoll. Der Status der Rad-

schnellverbindungen als Landesstraße führt gegenüber Kreis- und Gemeindestraßen zu einer Be-

vorrechtigung, gegenüber anderen Landesstraßen prinzipiell zu einer Gleichberechtigung. Im Zuge 
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von Hautverkehrsstraßen sind auch Radverbindungen zu bevorrechtigen. Die folgenden Maßnah-

men gehören in diese Kategorie.  

 Markierungsmaßnahme zur Sicherung des Radverkehrs 

 Vorfahrt für den Radverkehr im Zuge von Fahrradstraßen 

 Umbaumaßnahme eines Knotenpunkts zur Sicherung des Radverkehrs 

Zu den Maßnahmen bei denen der Radverkehr gegenüber dem Kfz-Verkehr gleichgestellt werden 

soll gehört z.B. der Bau von Kreisverkehren (inkl. Minikreisverkehre). Bei der Umgestaltung von sig-

nalisierten Knotenpunkten wird zwischen Maßnahmen an der Signalisierung selbst und reinen Mar-

kierungsmaßnahmen im Knotenpunkt unterschieden. Da es sich um eine Ersteinschätzung handelt, 

wird es hier im Zuge der konkreten Planung zu Verschiebungen kommen. 

Auf den Luftbildern konnte in der Regel die aktuelle Radverkehrsführung im Verkehrsknoten iden-

tifiziert werden. Entspricht sie nicht den heutigen Standards, wie sie z.B. in der ERA dargestellt sind, 

wird Handlungsbedarf festgestellt. Dabei handelt es sich um folgende Kategorien:  

 Markierungsmaßnahme an signalisierten Knoten (mittlerer Aufwand) 

 Markierungsmaßnahme an signalisierten Knoten (hoher Aufwand) 

Handelt es sich um Maßnahmen, die nicht nur eine markierungstechnische Anpassung der Radver-

kehrsführung erfordern, werden Maßnahmentypen verwendet, die voraussichtlich einen baulichen 

und / oder signaltechnischen Eingriff erfordern. 

 Freien Rechtsabbieger in Signalisierung einbeziehen 

 Anpassung eines signalisierten Knoten, z.B. freien Rechtsabbieger zurückbauen 

 LSA (LichtSignalAnlage)-Schaltung radfahrerfreundlich gestalten 

Eine weitere Kategorie mit zwei Maßnahmentypen ist die signaltechnische Sicherung von Que-

rungsstellen. Dabei wird zwischen der Erweiterung einer bestehenden Fußgängeranlage und der 

Neuanlage unterschieden.  

 Fußgänger-LSA durch Anforderung für Radfahrer ergänzen 

 Fußgänger-LSA mit Berücksichtigung Radverkehr einrichten 

Die zahlreichen verwendeten Maßnahmentypen an Knotenpunkten werden im nächsten Kapitel 

7.3 zu Gruppen zusammengefasst, um eine übersichtlichere Gestaltung zu erreichen. 

7.2 Netzlänge und Verteilung der Netzlänge auf Netzkategorien 

Das mit den Städten und Gemeinden gemeinsam entwickelte Konzept für das Regionale Radwege-

netz für den Alltagsradverkehr im Verbandsgebiet hat eine gesamte Länge von 1.806 km (vgl. Abb. 

46). Auf Basis der Potenzialanalyse wird für jede Verbindung eine Netzkategorie festgelegt.  

1. Regionale Radschnellverbindungen 

2. Regionale Radhauptverbindungen 

3. Regionale Radverbindungen 
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Abb. 46: Längen der Netzkategorien im Konzept für das Regionale Radwegenetz für den Alltagsradverkehr 
in der Metropole Ruhr 

 

 

Mit der Realisierung der dem ermittelten Handlungsbedarf zu Grunde liegenden Maßnahmen für 

die Regionalen Radschnellverbindungen und die Regionalen Radhauptverbindungen wird in der 

Metropole Ruhr eine neue Qualität für den Radverkehr geschaffen.  

Das Konzept für das Regionale Radwegenetz wird eine an den Anforderungen ausgerichteten Aus-

baustandard bieten, der eine durchgängig gute Befahrbarkeit des gesamten Radverkehrsnetzes ge-

währleistet. Der hohe Qualitätsstandard wird es ermöglichen, auch neue Nutzergruppen zu er-

schließen. 

Die Ermittlung des Handlungsbedarfs für die Radschnellverbindungen RS1 und RS MR ist bereits 

erfolgt. Daher werden diese beiden Radschnellverbindungen bei der Auswertung nicht berücksich-

tigt. 

7.3 Ergebnisse der Maßnahmenplanung 

Insbesondere auf den Verbindungen der Netzkategorien Regionale Radschnell- und Regionale Rad-

hauptverbindungen sind auf vielen Abschnitten und an vielen Knotenpunkten Maßnahmen erfor-

derlich. Das ist insoweit nicht überraschend, da die bisher gebauten Radverkehrsanlagen auch nur 

den bis dato gültigen Anforderungen aus den entsprechenden Regelwerken genügen mussten. Für 

die drei Netzkategorien des Konzepts für das Regionale Radwegenetz in der Metropole Ruhr wird 

nachfolgend der Handlungsbedarf an Strecken dargestellt. 
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Handlungsbedarf an regionalen Radverbindungen 

In der folgenden Abb. 47 wird der Handlungsbedarf an Strecken der regionalen Radverbindungen 

dargestellt.  

Abb. 47: Handlungsbedarf an Strecken auf den Regionalen Radverbindungen 

 

 

Bei den Regionalen Radverbindungen ist der Handlungsbedarf bezogen auf die Strecken am ge-

ringsten. Gut die Hälfte der Verbindungen dieser Netzkategorie entsprechen bereits dem entspre-

chenden Qualitätsstandard. Das bedeutet, sie erfüllen die Anforderungen der ERA. Der wichtigste 

Maßnahmentyp ist der Ausbau von Radverkehrsanlagen.  

Der relativ hohe Wert beim Maßnahmentyp „Umsetzung Qualitätsstandard erforderlich“ ist darauf 

zurückzuführen, dass bei einigen Kommunen mit mehr als 80.000 Einwohnerinnen und Einwohnern 

die DTV-Werte nicht vorlagen. Die Verkehrsbelastung ist mit entscheidend für die Festlegung der 

Radverkehrsinfrastruktur (Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn oder im Seitenraum). 

Handlungsbedarf an regionalen Radhauptverbindungen 

In der folgenden Abb. 48 wird der Handlungsbedarf an Strecken der regionalen Radhauptverbin-

dungen dargestellt.  
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Abb. 48: Handlungsbedarf an Strecken auf den Regionalen Radhauptverbindungen 

 

 

In der Netzkategorie Regionale Radhauptverbindungen gibt es im Vergleich zu den Regionalen Rad-

verbindungen deutlich mehr Abschnitte auf denen Handlungsbedarf besteht. Der wichtigste Maß-

nahmentyp ist hier der „Ausbau“ von Radverkehrsanlagen. D.h. in dieser Netzkategorie sind viele 

Abschnitte mit Radverkehrsanlagen vorhanden, die aber nicht den höheren Anforderungen einer 

Regionalen Radhauptverbindung entsprechen. 

Handlungsbedarf an regionalen Radschnellverbindungen 

In der folgenden Abb. 49 wird der Handlungsbedarf an Strecken der Regionalen Radschnellverbin-

dungen dargestellt. Darin sind die Radschnellverbindungen (RS1 und RS MR) nicht enthalten, da 

hier bereits Machbarkeitsstudien vorliegen. 
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Abb. 49: Handlungsbedarf an Strecken auf den Regionalen Radschnellverbindungen ohne RS1 und RS MR 

 

Auf Grund der hohen Anforderungen ist es wenig überraschend, dass in der Netzkategorie Regio-

nale Radschnellverbindungen nur auf wenigen Kilometern die erforderliche Infrastruktur bereits 

vorhanden ist. Auf knapp 20 % der Abschnitte ist ein Neubau und auf 33 % ein Ausbau erforderlich. 

Aber auch die Markierung von Radfahrstreifen sowie die Einrichtung von Fahrradstraßen sind be-

deutende Maßnahmen zur Entwicklung der Infrastruktur auf Radschnellverbindungen. Die Netzka-

tegorie erfordert auf einigen Abschnitten (insgesamt 31 Kilometer) eine vertiefende Variantenun-

tersuchung. Diese Untersuchung wird dann im Rahmen einer Machbarkeitsstudie erfolgen.  

Handlungsbedarf am Konzept für das Regionale Radwegenetz der Metropole Ruhr 

In der folgenden Abbildung 50 wird der Handlungsbedarf am gesamten untersuchen Netz, mit Aus-

nahme des RS1 und RS MR, dargestellt. 

Auf knapp 30 % aller Verbindungen des Konzepts für das Regionale Radwegenetz für den Alltags-

radverkehr in der Metropole Ruhr ist keine Maßnahme erforderlich. Die vorhandene Radverkehrs-

infrastruktur entspricht den entsprechenden Vorgaben der unterschiedlichen Qualitätsstandards. 

Den höchsten Wert hat der Maßnahmentyp „Ausbau“. Der Anteil der Strecken für die nochmals 

eine Variantenuntersuchung durchgeführt werden muss, fällt mit 44 Kilometern (2,5 % des Netzes) 

eher gering aus.  
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Abb. 50: Handlungsbedarf an Strecken für alle Netzkategorien des Konzepts für das Regionale Radwege-
netzes ohne RS1 und RS MR 

 

Handlungsbedarf an den Verkehrsknoten im Konzept für das Regionale Radwegenetz der Metro-

pole Ruhr 

In der folgenden Tab. 5 werden die 17 in der Luftbildanalyse verwendeten Maßnahmentypen für 

Knotenpunkte zu sechs Maßnahmengruppen zusammengefasst: 

Tab. 5: Gruppierung der Maßnahmentypen 

Gruppen von Maßnah-

mentypen (Knoten) 

Maßnahmentypen (Knoten) 

Ingenieurbauwerke - Bau einer Brücke (mittlerer oder hoher Aufwand) 
- Bau einer Unterführung (mittlerer oder hoher Aufwand) 

Neu- und Umbau von Knoten-
punkten 

- Bau von Kreisverkehren / Minikreisverkehre 
- Umbaumaßnahme eines Knotenpunkts zur Sicherung des Radver-

kehrs 
- Anpassung eines signalisierten Knoten, z.B. freien Rechtsabbieger 

zurückbauen 

Querung von Hauptverkehrs-
straßen ohne LSA 

- Neubau von Querungshilfen 
- Ausbau von bestehenden Querungshilfen 

Maßnahme an Signalisierten 
Knoten mit Schwerpunkt Sig-
nalschaltung 

- Freien Rechtsabbieger in Signalisierung einbeziehen 
- LSA-Schaltung radfahrerfreundlich gestalten 
- Fußgänger-LSA durch Anforderung für Radfahrer ergänzen 
- Fußgänger-LSA mit Berücksichtigung Radverkehr einrichten 
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Gruppen von Maßnah-
mentypen (Knoten) 

- Maßnahmentypen (Knoten) 

Maßnahme an Signalisierten 
Knoten mit Schwerpunkt Mar-
kierung von Flächen für den 
Radverkehr 

- Markierungsmaßnahme an signalisierten Knoten (mittlerer Auf-
wand) 

- Markierungsmaßnahme an signalisierten Knoten (hoher Aufwand) 

Markierungsmaßnahme ab-
seits von LSA-Knotenpunkten 

- Markierungsmaßnahme zur Sicherung des Radverkehrs 
- Vorfahrt für den Radverkehr im Zuge von Fahrradstraßen 

 

Mit dieser vereinfachten Typisierung wie sie in der linken Spalte zu sehen ist, kann der Handlungs-

bedarf an den Knotenpunkten der unterschiedlichen Netzkategorien übersichtlich dargestellt wer-

den (Abb. 51). 

Abb. 51: Handlungsbedarf an Knoten für alle Netzkategorien des Konzepts für das Regionale Radwegenet-
zes 

 

Die mit Abstand häufigsten Maßnahmen sind die „Markierungsmaßnahmen zur Sicherung des Rad‐

verkehrs“. Dabei handelt es sich zum größten Teil um Maßnahmen, die den Vorrang des Radver-

kehrs absichert. Der zweithäufigste Maßnahmentyp bezieht sich auf die Veränderungen an Signali-

sierten Knotenpunkten. Maßnahmen an Signalisierten Knotenpunkten sind in allen drei Netzkate-

gorien festzustellen. Auch wenn die Anzahl an neuen Ingenieurbauwerken sehr gering ist im Ver-

hältnis zur gesamten Anzahl der Maßnahmen an Knotenpunkten, so haben sie große Auswirkungen 

auf die Gesamtkosten (vgl. Kapitel 8.1.1).  
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8 Einschätzung zu Kosten und Priorisierung 

Ein wesentlicher Inhalt der Arbeiten zum Konzept für das Regionale Radwegenetz in der Metropole 

Ruhr ist eine Aussage zum Investitionsbedarf insgesamt und bezogen auf die einzelnen Baulastträ-

ger zu treffen. Um dies leisten zu können, wird die Bestandsanalyse auf den Abschnitten des hier 

erarbeiteten regionalen Netzes durchgeführt. Im Rahmen dieser Bestandanalyse wird der Hand-

lungsbedarf ermittelt, indem die Differenz zwischen dem „Ist-Zustand“ und dem „Soll-Zustand“ ent‐

sprechend des angestrebten Zielstandards ermittelt wird. Da der Soll-Zustand vom angestrebten 

Qualitätsstandard abhängig ist, können die unterschiedlichen Kosten für den Ausbau zur Rad-

schnellverbindung, zur Radhauptverbindung und zur Radverbindung differenziert beziffert werden. 

8.1 Einschätzung zu Kosten 

Für die Einschätzung der Kosten werden standardisierte Kostensätze für bestimmte Handlungsbe-

darfstypen erarbeitet. Das Vorgehen wird soweit standardisiert, dass 20 Standardhandlungsbe-

darfe für die Strecke und 15 Standardhandlungsbedarfe für Knotenpunkte ausreichen, um den 

Handlungsbedarf zu beschreiben.  

8.1.1 Vorgehensweise 

Die Kostensätze wurden in verschiedenen vergleichbaren Projekten entwickelt und mit dem RVR 

abgestimmt. Bei den Streckenhandlungsbedarfen kommt es darauf an, ein realistisches Mengenge-

rüst zu erarbeiten. Es wird also die Länge des jeweiligen Handlungsbedarfs zum Erreichen des an-

gestrebten Qualitätsstandards ermittelt. Ebenso wichtig ist es die erforderliche Ausbaubreite zu 

ermitteln, um verlässliche Aussagen zum Verbreiterungsbedarf zu machen.  

Folgende Handlungsbedarfe an Strecken werden unterschieden:  

 Ausbau, ermittelt über einen nach Qualitätsstandard differenzierten Kostenansatz je Meter 

 Markierung, ermittelt über einen Kostenansatz je Meter Markierungsmaßnahme 

 Neubau, ermittelt über einen nach Qualitätsstandard differenzierten Kostenansatz je Meter 

Neubau einer Radverkehrsanlage 

 Einrichtung einer Fahrradstraße, auch hier werden die Kostenansätze nach Metern umzuge-

staltender Straße ermittelt. 

Mit Hilfe dieser Kostenansätze wird ein Investitionsvolumen für die Radverbindungsachsen ermit-

telt, das den unterschiedlichen Umsetzungsaufwand für die verschiedenen Standards widerspie-

gelt. Allerdings sind die Kosten für die Strecken allein unvollständig, da in der Umsetzung des Hand-

lungsbedarfs an Knotenpunkten und der Ingenieurbauwerke eine besondere Bedeutung liegt. Ein 

nicht unerheblicher Anteil an den Kosten ist auf neue Ingenieurbauwerke zurückzuführen. Bei über 

1.600 Knotenmaßnahmen ist der Maßnahmentyp „Ingenieurbauwerke“ mit 66 Brücken bzw. Un‐

terführungen zwar mit einer geringen Anzahl vertreten, da aber die Kosten für neue Brücken und 
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Unterführungen zwischen 1,5 und 4 Mio € liegen, ergibt sich daraus ein hoher Anteil an den Ge‐

samtkosten. Insbesondere aufgrund der hohen Anforderungen bei Radschnell- und Radhauptver-

bindungen sind hier vermehrt neue Brücken bzw. Ausbauten oder Erweiterungen erforderlich.31 Bei 

den Radverbindungen entsprechen die vorhandenen Bauwerke vergleichsweise häufiger den Vor-

gaben der Qualitätsstandards.  

Aus diesem Grund werden die Ingenieurbauwerke und Knotenpunkte berücksichtigt; hierzu wer-

den pauschale Kostensätze genutzt. Im Rahmen der Bestandsanalyse und Bedarfsplanung werden 

die Kostensätze für folgende Bauwerke und Knotenformen zugewiesen: 

 Ingenieurbauwerk Brücke (hoher oder mittlerer Aufwand) 

 Ingenieurbauwerk Unterführung (hoher oder mittlerer Aufwand) 

 Plangleicher Knoten signalisiert (bauliche, markierungstechnische und/oder signaltechni-

sche Anpassung) 

 Plangleicher Knoten Kreisverkehr (Bau eines Kreisverkehrs oder Minikreisverkehrs) 

 Querungsstelle mit LSA (Anpassung und Neueinrichtung) 

 Querungsstelle ohne LSA wartepflichtig (Ausbau und Neubau) 

 Querungsstelle mit Bevorrechtigung des Radverkehrs (Neubau oder Markierung) 

Die pauschalen Kostensätze liegen zwischen 2.000 € für eine Furtmarkierung und 4 Mio € für den 

Neubau einer Unterführung.  

8.1.2 Möglichkeiten und Grenzen des Verfahrens  

Bei der Bestandsanalyse bzw. der Erstellung des Bedarfsplanes handelt es sich um eine qualifizierte 

Abschätzung. Die Beurteilung der Knotenpunkte kann in dieser Phase noch keine Objektplanung 

sein, die eine konkrete Planungslösung vorgibt. Dies ist auch nicht beabsichtigt. Im Vordergrund 

steht die Abschätzung des Investitionsbedarfes für die Realisierung des Konzepts für das Regionale 

Radwegenetz. Zum derzeitigen Planungstand ist dies ausreichend, denn die Aussagen zu den Kosten 

sollen für das Gesamtnetz und für die einzelnen Verbindungen lediglich in der hier betrachteten 

Auflösung hinreichend genau sein.  

Für einzelne Streckenabschnitte oder Knotenpunkte ist die Einschätzung der Kosten mit den pau-

schalen Aussagen nicht genau genug. Hier können die spezifischen Rahmenbedingungen vor Ort zu 

Abweichungen in die eine oder andere Richtung führen.  

8.1.3 Einschätzung zu Kosten 

Für die Radschnellwege RS1 und RS MR wurden bereits im Rahmen der jeweiligen Machbarkeits-

studien Kosten ermittelt. Daher werden diese beiden Radschnellverbindungen bei der Summierung 

für den weiteren Handlungsbedarf im Konzept für das Regionale Radwegenetz nicht berücksichtigt. 

                                                           
31 Eine Aussage, ob ein Ausbau oder eine Erweiterung einer Brücke möglich ist, kann auf Basis der Luftbildanalyse 

nicht seriös erfolgen.  
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Als Datenbasis für die Kostenansätze sind die Ergebnisse der Machbarkeitsstudien jedoch mit ein-

geflossen. 

Die in den nachfolgenden Grafiken dargestellten Einschätzungen der Kosten beziehen sich daher 

auf eine Netzlänge von 1.678 km. Die Knotenpunkte wurden den jeweiligen Strecken zugeordnet. 

Bei Kreuzungen von Radverkehrsverbindungen wurden die Knoten nur einmal bewertet. In der Re-

gel wurden sie den Strecken mit dem höheren Qualitätsstandard zugewiesen. Die Gesamtkosten 

für den Handlungsbedarf im Konzept für das Regionalen Radwegenetz der Metropole Ruhr liegen 

bei 657 Mio. €, ohne Berücksichtigung der bereits geplanten Radschnellverbindungen RS1 und des 

RS MR. 

Abb. 52: Einschätzung der Kosten nach Netzkategorien für Knoten und Strecken (Regionale Radschnellver-
bindungen ohne RS1 und RS MR) 

 

Der höchste Kostenanteil fällt auf die Regionalen Radhauptverbindungen. Der Mitteleinsatz liegt 

bei den Streckenmaßnahmen mit 442 Mio. € deutlich über den erforderlichen Aufwendungen für 

die Knotenmaßnahmen mit 216 Mio. €. 

Die Kosten für Planung und Grunderwerb sind in dieser Einschätzung der Kosten nicht enthalten. 

Entsprechend der Machbarkeitsstudien für den RS1 und den RS MR sind für Planungskosten etwa 

10% und für den Grunderwerb etwa 2-3% zu kalkulieren. Darüber hinaus ist bei der aktuellen Lage 

der Konjunktur im 1. Halbjahr 2018 mit zusätzlich höheren Kosten durch die hohe Auslastung der 

Bauwirtschaft zu rechnen. 
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Abb. 53: Einschätzung der Kosten unterteilt nach Knoten und Strecken (Regionale Radschnellverbindungen 
ohne RS1 und RS MR) 

 

Für eine Einordnung des Kostenanteils ist eine Gegenüberstellung der Netzlängen für die drei Netz-

kategorien sowie die Ermittlung der Kosten pro km hilfreich. 

Tab. 6: Einschätzung der Kosten nach Netzkategorien (Reg. Radschnellverbindungen ohne RS1 und RS MR) 

Netzkategorien 
Einschätzung der 

Kosten (in Mio. €) 
Länge in km 

Kosten pro km 

in Mio. € 

Reg. Radschnellverbindungen        
(ohne RS1 und RS MR) 

218 208 1,05 

Reg. Radhauptverbindungen 286 691 0,41 

Reg. Radverbindungen 152 779 0,2 

 

Die Kosten pro Kilometer liegen bei den Regionalen Radschnellverbindungen unter den ermittelten 

Werten für den RS1 und für den RS MR. Dies ist u.a. darauf zurückzuführen, dass im Konzept für das 

Regionale Radwegenetz ein Teil der Radschnellverbindungen einen größeren Anteil an Führungen 

außerorts haben und daher weniger Ingenieurbauwerke erforderlich sind. Darüber hinaus wurden 

bei der Einschätzung der Kosten die Kosten für Planung und Grunderwerb nicht berücksichtigt. 

Diese grobe Einschätzung muss differenziert in möglicherweise folgenden Machbarkeitsstudien 

weiter vertiefend untersucht werden. 

In der folgenden Abb. 54 wird eine grobe Verteilung der geschätzten Kosten auf die Baulastträger 

dargestellt. Diese beruht auf der Zuordnung der Radverkehrsverbindungen zu klassifizierten Stra-

ßen sowie dem Abgleich mit den Wegenetzen des RVR und der EG/LV. Knotenpunkte zwischen 

Straßen unterschiedlicher Baulastträger wurden als „geteilte Baulast“ bewertet. Bestanden Zweifel 
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an der räumlichen Zugehörigkeit der Radverkehrsverbindung wurden sie in die Kategorie „keine 

Zuordnung möglich“ eingeteilt. 

Abb. 54: Einschätzung der Kosten nach Baulast (Regionale Radschnellverbindungen ohne RS1 und RS MR)  

Bei den Kosten ist zu berücksichtigen, dass der Ausbau von Radverkehrsanlagen in vielen Fällen 

gefördert werden kann und sich damit der Eigenanteil der oben genannten Baulastträger deutlich 

reduzieren lässt. 

8.2 Einschätzung zur Priorisierung  

Das als Bedarfsplan angelegte Konzept für ein Regionales Radwegenetz wird nicht in einem Zuge, 

sondern aufgrund des hohen Investitionsbedarfs schrittweise erfolgen und einen längeren Zeit-

raum in Anspruch nehmen. Als Entscheidungshilfe für die Realisierung soll den Baulastträgern eine 

überschlägige Priorisierung dienen. Diese erfolgt auf der Basis einer Gegenüberstellung der Kosten 

auf der einen Seite und der Potenziale, also der zu erwartenden Radfahrerinnen und Radfahrer (vgl. 

Kapitel 6 Potenzialanalyse), auf der anderen Seite. Das Ergebnis dieser Gegenüberstellung ist die 

Ermittlung eines Nutzwertes. Es erfolgt keine standardisierte Kosten-Nutzen-Analyse. Denn hierzu 

müsste das Verlagerungspotenzial an MIV-Kilometern u.a. notwendigen Eingangsdaten bekannt 

sein. Diese Untersuchungstiefe ist erst in der Phase einer Machbarkeitsstudie zu rechtfertigen. Die 

im Folgenden dargestellte Einschätzung der Priorisierung ist aus rein fachlicher Sicht erstellt wor-

den. 
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 Zunächst werden die Kosten für eine Radverbindungsachse überschlägig ermittelt. 

 Für eine Vergleichbarkeit der Achsen werden die Gesamtkosten durch die Länge der Rad-

verbindungsachse dividiert, um die Kosten je Kilometer zu ermitteln  

 Anschließend wird die Anzahl der Nutzerinnen und Nutzer durch die Kosten pro Kilometer 

geteilt 

 Der dadurch generierte Wert ist höher je geringer die Kosten je Nutzerin bzw. Nutzer sind.  

 Da dieser Wert im dreistelligen Dezimalbereich liegt, wird er mit 1.000 multipliziert und be-

kommt dadurch eine Größenordnung zwischen 0 und 10.  

Mit dieser Methode kann für jeden Abschnitt einer Radverbindungsachse ein Nutzwert ermittelt 

werden. Je höher der Nutzwert ist, desto höher ist die Priorität. Die Ermittlung des Nutzwertes er-

folgte auf insgesamt 189 Radverbindungsachsen. Nicht berücksichtigt werden die Achsen der bei-

den Radschnellverbindungen RS1 und RS MR, die bereits in der Umsetzung bzw. deren Planungen 

und Kostenermittlungen weiter fortgeschritten sind. Außerdem wurden die Innenstadtbereiche 

nicht berücksichtigt, da für diese keine Prognosewerte vorliegen.  

Da bei den Radverbindungsachsen die Teilstücke zunächst einzeln berechnet werden, wird aus die-

sen Einzelergebnissen ein Mittelwert ermittelt. Dieser ist dann der Nutzwert für die gesamte Ver-

bindung zwischen zwei Städten.  

Um Prioritätsstufen definieren zu können, wurde der mittlere Nutzwert über alle Radverkehrsver-

bindungen ermittelt. Dieser liegt bei dem Wert „3“. Alle Nutzwerte, die über diesem Mittelwert „3“ 

liegen, werden in die Priorität 1 eingestuft. Die Werte, welche zwischen „1,5“ und unter „3,0“ liegen 

erhalten die Priorität 2, während alle Radverkehrsverbindungen mit einem Nutzwert unter „1,5“ 

der Priorität 3 zugeordnet werden. 

Die Abb. 55 gibt einen Überblick zur Verteilung der Radverkehrsverbindungen auf die Prioritätsstu-

fen.  
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Abb. 55: Verteilung der Prioritäten auf die Verbindungen des Konzepts für das Regionale Radwegenetz 
Ruhr nach den Netzkategorien (Regionale Radschnellverbindungen ohne RS1 und RS MR) 

 

 

Die Abbildung mit der Verteilung der Prioritäten auf die Verbindungen des Konzepts für das Regio-

nale Radwegenetz zeigt , dass in allen Kategorien – Radschnell-, Radhaupt- und Radverbindung – 

alle Prioritäten vorkommen.  Dies deutet auf ausgeglichene Nutzwert-Verhältnisse in allen Katego-

rien hin. Nicht nur die Radschnellverbindungen mit einem hohen prognostizierten Alltagspotenzial 

erhalten oftmals die höchste Priorität, sondern auch Radhaupt- und Radverbindungen weisen viel-

fach ein günstiges Verhältnis der Baukosten pro Kilometer zu den Nutzendenzahlen auf und quali-

fizieren sich damit für eine besonders schnelle Umsetzung. Stellenweise ist der Ausbau des Netzes 

jedoch auf Verbindungen mit geringen Nutzendenzahlen unter 500 Radfahrenden pro Tag eher un-

ter dem Gesichtspunkt der Angebotsplanung zu sehen. Hier ist eine Betrachtung als Nutzen-Kosten-

Relation allein nicht zielführend. Dieser Gedanke wird im folgenden Abschnitt vor dem Hintergrund 

der geschätzten Kosten weiter ausgeführt. 

In der Abb. 56 wird die Verteilung der Kosten auf die Prioritätsstufen dargestellt. 
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Abb. 56: Verteilung der geschätzten Kosten für Prioritäten auf die Verbindungen des Konzepts für das Re-
gionale Radwegenetz Ruhr nach den Netzkategorien (Reg. Radschnellverbindungen ohne RS1 und RS MR) 

 

Bei der Betrachtung der Kostenverteilung auf die drei Prioritätsstufen fallen bei den Radschnellver-

bindungen insbesondere der vergleichsweise geringe Wert in der Priorität 1 bei 14 Achsen und die 

hohen Kosten in der Priorität 3 bei nur 4 Achsen auf. Es wird deutlich, dass es 14 Achsen gibt, auf 

denen mit überschaubarem Investitionsbedarf viele potenzielle Nutzerinnen und Nutzer erreicht 

werden können. Ein effektiver Mitteleinsatz ist hier also möglich. Dagegen erfordern die 4 Achsen 

in der Priorität 3 einen erheblich höheren Mitteleinsatz.  

Das Gleiche trifft auf 28 Achsen des Radhauptnetzes zu. Hier ist ebenfalls ein sehr effektiver Einsatz 

der Mittel zu erwarten, zumal die Kosten pro Verbindung noch geringer angesetzt werden können 

als bei den Radschnellverbindungen. Die hohen Kosten für die Radhauptverbindungen der Priorität 

2 müssen in Relation zu den 32 Achsen gesehen werden, die in diesem Block enthalten sind. Die 

Kosten pro Verbindung liegen also deutlich niedriger als bei den Radschnellverbindungen. Ein ef-

fektiver Mitteleinsatz ist auch hier möglich.  

Völlig anders stellt sich die Situation bei den Radverbindungen dar. Hier besteht eine große Kluft 

zwischen den Achsen der Prioritäten 1 und 2 auf der einen und der Priorität 3 auf der anderen Seite. 

Während die Achsen der Priorität 1 bereits überwiegend dem ERA-Standard entsprechen und nur 

punktuelle Maßnahmen, wie Querungshilfen und die Optimierung von Knotenpunkten notwendig 

sind, müssen in der Priorität 3 ganze Abschnitte neu gebaut werden. An dieser Stelle wird aber auch 

deutlich, dass die Schaffung eines Basisangebotes im Sinne einer Angebotsplanung in die nutzwert-

orientierte Priorisierung nicht einfließt. Gerade bei den regionalen Radverbindungen des Konzepts 

für das Regionale Radwegenetz führt auch der Aspekt der Erhöhung der Verkehrssicherheit durch 
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punktuelle Maßnahmen (Querungshilfen, Änderung der LSA-Wartezeiten o.ä.) zu deutlichen Sicher-

heits- und Qualitätsgewinnen. Während die durchgeführte Priorisierung bei den Radschnellverbin-

dungen und Radhauptverbindungen eine gute Orientierung gibt, sind die Radverbindungen hin-

sichtlich der Priorisierung noch mal gesondert zu betrachten. 

Dazu sollte eine differenzierte Untersuchung des Netzes auf punktuelle Maßnahmen mit einem ho-

hen Nutzen für die Radfahrenden erfolgen. Punktuelle Maßnahmen, wie die Einrichtung von Que-

rungshilfen, erhöhen die Attraktivität einer Verbindung und die Verkehrssicherheit. Gerade auf Ab-

schnitten mit aktuell geringer Fahrradnutzung können auch durch derartige Maßnahmen positive 

Wirkungen erreicht werden. 

Im Anschluss an die politische Befassung in den Kommunen und den abschließenden Beschluss des 

Konzeptes für das Regionale Radwegenetz in der Verbandsversammlung des RVR sollte eine diffe-

renzierte Untersuchung der betreffenden Radverbindungsachsen im Vorfeld der Umsetzung durch 

den jeweiligen Baulastträger erfolgen. 
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9 Evaluierungs- und Monitoringkonzept 

Mit der Realisierung des Konzepts für das Regionale Radwegenetz sollen umwelt- und verkehrspo-

litische Ziele erreicht werden. Weniger Schadstoffe, weniger CO2-Ausstoß und weniger Lärm sind 

die Ziele, um lebenswerte Städte in der Metropole Ruhr zu ermöglichen. Dazu gehört auch die All-

tagsmobilität mit körperlicher Betätigung zu verbinden und so gesundheitliche Effekte und ein grö-

ßeres Wohlbefinden zu fördern. Um diese Ziele zu erreichen, ist es aber notwendig die dominante 

Stellung des MIV im Verkehrsgeschehen des Ruhrgebietes zu brechen. Der Förderung der nichtmo-

torisierten Verkehrsarten in Kombination mit dem ÖPNV kommt hier eine besondere Bedeutung 

zu. In erster Linie sollen im Alltagsradverkehr Verlagerungen von MIV zum Radverkehr erreicht wer-

den. Insbesondere stehen dabei Wege mittlerer Länge im Fokus, wo die Potenziale für eine Verla-

gerung vom MIV auf den Radverkehr besonders groß sind. Im Kapitel 6 „Potenzialanalyse“ wurde 

bereits erläutert, wie die zu erwartenden Radverkehrsmengen errechnet werden. Aber werden 

diese Zielwerte auch wirklich erreicht und wie sind sie zu messen?  

Um eine verkehrliche Wirkung des Ausbaus des Konzepts für das Regionale Radwegenetz bewerten 

zu können, ist die systematische Auswertung und teilweise Erhebung von Daten notwendig. Diese 

Raumbeobachtung soll die Wirkung der Infrastrukturentwicklung aber auch des Marketings sicht-

bar machen. Die Raumbeobachtung soll nicht nur die Entwicklung des Radverkehrs dokumentieren, 

sondern auch den Nachweis erbringen, dass der motorisierte Individualverkehr beeinflusst wird 

und die gewünschten Verlagerungseffekte erzielt werden. Entsprechend dieser Zielsetzung sind 

mehrere Formen der Quantifizierung erforderlich. Folgender Methodenmix wird vorgeschlagen:  

 Radverkehrszählungen in einer Kombination aus Dauerzählstellen und ergänzenden Kurz-

zeitzählungen 

 Befragungen von Nutzern des Radwegenetzes 

 Ergänzende Auswertung der Daten zum Kfz-Verkehr  

 Mobilitätsstudien zur Ermittlung der Verkehrsmittelwahl und der Reiseweiten generell  

Mit diesem Methodenmix lassen sich die wichtigsten Fragen zur Wirksamkeit des Konzepts für 

das Regionale Radwegenetz beantworten. In den folgenden Abschnitten werden die genannten 

Methoden näher beschrieben. 

9.1 Radverkehrszählung im Regionalen Radwegenetz der Metropole Ruhr 

Radverkehrszählungen bilden die unerlässliche Grundlage einer Wirkungskontrolle. Es besteht die 

Möglichkeit unmittelbar zu überprüfen ob Prognosen aus der Potenzialanalyse erfüllt oder sogar 

übertroffen werden. Insbesondere sind ein längerfristiges Monitoring und eine Auswertung unter 

vielfältigen Gesichtspunkten möglich.  

Radverkehrszählungen werden in drei verschiedenen Formen eingesetzt: 

 Dauerzählstellen, die fest installiert sind und längerfristige Entwicklungen erfassen.  
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 Mobile Langzeitzählstellen, die für eine oder mehrere Wochen aufgestellt werden können, 

um abseits der Dauerzählstellen wichtige Hinweise über die Nutzerstruktur zu erhalten. 

 Kurzzeitzählungen sind 24 Stunden-Zählungen an Querschnitten, die überwiegend vom All-

tagsradverkehr geprägt sind oder wo spezielle Fragestellungen zu klären sind. 

Der Vorteil dieses kombinierten Systems aus Dauerzählstellen und Kurzzeitzählstellen für den Rad-

verkehr liegt darin, dass eine Vielzahl von Fragen beantwortet werden kann. Zudem lassen sich 

Entwicklungen dokumentieren und das System lernt bei sachgerechter Auswertung kontinuierlich 

dazu. Dabei haben alle drei angewandten Methoden ihre Stärken. 

Mehrwert von Dauerzählstellen 

Dauerzählstellen erfordern zunächst eine Investition. Dafür liefern sie die Grundlagendaten, die zur 

Eichung und Interpretation der Daten aus den mobilen Zählungen notwendig sind. Dauerzählstellen 

sind z.B. bereits im Bereich der Schnettkerbrücke in Dortmund oder auf dem Stadtviadukt in Mül-

heim an der Ruhr in Betrieb.  

Folgende Erkenntnisse können gewonnen werden: 

 Tagesgänge geben einen Hinweis auf die Belastung und die Verkehrszwecke, so können 

durch Belastungsspitzen Hinweise auf die Nutzerstruktur gewonnen werden. Ausgeprägte 

Morgen- und Nachmittagsspitzen weisen auf Pendlerverkehre hin. Insbesondere wenn diese 

nach Lastrichtung morgens und nachmittags unterschiedlich sind.  

 Wochengänge können viel zur Bedeutung des Freizeitverkehrs auf einer Trasse aussagen. 

Bei alltagsgeprägten Querschnitten liegen die werktäglichen Belastungen deutlich über de-

nen des Wochenendes und die Bedeutung für den Freizeitradverkehr und den touristischen 

Radverkehr ist gering. Sind die Nutzerzahlen an Wochenenden (im Sommerhalbjahr) höher 

als Wochentags, so ist die Freizeitnutzung und touristische Nutzung bedeutsam.  

 Jahresgänge bieten viele Interpretationsmöglichkeiten. Besonders wichtig ist der Anteil des 

Radverkehrs im Winter. Bei dominantem Alltagsradverkehr ist dieser höher als bei durch 

Freizeitverkehr geprägten Querschnitten. Besonders hoch ist der Anteil der Radfahrenden 

während des Winters im Schüler- und Pendlerverkehr. Zudem deutet einiges darauf hin, 

dass Radfahrende in den großen Städten eher auch im Winter unterwegs sind als in ländli-

chen Gebieten. Wichtig sind die Nutzerzahlen im Jahresgang für eine Hochrechnung von 

Zählungen auf einen Jahresmittelwert. Dieser ist wichtig, um die Zählungen aus verschiede-

nen Monaten vergleichbar zu machen.  

 Wettereinfluss: Der Einfluss unterschiedlicher Wetterlagen ist auch über Dauerzählstellen 

zu erkennen und auszuwerten. Dafür ist eine Betrachtung von mindestens drei Jahren erfor-

derlich, um belastbare Korrekturfaktoren für den Einfluss des Wetters zu ermitteln. Aller-

dings kann bereits vorher auf Zählungen in anderen Großstädten und Stadtregionen zurück-

gegriffen werden.  

 Öffentlichkeitsarbeit: Dauerzählstellen können auch Teil der Öffentlichkeitsarbeit sein, da 

sie deutlich machen, wie viele Radfahrende überhaupt unterwegs sind. Diese kann einer-
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seits durch Stelen mit Zählanzeigen erfolgen, andererseits können die aktuellen Zählergeb-

nisse aller Zählstellen im Internet verfügbar gemacht werden. So wird die Bedeutung des 

Radverkehrs ablesbar und nachvollziehbar. 

 Kennwerte zur Hochrechnung: Die Dauerzählstellen liefern spezifische Hochrechnungsfak-

toren für die Teilregionen der Metropole Ruhr zur Ermittlung mittlerer Belastungen für Tage, 

Wochen, Monate und Jahre. Besonders wichtig sind hier die Korrekturfaktoren zur rechne-

rischen Bereinigung des Wettereinflusses und zur Ermittlung eines „mittleren Monats“ auf 

den die Zählwerte hochgerechnet werden. Die Nutzung des „mittleren Monats“ ist sehr 

sinnvoll, um Zählungen aus unterschiedliche Jahreszeiten vergleichbar zu machen und so 

bereinigte Trends im Radverkehr zu erkennen. 

Gleichzeitig können die Ergebnisse der Zählungen zur Kalibrierung eines Verkehrsmodells dienen, 

das auch den Radverkehr abbilden kann. Dies wird zurzeit für die Stadt Duisburg erarbeitet und 

wäre auch für ein regionales Modell sinnvoll.  

Einrichtung von Dauerzählstellen 

Die Dauerzählstellen sollten mit dauerhaften und fest installierten Zählsystemen ausgestattet wer-

den, die die unterschiedlichen Verkehrsarten zuverlässig unterscheiden können und einen geringen 

Wartungsaufwand erfordern. Entsprechende Zählsysteme haben sich auch an Querschnitten be-

währt, wo der Radverkehr auf Schutzstreifen oder Radfahrstreifen parallel zum Kfz-Verkehr geführt 

wird. Die Anlagen können den Radverkehr richtungsbezogen unterscheiden und andere Verkehrs-

mittel, wie Motorroller, erkennen. Die Erfahrungen in verschiedenen deutschen Großstädten lassen 

erkennen, dass die Fehlerquote unter 5 % liegt. Die Kosten entsprechender Dauerzählstellen liegen 

mit Einbau bei 8.000 € netto. 

Die Lage der Dauerzählstellen ist von der Fragestellung abhängig. Im Konzept für das Regionale 

Radwegenetz liegt der Fokus an anderer Stelle als bei innerstädtischen Netzen. Im Konzept für das 

Regionale Radwegenetz liegt das Interesse primär auf dem interkommunalen Radverkehr. Die Dau-

erzählstellen des Konzepts für das Regionale Radwegenetz ergänzen die kommunalen Zählstellen 

und bilden den zwischengemeindlichen Verkehr ab. Damit sind die zu erwartenden Zählwerte deut-

lich niedriger als bei innerstädtischen Zählstellen. Da aber gerade der interkommunale Radverkehr 

gefördert werden soll, ist die Wirkungskontrolle genau an diesen Schnittstellen wichtig und aussa-

gekräftig.  
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Abb. 57: Idealtypische Lage der Dauerzählstelle und mobilen Zählstellen im Konzept für das Regionale Rad-
wegenetz 

 

Anzahl der Dauerzählstellen im Konzept für das Regionale Radwegenetz in der Metropole Ruhr 

Auf einem Netz von über 1.800 Kilometern Länge ein Monitoring durchzuführen, stellt eine beacht-

liche Herausforderung dar, allerdings müssen dabei folgende Aspekte berücksichtigt werden: 

 Das Netz wird schrittweise über einen längeren Zeitraum realisiert, so dass die Ausstattung 

mit Zählgeräten schrittweise erfolgt. 

 Die Dauerzählstellen werden durch kommunale (innerstädtische) Zählstellen ergänzt. 

 Die Dauerzählstellen werden durch mobile Zählstellen ergänzt. 

 Dauerzählstellen sind auf den Radverbindungen besonders sinnvoll, wo durch die neu ge-

schaffenen Qualitäten deutliche Zuwächse des Radverkehrs erwartet werden können. 

 Auch bei den Radhauptverbindungen sind zunächst die Strecken mit über 1.000 Radfahren-

den pro Tag in das Netz der Dauerzählstellen aufzunehmen.  

Bei 189 Verbindungen (ohne RS1 und RS MR) zählen 79 zu den Radverbindungen (< 500 Radfah-

rende pro Tag). Betrachtet man nur die Achsen mit einem Potenzial von über 1.000 Radfahrenden 

verbleiben etwa 70 Achsen. Diese sollten zumindest mit einer Dauerzählstelle versehen werden.  

Mehrwert von mobilen Zählstellen 

Die Dauerzählstellen sollten zusätzlich um mobile Zählstellen ergänzt werden, die mit Hilfe der Kor-

rekturwerte aus den Dauerzählstellen hochgerechnet werden können. Auch mobile Zählungen kön-

nen mit mobilen automatischen Zählgeräten durchgeführt werden, so dass Zählungen über meh-

rere Tage möglich sind. Dabei sind drei Systeme nutzbar, die jeweils ihre Vor- und Nachteile haben: 

 Videozählgeräte können neben Querschnitten auch Knotenströme und die Nutzung unter-

schiedlicher Fahrbahnteile ermitteln. Zudem ist die Unterscheidung von unterschiedlichen 

Fahrradtypen (z.B. Lastenräder) möglich. Ein derzeit weit verbreitetes System hat eine Bat-

terielaufzeit von maximal 3 Tagen. Die Anschaffungskosten liegen für das genannte Beispiel 

bei etwa 3.500 € (netto).  
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 Radarzählgeräte eignen sich in erster Linie zur Querschnittszählung, sind aber auch in der 

Lage die Geschwindigkeiten zu ermitteln. Hauptvorteil sind die langen Batterielaufzeiten, 

die ohne Akkuwechsel Wochenzählungen ermöglichen. Durch eine hohe Anbringung kann 

die Gefährdung durch Vandalismus herabgesetzt werden. Die Anschaffungskosten pro Gerät 

liegen je nach Anbieter um die 2.000 € (netto). 

 Ebenfalls zur Querschnittszählung eignen sich die sogenannten Druckschläuche, die aller-

dings nur dort eingesetzt werden können, wo sie nicht umfahren werden können. Durch 

ihre Befestigung auf dem Boden bzw. der Fahrbahn sind sie anfällig gegenüber Beschädi-

gungen. Die Kosten liegen in der Größenordnung von Radarzählgeräten.  

Ergänzende Kurzzeitzählungen sind sinnvoll um: 

 ein Gesamtbild von der Belastung der Achsen zu erstellen und damit auch den Radverkehr 

zwischen den Vororten und dem Zentrum (vgl. Abb. 57) abschätzen zu können.  

 die Achsen zu zählen, die über keine Dauerzählstellen verfügen. Dies sollte regelmäßig (z.B. 

alle 2 Jahre) geschehen.  

 Vorherzählungen durchzuführen, bevor eine Radverkehrsverbindung in Wert gesetzt wird.  

Die Zählungen sind repräsentativ durchzuführen. Dies bedeutet, dass die Einflüsse von Faktoren 

wie z.B. Wetter, Feier- und Brückentagen, Schulferien usw. sowohl bei der Auswahl des Zählzeit-

raums als auch bei der Auswertung der Daten zu berücksichtigen sind. 

Ggf. sind auch Wochenzählungen sinnvoll, wenn es sich um Abschnitte handelt, die eine erhebliche 

touristische Nutzung erwarten lassen. Die Bedeutung des touristischen Radverkehrs lässt sich nur 

abschätzen, wenn ein oder besser zwei Wochengänge vorliegen, da er sehr wetterempfindlich ist.  

Grenzen der Aussagefähigkeit von Radverkehrszählungen 

Die Zählung des Radverkehrs ist nicht ausreichend, wenn es darum gehen soll Verlagerungen fest-

zustellen. Steigerungen im Radverkehr können auch durch veränderte Routenwahl oder zusätzliche 

Wege verursacht werden. Daher sind weitere Untersuchungsmethoden erforderlich.  

9.2 Befragungen von Nutzern des Radwegenetzes der Metropole Ruhr 

Zusätzlich zu den Zählungen wird die jährliche Durchführung einer Nutzerbefragung empfohlen. Die 

Befragung der Radfahrenden wird dabei an relevanten Punkten der Trasse in Form einer Face-to-

Face-Befragung durchgeführt. Dies ist erforderlich, um folgende Informationen zu erhalten: 

 Ziel und Quelle 

 Verkehrszweck 

 Häufigkeit der Nutzung 

 Vorher genutztes Verkehrsmittel 

 Vorher gefahrene Strecke 
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Auf diese Weise lassen sich Verlagerungswirkungen abschätzen. Von besonderer Bedeutung ist die 

Verlagerungswirkung zwischen den Verkehrsmitteln, die mit anderen Methoden nur sehr ungenau 

abzuschätzen sind (siehe Kapitel 9.3).  

Mit einer Befragung lassen sich darüber hinaus auch die Wünsche der Nutzerinnen und Nutzer, zum 

Beispiel nach zusätzlichen Service-Stationen, eruieren. Um Entwicklungen und Tendenzen festzu-

halten, sollte die Befragung in standardisierter Form erfolgen. Die Befragungen sollten frühestens 

1 Jahr nach der Fertigstellung der jeweiligen Strecke erfolgen. Eine Wiederholung der Befragung ist 

dann sinnvoll, wenn das Monitoring ergibt, dass sich im Laufe der Zeit die Nutzerzahlen noch einmal 

deutlich erhöht haben. Nur dann sind neue Erkenntnisse hinsichtlich der Verlagerungswirkung zu 

erwarten. 

Eine weitere Möglichkeit liegt in der Auswertung von Fitness und Radverkehrs-Apps. Diese ermög-

lichen die Darstellung der Radverkehrsströme in sogenannten „Heat Maps“. Dies bietet eine 

schnelle Übersicht; die Einzelergebnisse müssen aber kritisch betrachtet werden, da sie immer nur 

Ausschnitte des Radverkehrs darstellen. Fitness-Apps wie z.B. Strava verdeutlichen dann eher die 

Wege der Radfahrenden, die sportlich unterwegs sind. Die Navigations-Apps wie Naviso, Bike Citi-

zen und weitere Produkte zeigen die Wege der jeweiligen App-Nutzer. Gerade auf den Alltagswe-

gen, wie Schulwegen oder Einkaufswegen spielen diese Apps eine untergeordnete Rolle. Dies bildet 

also den Radverkehr nicht in seiner Gesamtheit ab und kann Zählungen und Mobilitätsstudien nicht 

ersetzen, sondern diese ergänzen.  

9.3 Ergänzende Auswertung der Daten zum Kfz-Verkehr  

Bei der Quantifizierung des Kfz-Verkehrs kann auf vorhandene Daten bzw. auf eine eingespielte 

Erhebungsmethodik zurückgegriffen werden. Allerdings ist die Situation in der Metropole Ruhr sehr 

unterschiedlich. Das dichte Straßennetz im Kernraum der Metropole Ruhr macht einen Vergleich 

der Verkehrsstärke auf der Hauptradachse und einer parallel verlaufenden Kfz-Achse schwierig. Die 

Ergebnisse sind mit zahlreichen Ungenauigkeiten behaftet und entsprechend wenig aussagekräftig.  

In den Kreisen Wesel, Unna, Ennepe-Ruhr-Kreis und dem nördlichen Kreis Recklinghausen ist eine 

Zuordnung von Radachse und Kfz-Achse in vielen Fällen möglich. In diesen Fällen ist ein Abgleich 

sinnvoll, wenn Zählstellen der Bundesverkehrszählung vorhanden sind. Diese findet alle fünf Jahre 

im Netz der klassifizierten Straßen statt und ermöglicht die Betrachtung von Zeitreihen. Erforderlich 

ist dann allerdings eine im gleichen Stichjahr (z.B. 2020 oder 2025) durchgeführte Radverkehrszäh-

lung. Diese kann mobil oder als Auswertung aus einer Dauerzählstelle erfolgen. Aussagekräftig wird 

diese Art des Monitorings aber nur, wenn sie über mindestens drei Zählperioden (entspricht 10 

Jahren) hinweg durchgeführt wird, denn Veränderungen bzw. Verlagerungen werden erst im Zeit-

vergleich sichtbar.  

Da die nächste Bundesverkehrszählung erst wieder 2020 durchgeführt wird, kann in der Zwischen-

zeit noch geprüft werden, ob und an welchen Standorten diese Form des vergleichenden Monito-

rings durchgeführt werden soll. Es handelt sich um eine kostengünstige Methode, die aber einen 

„längeren Atem“ erfordert und nur für einen Teil des Verbandsgebietes anwendbar ist.  
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9.4 Mobilitätsuntersuchungen in regelmäßigem Turnus 

Die abschließend beschriebene Methode ist auch längerfristig angelegt und erfordert eine Koordi-

nation zwischen den Kreisen und kreisfreien Städten in der Metropole Ruhr. Neben den Radver-

kehrszählungen und punktuellen Befragungen ist es sinnvoll alle 8 bis 10 Jahre eine große Mobili-

tätsstudie durchzuführen. Auf diese Weise lässt sich diese wichtige Datengrundlage fortschreiben 

und es ist möglich die Ziele für den Anteil des Radverkehrs und des Umweltverbundes zu überprü-

fen. Viele Kreise und kreisfreie Städte führen bereits Mobilitätstudien durch, so dass der Mehrauf-

wand in erster Linie in der Abstimmung des Designs und der vertiefenden Auswertung zu Fragen 

des regionalen Radverkehrs besteht.  

Die Entwicklung der Verkehrsmittelwahl ist ein weiterer Indikator für die Wirksamkeit des Konzepts 

für das Regionale Radwegenetz. Insbesondere das Erreichen des perspektivischen in Abb. 43 dar-

gestellten Radverkehrsanteils kann in den Teilräumen überprüft werden. Hinter einer möglichen 

Steigerung des Radverkehrsanteils können sich Wirkungen des Konzepts für das Regionale Rad-

wegenetz verbergen. Eine abgesicherte Aussage dazu ist aber nicht möglich. Hierzu müssen einzel-

nen Aspekte vertiefend ausgewertet werden.  

Anforderungen an künftige Mobilitätsuntersuchungen  

Hinsichtlich der Aussagefähigkeit für die Evaluation der regionalen Fahrradrouten sollten die Mobi-

litätsstudien folgende Aussagen ermöglichen:  

 Der Radverkehrsanteil sollte für die wichtigsten Radverkehrsachsen ermittelt und darge-

stellt werden.  

 Die Entfernungsklassen des Radverkehrs sollten ausgewertet werden, insbesondere im Zeit-

vergleich. 

 Modal Split nach Entfernungsklassen: auch hier ist der zeitliche Vergleich auf lange Sicht 

interessant. 

Eine Erweiterung der Befragungen um Fragen zur Nutzung des regionalen Radwegenetzes ist eben-

falls zu diskutieren. Im günstigsten Fall kann in Ergänzung zu den Zählungen auch eine Aussage zur 

Entwicklung der Verkehrsmittelwahl auf den Achsen des Konzepts für das Regionale Radwegenetz 

erfolgen.  

9.5 Kosten für das Evaluierungskonzept 

Die Kosten des Evaluierungskonzeptes sind nicht als einheitlicher Block zu beziffern. Dies liegt da-

ran, dass bestimmte Maßnahmen, z.B. Zählungen im Kfz-Verkehr und die Durchführung von Mobi-

litätsstudien ohnehin durchgeführt werden aber hinsichtlich der Nutzbarkeit für die Evaluation ko-

ordiniert werden sollten. Auch werden Zählungen für den Kfz-Verkehr unabhängig vom Evaluati-

onskonzept durchgeführt. Von daher wird die Kostenaufstellung auf die Kernmaßnahmen der Zäh-

lungen und der spezifischen Nutzerbefragungen fokussiert. Zudem werden die einzelnen Achsen 

nach und nach in Betrieb gehen und die Kosten werden eher bezogen auf die einzelnen Achsen 
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anfallen. Die Kosten für mobile Zählungen reduzieren sich pro Achse, da die Zählgeräte auf ver-

schiedenen Radverkehrsachsen eingesetzt werden. Eine Kostenübersicht ist in Tab. 7 dargestellt. 

Tab. 7: Finanzbedarf für eine Radverkehrsverbindung mit Dauerzählstelle  

  

Anschaffung  

einmalig Laufende Kosten 

Periodische  

Kosten 

Dauerzählstelle Radverkehr 8.000 € 2.000 €  

Jährliche Kosten bei einer angenommenen  

Nutzungsdauer von 20 Jahren 400 €   

Wartung/ Betrieb/ Datenbereitstellung  2.000 €  

Stichprobenerhebungen Radverkehr 

4 Erhebungen pro Jahr  1.500 €  

Durchführung/ Datenbereitstellung  500 €  

Auswertung/ Dokumentation  1.000 €  

Befragung Radverkehr   
 

6.000 € 

Alle 5 Jahre, Standardisierte Erfassung   1.200 € 

Vorbereitung/ Durchführung   3.000 € 

Auswertung/ Dokumentation  
 

3.000 € 

Jährliche Kosten je Achse 400 € 3.500 € 1.200 € 

 

Legt man bei mobilen Geräten eine Nutzungsdauer von 10 Jahren und bei Dauerzählstellen eine 

Nutzungsdauer von 20 Jahren zu Grunde und nimmt eine Befragung im 5 Jahres-Turnus an, entste-

hen jährlich Kosten von 5.100 € (vgl. Tab. 7). Geht man davon aus, dass 50 Achsen des regionalen 

Radverkehrsnetzes in dieser Intensität evaluiert werden, ist mit jährlichen Kosten von ca. 250.000 

€ zu rechnen. 
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10 Marketing und Öffentlichkeitsarbeit für das Konzept für das Re-

gionale Radwegenetz 

Mit der Weiterentwicklung des Konzepts für das Regionale Radwegenetz in der Metropole Ruhr 

schafft der RVR ein weiteres Premiumprodukt für den Radverkehr. Grundlage des weiterentwickel-

ten Radnetzes bilden vor allem die Potenziale in der Alltagsmobilität. Durch das neue Netz mit ho-

hen Qualitätsstandards soll in den Bereichen der Ausbildungs- und Berufsverkehre, der Service- und 

Einkaufsfahrten und auch in der Freizeit eine hochattraktive Alternative zum motorisierten Indivi-

dualverkehr angeboten werden. Angesprochen sind damit insbesondere Berufstätige, Auszubil-

dende, Studierende, Schülerinnen und Schüler und alle, die für ihre täglichen Erledigungen und 

Freizeitaktivitäten größere Strecken zurücklegen. 

Damit die Konzeption dieses weiterentwickelten Netzes tatsächlich in eine Radverkehrsinfrastruk-

tur überführt und die ermittelten Potenziale gehoben werden, bedarf es eines umfangreichen Mar-

ketings und zielgerichteter Kommunikation mit allen Betroffenen und Beteiligten, vor allem aber 

auch mit den potenziellen Nutzerinnen und Nutzern des zukünftigen Radwegenetzes. 

Dieses Kapitel soll erste Anhaltspunkte und Ideen für die zukünftige Kommunikationsstruktur und 

damit zusammenhängende Maßnahmen geben. 

10.1 Ausgangssituation im Marketing des regionalen Radwegenetzes 

Mit dem 2012 beschlossenen Regionalen Radwegenetz verfügt die Metropole Ruhr bereits über ein 

Netz von annähernd 1.200 km, das heute vorrangig den Freizeitradverkehr bedient. Die wesentli-

chen Bestandteile des heutigen Netzes sind die Themenradwege Ruhrtal-Radweg, Route der In-

dustriekultur per Rad, die Römer-Lippe-Route sowie zahlreiche Tagestouren und Rundkurse und in 

Ergänzung für den Alltagsradverkehr, die in Umsetzung befindlichen Radschnellwege Ruhr RS1 und 

Radschnellweg Mittleres Ruhrgebiet RS MR. Ein flächendeckendes Netz für den Alltagsradverkehr 

auf regionaler Ebene fehlt allerdings bislang. Mit dem hier vorliegenden Konzept soll diese Lücke 

geschlossen werden. 

Für die Themenradwege der Metropole Ruhr betreibt die Ruhr Tourismus GmbH (RTG) das Marke-

ting und hat für den Radverkehr im Revier eine Dachmarke mit eigenem Logo entwickelt (vgl. Abb. 

58)32. 

                                                           
32  Ruhr Tourismus GmbH (o.J.): radrevier.ruhr - Internetpräsenz 
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Abb. 58: Logo der Dachmarke radrevier.ruhr 

 

Quelle: Ruhr Tourismus GmbH (o.J.) 

Abb. 59: Darstellung der Themenradwege in der Metropole Ruhr unter der neuen Dachmarke für den Rad-
verkehr radrevier.ruhr 

 

Quelle: Ruhr Tourismus GmbH (o.J.) 

Unter der Dachmarke des radrevier.ruhr wird der Radreisetourismus intensiv beworben. Der All-

tagsradverkehr wird zwar mit dem RS1 benannt, nimmt allerdings unter der Dachmarke nur eine 

untergeordnete Rolle ein (vgl. Abb. 59). 

Landesweites Marketing für Radschnellwege 

Die Bewerbung des RS1 erfolgt durch das Ministerium für Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen 

in Kooperation mit der AGFS NRW e.V. und dem RVR. Das Marketing des RS1 ist in die Image-Kam-

pagne für Radschnellwege des Landes integriert. Für die Vermarktung wurde ein eigenes Corporate 

Design entwickelt, verschiedene Printprodukte (vgl. Abb. 60)33 erstellt und eine Website für alle 

Radschnellwegprojekte in NRW aufgebaut (vgl. Abb. 61)34. Für die Präsentation der Radschnellweg-

projekte auf Messen, Kongressen und weiteren Veranstaltungen werden Messestände im Corpo-

rate Design eingesetzt. 

                                                           
33  AGFS / MBWSV NRW / RVR (2016): Imagebroschüre RS1. 
34  AGFS / VM NRW (o.J.): Radschnellwegen in NRW – Internetpräsenz  
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Abb. 60: Ausschnitt Image-Broschüre des RS1 

 

 

Quelle: AGFS / MBWSV NRW / RVR (2016) 

Mit der Image-Kampagne für die Radschnellwege in NRW werden auch Fachinformationen für die 

Akteure der Radverkehrsentwicklung bereitgestellt. Hierzu zählt unter anderem der Leitfaden für 

die Planung35, der auch Empfehlungen für die Kommunikationsstrategie eines Radschnellwegpro-

jektes ausgibt. 

Abb. 61: Auszug aus der Website des Landes NRW für die Vermarktung von Radschnellwegen 

 

Quelle: AGFS / VM NRW (2018) 

                                                           
35  AGFS / MBWSV NRW (2015): Radschnellwege: Leitfaden für die Planung. Fachbroschüre der AGFS. 
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Im Leitfaden für die Planung von Radschnellwegen wird der Kommunikation eine Schlüsselfunktion 

zugeordnet. Es wird empfohlen, bereits im Vorfeld der Planung eine konsistente Kommunikations-

struktur aufzubauen, um die lokale und regionale verkehrspolitische Bedeutung deutlich zu machen 

und Konflikte z.B. in Hinblick auf Investitionskosten, Radwegeunterhaltung oder Eingriffe in die be-

stehende Verkehrsinfrastruktur aufzulösen. Die Kommunikationsziele variieren nach den lokalen 

und regionalen Gegebenheiten. Grundsätzlich sollte die Kommunikation aber immer folgende Ziele 

– zumindest indirekt – verfolgen36: 

 Bekanntmachen und Bewerben des Projektes im Besonderen und von Radschnellwegen 
im Allgemeinen 

 Erzeugen einer positiven Grundstimmung in Politik, Wirtschaft und Bürgerschaft  

 Betonung des verkehrlichen Nutzens für alle Verkehrsteilnehmenden  

 Darstellung des wirtschaftlichen Mehrwerts (Investitionen, Tourismus/Freizeit, Image 
etc.) für die Kommune bzw. die Region bzw. die Trägerkommunen  

 Vorstellen der positiven Sekundäreffekte (u. a. Gesundheit, Klimaschutz, Lebensqualität, 
Senkung der persönlichen und gesellschaftlichen Mobilitätskosten)  

 Schaffung einer breiten Akzeptanz bei den administrativen und politischen Entscheidern 

10.2 Kommunikations- und Marketingstrategie für das weiterentwickelte 

Konzept für das Regionale Radwegenetz 

Das weiterentwickelte Konzept für das Regionale Radwegenetz der Metropole Ruhr verbindet alle 

Städte und Gemeinden innerhalb des Verbandsgebietes und die direkten Nachbarkommunen mit-

einander. Für die Netzkonzeption werden in Abhängigkeit von der Netzkategorie die drei Qualitäts-

standards Radschnellverbindungen, Radhauptverbindungen und Radverbindungen empfohlen. 

Von der gesamten Netzlänge entfallen 209 km auf Radschnellverbindungen. Auch, wenn nicht alle 

Verbindungen im Netz den Radschnellwegestandard erfüllen, sollte angestrebt werden, das Ge-

samtkonzept in die Image-Kampagne für die Radschnellwege aufzunehmen, um die Wertigkeit des 

Produkts hervorzuheben. Mindestens sollte das Corporate Design des RS1 für das gesamte Netz 

übernommen oder daran angelehnt werden, um einen hohen Wiedererkennungseffekt zu erzielen, 

denn der RS1 ist nicht nur Teil des Konzepts für das Regionale Radwegenetz, sondern gilt als abso-

lutes Premiumprodukt und ist international bekannt. 

Das Konzept für das Regionale Radwegenetz der Metropole Ruhr, das 4 Kreise, 53 Städte und Ge-

meinden, eine Vielzahl von Trägerschaften in der Verkehrsinfrastruktur, die Politik auf unterschied-

lichen Ebenen, bedeutende Industrie- und Hochschulstandorte und nicht zuletzt 5 Millionen Men-

schen miteinander verbindet, ist in dieser Form einmalig. Dementsprechend wird ein individuelles 

Kommunikationskonzept empfohlen, das den Besonderheiten der Region und den Anforderungen 

an die neue Radinfrastruktur gerecht wird. 

                                                           
36  AGFS / MBWSV NRW (2015): Radschnellwege: Leitfaden für die Planung. Fachbroschüre der AGFS. 
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An erster Stelle steht die Identifikation der Zielgruppen. Danach erfolgt die zielgruppengerechte 

Ausrichtung der Kommunikation, z. B. für die Schaffung einer breiten Akzeptanz bei den administ-

rativen und politischen Entscheidungsträgern. In der untenstehenden Grafik (Abb. 62) sind Ziel-

gruppen dargestellt, die in der Kommunikationsstrategie für das Konzept für das regionale Rad-

wegenetz von Bedeutung sein können. 

Abb. 62: Zielgruppendefinition  

 

 

Beim Aufbau der Kommunikationsstrategie ist darauf zu achten, die Zielgruppen über die richtigen 

Kanäle und zum richtigen Zeitpunkt zu erreichen bzw. zu beteiligen. Ebenfalls müssen die Informa-

tionen zielgruppengerecht aufbereitet und kommuniziert werden. 

Marketing- und Kommunikationsinstrumente für das Konzept für das Regionale Radwegenetz 

Metropole Ruhr 

Das Konzept für das Regionale Radwegenetz ist ein Produkt des RVR. Dementsprechend sollte sich 

die gesamte Kommunikation mit Veranstaltungen, Veröffentlichungen und Präsentationen in die 

Corporate Identity (CI) des RVR integrieren. Zur CI gehören exemplarisch die Wort-Bild-Marke des 

Verbands, Schriftarten, Formate, aber ggf. auch Verhaltenskodex oder Art und Weise der Kommu-

nikation nach außen. Innerhalb der Corporate Identity des RVR sollte für das Produkt ‚Regionales 
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Radwegenetz‘ ein eigenes Corporate Design (CD), also ein eigenes Erscheinungsbild entworfen wer‐

den. Basis für das Corporate Design des Konzeptes für das Regionale Radwegenetz ist die Entwick-

lung eines eigenständigen Logos bzw. einer Wort-Bild-Marke (Bsp. Logo RS1; Abb. 63)37. 

Abb. 63: Beispiel für ein starkes Logo ‚RS1‘ 

 

Quelle: RVR (2014) 

Das Logo bzw. die Wort-Bild-Marke bedarf einer hohen Aussagekraft hinsichtlich Qualität und Pro-

fessionalität. Zudem sollte es einprägsam sein und einen hohen Wiedererkennungswert besitzen. 

Wie bereits oben beschrieben, sollte die Bekanntheit der Image-Kampagne des Landes NRW für 

Radschnellwege genutzt werden und sich das CD des Konzepts für das Regionale Radwegenetz am 

CD der Image-Kampagne orientieren. Für das Marketing wird eine Auswahl an Kommunikationsin-

strumenten vorgeschlagen, die zielgruppenorientiert eingesetzt werden können. Zum so genann-

ten Marketingmix gehören klassische Werbung, Ausstellung auf Veranstaltungen (z.B. auf Messen), 

Sponsoring, Dialog-Marketing, Event-Marketing und Online-Marketing. Letzteres möglicherweise 

auch durch den Einsatz von Influencern bzw. Micro-Influencern über soziale Medien. 

Grundsätzlich sollte zwischen der Kommunikation nach innen und außen unterschieden werden, 

wobei beim aktuellen Planungsstand des Konzeptes die Kommunikation nach innen, z.B. mit der 

Politik, den Kommunen und Kreisen und weiteren Interessensträgern im Vordergrund steht. 

Kommunikation nach innen auf der Planungs-, Entscheidungs- und Kooperationsebene 

Wie es in der Kommunikationsstrategie im Leitfaden für die Planung von Radschnellwegen emp-

fohlen wird, wurde seitens des RVR und des Planerkonsortiums sehr frühzeitig mit der Kommuni-

kation auf der Planungs-, Entscheidungs- und Kooperationsebene begonnen. Beispielsweise wur-

den in mehreren Teilraumkonferenzen alle beteiligten Kommunen und Kreise sowie Politik und wei-

tere Interessensträger an der Erarbeitung von Netzkategorien, Qualitätsstandards, der Methodik 

zur Potenzialermittlung und der Umlegung des konkreten Radwegenetzes beteiligt. Diese Art der 

Beteiligung schafft eine hohe Akzeptanz und in hohem Maße abgestimmte Arbeitsergebnisse im 

Projekt. 

Die Ergebnisse bzw. Zwischenergebnisse des Radwegekonzepts wurden regelmäßig in den beim 

RVR etablierten Arbeitskreisen ‚Regionale Mobilität‘ und ‚Radwegenetz Ruhr‘ vorgestellt und dis‐

kutiert. Neben den Gebietskörperschaften nehmen Verbände und Kammern sowie das Verkehrs-

ministerium NRW regelmäßig an den Arbeitskreisen teil und werden so über die Planungsstände 

                                                           
37 RVR (2014): Machbarkeitsstudie Radschnellweg Ruhr RS1 – Endbericht. Essen. 
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informiert. Diese bewährte Form der Information und des Austauschs sollte unbedingt fortgesetzt 

werden. In Anlehnung an die Kommunikationsstrategie für Radschnellwege könnte auf Basis dieses 

Gutachtens ein Planungsleitfaden für die Baulastträger erstellt werden, der bei der Umsetzung der 

angestrebten Qualitätsstandards unterstützend wirken kann. 

Das Konzept für das Regionale Radwegenetz der Metropole Ruhr sollte mit seiner herausragenden 

verkehrspolitischen Bedeutung dem Verkehrsministerium NRW, Straßen.NRW und der AGFS in be-

sonderer Weise präsentiert werden. Ziel sollte die Aufnahme in die Kampagne für Radschnellwege 

des Landes sowie die Förderung des Netzes auch bei Standards unterhalb von Radschnellwegen 

sein, z.B. bei Radhauptverbindungen im Netzzusammenhang. Des Weiteren könnten rechtliche 

Rahmenbedingungen und Förderkriterien in enger Zusammenarbeit abgestimmt werden. 

Bei der Umsetzung eines so komplexen Vorhabens, wie der Weiterentwicklung des Konzepts für 

das Regionale Radwegenetz für den Alltagsverkehr zwischen 4 Kreisen und 53 Verbandskommunen 

mit dem Ziel einer deutlich spürbaren Verlagerung des Verkehrs auf das Rad, ist die Kooperation 

mit weiteren Akteuren entscheidend. Ein Beispiel dafür ist die Vernetzung von Radverkehr und öf-

fentlichem Personennahverkehr. An den Schnittstellen, wie etwa an Bahnhöfen und Haltepunkten 

müssen die barrierefreie Mitnahme des Rades bzw. das sichere Abstellen von Fahrrädern garantiert 

sein. Eine Kooperation mit den betroffenen Verkehrsunternehmen, den Verbünden VRR und NWL, 

den Kommunen und dem RVR ist hier erforderlich. Ein weiteres Beispiel für gewinnbringende Ko-

operationen betrifft die Radverkehrsförderung in Betrieben und Unternehmen. Hier können die 

Kammern unterstützend tätig werden, indem sie ihre Mitgliedsbetriebe über Entwicklungen infor-

mieren und motivieren. Der RVR kann die Aktivitäten von Kooperationspartnern begleiten und ggf. 

unterstützen. 

Kommunikation nach außen 

Die Kommunikation nach außen richtet sich in erster Linie an die Nutzerinnen und Nutzer des Kon-

zepts für das Regionale Radwegenetz, also Berufs- und Ausbildungspendler, Schülerinnen und Schü-

ler und auch Menschen, die für ihre Versorgungs- und Servicefahrten oder in der Freizeit das Fahr-

rad einsetzen können. Hierfür bietet sich sehr gut die klassische Werbung an, die über unterschied-

liche Kanäle wie Radio, Presse oder Banner- und Plakatwerbung kommuniziert werden kann. Dar-

über hinaus können Werbeartikel und Merchandising-Produkte ausgegeben werden. 

Wichtig bei der klassischen Werbung sind der richtige Zeitpunkt und der richtige Ort an dem die 

Zielgruppe erreicht werden soll. Ein gutes Beispiel hierfür liefert die Kampagne „Kopf an – Motor 

aus“, des Bundesumweltministeriums38. Abb. 64 zeigt ein Riesenplakat an einer Dortmunder Ein-

fallstraße mit dem Autofahrende bei Wartezeiten im Stau erreicht werden. ‚Dankeschön‘ gibt es 

allerdings lediglich für die Radler (Schaffung von Anreizen). 

                                                           
38  BMU (o.J.): Kopf an: Motor aus. Für null CO2 auf Kurzstrecken. 
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Abb. 64: Plakatwerbung an einer Dortmunder Einfallstraße 

 

Quelle: BMU (o.J.) 

Bei der Werbung für das Konzept für das Regionale Radwegenetz geht es um die Vermittlung des 

ökonomischen und ökologischen Mehrwerts sowie von positiven Sekundäreffekten wie Gesund-

heitsförderung oder Steigerung der Lebensqualität und es geht um Verhaltensänderung. Die Wahl 

des Verkehrsmittels wird in den meisten Fällen an der eigenen Haustür getroffen. Hier sollten Erin-

nerungshilfen platziert werden, die anregen das Rad als Verkehrsmittel zu wählen. Dies könnten 

Presse- oder Radiobeiträge sowie pfiffige Werbeartikel bzw. Merchandising-Produkte, wie Tassen, 

Schlüsselanhänger, Schlüsselbrett, Kühlschrankmagnet, hippe Taschen, Wecker, Eieruhr, Porte-

monnaie, Fußmatte o.ä. sein.  

Um das Konzept für das Regionale Radwegenetz bekannt zu machen, können bestehende Formate 

anderer Akteure genutzt werden. Im Bereich der klassischen Werbung könnte beispielsweise eine 

Kooperation mit der AGFS angestrebt werden, die erst kürzlich die Kampagne ‚Generation Fahrrad‘ 

erfolgreich durchgeführt hat. Im Rahmen der Kampagne wurden in NRW weit über 3.000 Plakate 

veröffentlicht. Bei zukünftigen Kampagnen könnten in der Metropole Ruhr regionalspezifisch ange-

passte Plakate verwendet und die Finanzierung auf mehrere Schultern verteilt werden. 

Auch im Bereich des Dialog- und Event-Marketings bestehen Möglichkeiten das Konzept für das 

Regionale Radwegenetz bekannt zu machen. In der Metropole Ruhr gibt es 2018 mindestens 12 

Veranstaltungen, auf denen das Projekt präsentiert werden könnte. Hinzu kommen Radwegenetz 

bezogene eigene Events, z. B. bei Fertigstellung eines neuen Streckenabschnitts des RS1 oder des 

RS MR. Für die Vor-Ort-Präsentation könnte ein eigener Messe- und Ausstellungsstand entworfen 
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werden. Im Zuge der Radwegekonzeption wurde das Format des Dialog-Marketings bereits auf der 

Mobilitätskonferenz Metropole Ruhr 2017 eingesetzt. 

Tab. 8: Auswahl von Fahrradevents in der Metropole Ruhr in 2018 

Wo? Was? Wer? Wann? 
Wie 

oft? 
Web 

Unna Drahteselmarkt Stadt Unna  jährlich http://www.unna.de/mobil-in-unna/mobil-
in-unna/fahrradfreundliches-unna/touren-
tourismus/drahteselmarkt/  

Hattingen Hattinger Fahrrad-
frühling 

Verschiedene 10.03.-
10.06.2018 

jährlich http://www.fahrraeder-hecken.de/Fahrrad-
fruehling/Programm-2018/  

Mülheim Fahrradfrühling & 
Volksradfahren 

Stadt Mülheim 10.05.18  https://www.muelheim-ruhr.de/cms/fahr-
radfruehling__volksradfahren.html  

Essen Fahrrad 2018 - Fahr-
radmesse und Kon-
gress 

Verschiedene 22.02.18 jährlich  

Bochum Fahrradsternfahrt 
Ruhr 2018 

Verschiedene 13.05.18 jährlich http://fahrradsternfahrt.ruhr  

Dinslaken Dinslakener Fahr-
radfrühling 

Stadt Dinslaken 08.04.18 jährlich http://www.din-event.de/events/details/id-
1-dinslakener-fahrradfruehling-mit-ver-
kaufsoffenen-sonntag.html  

Dortmund DEW21 Ebike-Festi-
val 

PlanB 06.-
08.04.2018 

jährlich http://ebike-festival.org 

Herten E:Motion Verschiedene 08.07.18 jährlich https://www.emotion.ruhr 

Wetter Ruhrbike-Festival (Schwerpunkt Moun-
tainbike) 

09.-
10.07.18 

jährlich http://www.ruhrbike-festival.de  

Bochum Fahrradsommer der 
Route der Industrie-
kultur 

Ruhrtourismus 
GmbH 

13.05.18 jährlich  

Hamm Sattel-Fest 2018 Verschiedene 22.07.18 jährlich http://www.sattel-fest.com  

Herne International Cycling 
Film Festival 

Verschiedene  jährlich http://www.cyclingfilms.de/current-film-
list/  

Überregionale Aktionen 

 Stadtradeln Klimabündnis 12.05.-
12.06.2018 

jährlich https://www.stadtradeln.de/home/  

 Mit dem Rad zur Ar-
beit 

AOK 01.05.-
31.08.2018 

jährlich  

 

Eine besondere Zielgruppe für den Radverkehr bilden die Auszubildenden, Studierenden sowie 

Schülerinnen und Schüler. Das Fahrrad stellt für diese Gruppe eine wichtige Mobilitätsoption dar, 

z.B. weil das Auto zu teuer ist oder noch nicht selbst gefahren werden darf. Oft befinden sie sich 

auch noch im Prozess der Mobilitätsbildung und sind noch nicht auf das Auto als Verkehrsmittel der 

ersten Wahl fixiert. Daher ist es besonders wichtig diese Gruppe über das neue Konzept für das 

Regionale Radwegenetz zu informieren. Allerdings werden sie immer weniger über klassische Wer-

bung erreicht. Sie nutzen das Internet, insbesondere soziale Medien für ihre Kommunikation. 

Aus diesem Grund sollte auch das Online-Marketing für die Bewerbung des Konzepts für das Regi-

onale Radwegenetz eingesetzt werden. Die Schaltung einer Seite auf Facebook, Twitter, Instagram, 

Whatsapp oder YouTube allein reicht allerdings nicht. Die Informationen müssen gestreut werden. 

Am besten eignet sich hierzu der Einsatz von Influencern. Dies sind in der Zielgruppe bekannte Blog-

ger, die das Thema auf ihrem Kanal platzieren können. Die Verbreitung ist enorm, die Akzeptanz 

hoch und die Kosten im Verhältnis gering. 

http://www.unna.de/mobil-in-unna/mobil-in-unna/fahrradfreundliches-unna/touren-tourismus/drahteselmarkt/
http://www.unna.de/mobil-in-unna/mobil-in-unna/fahrradfreundliches-unna/touren-tourismus/drahteselmarkt/
http://www.unna.de/mobil-in-unna/mobil-in-unna/fahrradfreundliches-unna/touren-tourismus/drahteselmarkt/
http://www.fahrraeder-hecken.de/Fahrradfruehling/Programm-2018/
http://www.fahrraeder-hecken.de/Fahrradfruehling/Programm-2018/
https://www.muelheim-ruhr.de/cms/fahrradfruehling__volksradfahren.html
https://www.muelheim-ruhr.de/cms/fahrradfruehling__volksradfahren.html
http://fahrradsternfahrt.ruhr/
http://www.din-event.de/events/details/id-1-dinslakener-fahrradfruehling-mit-verkaufsoffenen-sonntag.html
http://www.din-event.de/events/details/id-1-dinslakener-fahrradfruehling-mit-verkaufsoffenen-sonntag.html
http://www.din-event.de/events/details/id-1-dinslakener-fahrradfruehling-mit-verkaufsoffenen-sonntag.html
https://www.emotion.ruhr/
http://www.ruhrbike-festival.de/
http://www.sattel-fest.com/
http://www.cyclingfilms.de/current-film-list/
http://www.cyclingfilms.de/current-film-list/
https://www.stadtradeln.de/home/
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Des Weiteren sollte bei den Schülerinnen und Schülern bei der Mobilitätsbildung über die Möglich-

keiten des Radfahrens in der Metropole Ruhr informiert werden um spätere Multimodalität zu för-

dern. Über das Zukunftsnetz Mobilität NRW können Informationen über das Konzept für das Regi-

onale Radwegenetz in das schulische Mobilitätsmanagement integriert werden, beispielsweise 

durch die Verlinkung zum RVR über einen QR-Code auf einem Schulwegeplan oder die Darstellung 

des Radnetzes im Schulwegeplan selbst. In Baden-Württemberg oder in Hessen können über digi-

tale Radschulwegeplaner (www.radschulwegeplan.lgl-bw.de oder www.schuelerradrouten.de) 

Radschulwegepläne erstellt oder sichere Routen von Tür zu Tür identifiziert werden. Ein weiteres 

Element könnten Exkursionen sein, um das Radnetz selbst zu erleben und anderen davon zu erzäh-

len.  

Bei den Studierenden besteht die Möglichkeit, gezielt im Einführungssemester für das Radnetz zu 

werben. Ein gutes Beispiel liefert die Ruhr-Universität Bochum (RUB) über die eigene „RUB-App“ 

mit Mobilitätsinformationen. Zudem bietet sie Informationen zur Mobilität und geführte Touren im 

Umfeld der RUB bei der Immatrikulation an (vgl. www.ruhr-uni-bochum.de/move/fahrrad/). An 

den meisten Hochschulen in der Metropole Ruhr (z.B. Duisburg-Essen, RUB und TU Dortmund) kann 

in Verbindung mit dem Semesterticket das Leihradsystem metropolradruhr (http://www.metropo-

lradruhr.de) eine Stunde pro Fahrt kostenlos genutzt werden. Das Angebot wird von den Studie-

renden sehr gut angenommen, sodass die Ausleihzahlen in den Städten um ein Vielfaches gestei-

gert werden konnten. 

10.3 radrevier.ruhr – Dachmarke für das Konzept für das Regionale Rad-

wegenetz 

Die Ruhrtourismus GmbH (RTG) verfügt durch die Vermarktung der Themenradwege bereits über 

umfangreiche Erfahrung in den meisten Bereichen der oben aufgeführten Marketinginstrumente 

und -kanäle. Daher besitzen die Dachmarke und die darunter gefassten Themenradwege einen ent-

sprechenden Bekanntheitsgrad. Von einer engen Zusammenarbeit von RVR und RTG in der Öffent-

lichkeitsarbeit könnten insbesondere die Nutzerinnen und Nutzer profitieren. Es sollte überlegt 

werden, wie das Konzept für das Regionale Radwegenetz der Metropole Ruhr in die Dachmarke 

integriert und das Marketing von der RTG für die Kommunikation nach außen übernommen werden 

kann. 

http://www.radschulwegeplan.lgl-bw.de/
http://www.schuelerradrouten.de/
http://www.ruhr-uni-bochum.de/move/fahrrad/
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11 Fazit  

Aufgrund der sehr hohen Einwohner- und Arbeitsplatzdichten in einigen Teilräumen des Verbands-

gebiets sowie den hohen Pendlerverflechtungen, und der damit verbundenen hohen Auslastung 

der Straßeninfrastruktur und des öffentlichen Verkehrs, ergibt sich in der Metropole Ruhr der Be-

darf für adäquate überörtliche regionale Radverbindungen. Dies insbesondere auch vor dem Hin-

tergrund, dass die mittlere Wegelänge von Radfahrenden in Deutschland weiter zunimmt. Dieser 

Trend wird durch die steigende Nutzung der Pedelecs in den nächsten Jahren zusätzlich verstärkt. 

Das Fahrrad kann in der Metropole Ruhr immer mehr zu einer Alternative zum privaten Pkw wer-

den. Die Weiterentwicklung des Konzepts für das Regionale Radwegenetz kann somit auch auf län-

geren Distanzen von bis zu 25 Kilometern einer Entlastung des Straßennetzes vom MIV, zur Staure-

duzierung auf Pendlerstrecken, zur Reduzierung von Schadstoffen und somit zum Klimaschutz, zur 

Lärmminderung, zu Einsparungen von Mobilitätskosten und zur Gesundheitsförderung im Ver-

bandsgebiet des RVR beitragen. Darüber hinaus werden somit positive Effekte auf die Lebensqua-

lität und die zukünftige Stadtentwicklung erzielt, die die Radverkehrsplanung als integralen Be-

standteil neuer Projekte oder Flächenentwicklungen wahrnehmen wird. 

Mit dem hier vorliegenden Konzept zur Weiterentwicklung des Konzepts für das Regionale Rad-

wegenetz der Metropole Ruhr mit Fokus auf den Alltagverkehr ist eine wesentliche Grundlage ge-

schaffen, das bisherige freizeitorientierte Regionale Radwegenetz weiter zu qualifizieren. Gleichzei-

tig ergeben sich Synergieeffekte für das Freizeit- bzw. das touristische Netz und dessen Entwick-

lungsbedarfe. Wesentliches Ergebnis ist ein fortschreibbares Zukunftskonzept für den Radverkehr 

in der Metropole Ruhr in Form eines Bedarfsplans.  

Das neu konzeptionierte Regionale Radwegenetz bindet alle Städte und Gemeinden des Verbands-

gebiets an und berücksichtigt zusätzlich alle weiteren wichtigen regionalen Ziele (Hochschulen, Ein-

kaufszentren, Arbeitsplatzschwerpunkte und Freizeiteinrichtungen). Es bietet in Ergänzung zu den 

kommunalen Radverkehrsnetzen neue Möglichkeiten und fördert, im Sinne einer modernen und 

integrierten Mobilitätsplanung, die intermodale Verkehrsmittelnutzung in der Metropole Ruhr. Da-

her sind die Bahnhöfe und wesentlichen Haltepunkte des SPNV und ÖPNV ebenfalls angebunden. 

Somit entsteht ein verbandsweites Regionales Radverkehrsnetz, an das die Kommunen mit ihren 

jeweiligen Netzen anknüpfen und so die Feinverteilung des Radverkehrs innerhalb des Stadt- oder 

Gemeindegebiets ermöglichen können. Auch über das Verbandsgebiet hinaus werden Verbindun-

gen geschaffen, die die Kommunen am Rande des Verbandsgebietes mit ihren außerhalb liegenden 

Nachbarkommunen und den dortigen Radverkehrsnetzen verbinden. 

Das Konzept für das Regionale Radwegenetz wird aufgrund der im Rahmen der Potenzialanalyse 

ermittelten potenziellen Nutzerinnen und Nutzer und den entsprechend der Potenziale zugewiese-

nen Kategorien ein positives Nutzen-Kosten-Verhältnis aufweisen. Die für die jeweiligen Kategorien 

erarbeiteten und fachlich abgestimmten Qualitätsstandards, wie Trassierung, Führungsformen, 

Querschnitte, Knoten, Beleuchtung, Ausstattung, Wegweisung und Orientierung basieren auf den 

aktuellen Richtlinien für Radverkehrsanlagen bzw. deren Weiterentwicklung. Die Umsetzung dieser 

Qualitätsstandards, in Abhängigkeit von der Anzahl der potenziellen Nutzerinnen und Nutzer auf 
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den jeweiligen Verbindungen, ermöglicht die zukünftige Realisierung eines weitgehend durchgän-

gig umwege- und steigungsfrei befahrbaren Netzes, unabhängig von der Jahres- und Tageszeit, auf 

einer sicheren und dem Bedarf angemessenen Radverkehrsinfrastruktur. Dies wird, neben einer 

Umsetzung der oben genannten Qualitätsstandards bei der Planung und beim Bau, durch regelmä-

ßige Pflege, Winterdienst und Instandhaltung der Strecken zu gewährleisten sein. 

Durch die verschiedenen Beteiligungsformate, wie die teilregionalen Arbeitskreise in den Teilregi-

onen und die Arbeitskreise „Radwegenetz Ruhr“ sowie „Regionale Mobilität“, sind in dem gesam-

ten bisherigen Prozessverlauf in den letzten 15 Monaten sowohl die Ortskenntnisse als auch das 

Fachwissen der kommunalen und institutionellen Vertreterinnen und Vertreter eingeflossen. Rele-

vant waren hier insbesondere deren Beiträge und Hinweise zur Verknüpfung des Konzepts für das 

Regionale Radwegenetz mit den kommunalen Radverkehrsnetzen, zu den Qualitätsstandards, den 

Potenzialen für den Alltagsradverkehr sowie zur Konkretisierung des Netzes bei der Umlegung und 

zur Ausgestaltung des Prozesses. Das mit den Städten und Gemeinden gemeinsam entwickelte Kon-

zept für das Regionale Radwegenetz für den Alltagsradverkehr hat eine gesamte Länge von 

1.806 km. Die Abb. 65 zeigt die Länge des Regionalen Netzes für den Alltagsverkehr differenziert 

nach den Netzkategorien. 

Abb. 65: Längen der Netzkategorien im Konzept für das Regionale Radwegenetz 

 

Das vorliegende Gesamtkonzept trifft strecken- und knotenpunktbezogene Aussagen zu den Hand-

lungsbedarfen, differenziert nach verschiedenen Maßnahmentypen, auf allen Verbindungen zwi-

schen den Kommunen des Verbandsgebiets und in die außerhalb liegenden Nachbarkommunen.  

Im Ergebnis zeigt sich, dass insbesondere auf den Verbindungen der Netzkategorien Radschnell- 

und Radhauptverbindungen auf vielen Abschnitten und an vielen Knotenpunkten Maßnahmen er-

forderlich sind, um die angestrebten Qualitätsstandards zu erreichen. Aufgrund der notwendigen 

hohen Standards in der Netzkategorie Radschnellverbindungen ist die erforderliche Infrastruktur 

nur auf wenigen Kilometern bereits vorhanden. Auf 10 % der Abschnitte ist ein Neubau und auf 

336 km; 19%

691 km; 38%

779 km; 43%

Konzept für das Regionale Radwegenetz für den Alltagsradverkehr
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25% ein Ausbau erforderlich. Schon die Markierung von Radfahrstreifen sowie die Einrichtung von 

Fahrradstraßen sind bedeutende Maßnahmen zur Entwicklung der Infrastruktur von Radschnellver-

bindungen.  

In der Netzkategorie Radhauptverbindungen besitzen zwar viele Streckenabschnitte bereits Rad-

verkehrsanlagen, diese entsprechen jedoch meist nur dem aktuellen ERA-Standard und erfordern 

somit Maßnahmen zur Herstellung des notwendigen Standards der Radhauptverbindungen. Bei 

den Radverbindungen entspricht gut die Hälfte der Verbindungen bereits dem entsprechenden 

Qualitätsstandard. Das bedeutet, sie erfüllen die Anforderungen der Empfehlungen für Radver-

kehrsanlagen.  

Die Ermittlung der Handlungsbedarfe dient auch als Basis für eine erste Einschätzung der Kosten 

zur Realisierung des Konzepts für das Regionale Radwegenetz. Dabei beruht die Einschätzung der 

Kosten auf der Sammlung der Handlungsbedarfe und der damit verbundenen Diskrepanz zwischen 

„Ist-Zustand“ und „Soll-Zustand“ auf den Abschnitten des Konzepts für das Regionale Radwegenetz. 

Die Grundlage sind standardisierte Kostensätze für die unterschiedlichen Handlungsbedarfe an 

Strecken und Knotenpunkten. Damit kann eine erste Einschätzung des Investitionsbedarfs für das 

Konzept für das Regionale Radwegenetz, verteilt nach Netzkategorien, beziffert werden (vgl. Tab. 

9). 

Tab. 9: Ergebnis der Einschätzung der Kosten differenziert nach den Netzkategorien 

Netzkategorien 
Einschätzung der 

Kosten (in Mio. €) 
Länge in km 

Kosten pro km 

in Mio. € 

Reg. Radschnellverbindungen        
(ohne RS1 und RS MR) 

219 208 1,05 

Reg. Radhauptverbindungen 287 691 0,41 

Reg. Radverbindungen 152 779 0,2 

 

Weitere Schritte 

Festzuhalten bleibt, dass insgesamt auf etwa einem Drittel aller Verbindungen des Konzepts für das 

Regionale Radwegenetz für den Alltagsradverkehr keine neuen Maßnahmen erforderlich sind. Die 

vorhandene Radverkehrsinfrastruktur entspricht den jeweiligen Qualitätsstandards für die Netzka-

tegorie. Ein Vergleich zwischen dem bisherigen Regionalen Freizeitnetz und dem neu konzipierten 

Alltagsnetz zeigt, dass etwa ein Drittel deckungsgleich geführt und damit für das Alltagsnetz nutzbar 

ist. 

Die auf den jeweiligen Verbindungen ermittelten Handlungsbedarfe stellen erste Lösungsvor-

schläge dar und sind nicht als konkrete Maßnahmenplanung zu verstehen. Damit bleibt den Kom-

munen und den weiteren Trägern Raum für Konkretisierungen unter Berücksichtigung der regiona-

len Bedeutung von Netzabschnitten.  
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Zur Umsetzung von Maßnahmen, zum Unterhalt und Betrieb sowie zur Finanzierung sind weiterhin 

Gespräche mit allen wichtigen Akteuren und potenziellen Baulastträgern, wie dem Verkehrsminis-

terium NRW, dem Bund, Straßen.NRW, der Emschergenossenschaft und dem Lippeverband oder 

den Wasser- und Schifffahrtsverwaltungen erforderlich.  

Aus diesem Grund ist das Konzept so angelegt, dass es regelmäßig in enger Abstimmung mit den 

Kreisen, Städten und Gemeinden fortgeschrieben werden kann. Im Rahmen dieser Fortschreibun-

gen werden sowohl zur Netzkonzeption als auch zur Umsetzung von Maßnahmen regelmäßige Eva-

luationen erfolgen. 

Dieser Dialog setzt sich unmittelbar fort. Basierend auf dem Beschluss der Verbandsversammlung 

vom 23.03.2018 (Drucksache 13/1030) ist ein sechsmonatiger Zeitraum zur kommunalen Befassung 

vorgesehen. Neben dem Endbericht werden den Kommunen hierzu die jeweiligen Stadtkarten zur 

Verfügung gestellt. Zum Auftakt hat der RVR das Konzept in drei Teilraumkonferenzen im Mai 2018 

vorgestellt. Hinweise und Anregungen werden im Anschluss an die sechsmonatige Beteiligungs-

phase ausgewertet, eingearbeitet und das Konzept für das Regionale Radwegenetz abschließend 

nochmals in den politischen Gremien des RVR behandelt. 

Der Entwurf des Konzepts für das Regionale Radwegenetz bildet als Bedarfsplan die Basis für die 

weiteren Planungsschritte einzelner Achsen, beispielsweise im Rahmen von Machbarkeitsstudien. 

Allgemein dient der Bedarfsplan als Handlungsrahmen für eine Qualifizierung der Infrastruktur, die 

künftige Fördermittelakquise, Grunderwerb, die Radwegeplanungen und –projekte des RVR, die 

Ausrichtung der Radwegeplanungen von Kommunen und weiteren Baulastträgern sowie ein ge-

meinsames Marketing. Der Bedarfsplan ist somit die Grundlage für weitere gemeinsame Aktivitäten 

des RVR, der Verbandskommunen und der weiteren Akteure zur Umsetzung des Konzepts für das 

Regionale Radwegenetz. 
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Anhang 

I. Beispieltagesordnung für die Teilraumkonferenzen 
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II. Beispiele aus anderen Regionen 

Radfahren rückt immer weiter ins Zentrum der Verkehrsentwicklungsplanung. Der Radverkehr soll 

wichtige Funktionen übernehmen im Zusammenhang mit klimafreundlicher, stadtverträglicher, lei-

ser und gesunder Mobilität. Weiter soll das Rad helfen Verkehrsbelastungen zu mindern und Staus 

zu vermeiden. Dank neuester Technik und immer öfter mit elektrischer Unterstützung nicht nur auf 

kommunalen, sondern auch auf regionalen Verbindungen. Dementsprechend müssen (Rad-)Ver-

kehrskonzepte nicht nur kommunal, sondern auch regional gedacht und umgesetzt werden. 

Es gibt bereits einige Beispiele, in denen innovative Lösung für regionale, teils überregionale Rad-

verkehrsplanungen umgesetzt worden sind. Diese Beispiele werden nachfolgend, ggf. mit Bezug auf 

das regionale Radnetz des RVR, vorgestellt. 

Ein gutes Beispiel für regionale Radverkehrsplanung wird zukünftig auch das hier vorliegende Kon-

zept darstellen. Aufgrund des Umfangs, der Netzlänge, des Detaillierungsgrades und des methodi-

schen Vorgehens, z. B. im Beteiligungsverfahren, gibt es bislang kein in der Gänze vergleichbares 

Planungsinstrument. Allerdings gibt es gute Beispiele, die in einzelnen Bereichen der Weiterent-

wicklung des Konzepts für das Regionale Radwegenetz Metropole Ruhr als Vorlage oder als Inspi-

ration gedient haben. 

Gute Ansätze für die Ermittlung von Radverkehrspotenzialen lieferten die Machbarkeitsuntersu-

chungen für Radschnellverbindungen in der Metropolregion Hamburg und im Kanton Bern. Für die 

Netzentwicklung mit Netzhierarchien, Qualitätsstandards und Musterlösungen konnten die regio-

nalen Konzepte für Radschnellverbindungen aus der Städteregion Nürnberg („Der Bayerische 

Weg“) und die Machbarkeitsuntersuchung für Radschnellwege in Baden-Württemberg herangezo-

gen werden. Für das Marketing und die Öffentlichkeitsarbeit lieferte die Radstrategie des Landes 

Baden-Württemberg wichtige Impulse.  

An den Konzepten in der Städteregion Nürnberg und in Baden-Württemberg haben die Gutachter, 

die mit der Weiterentwicklung des Konzepts für das Regionale Radwegenetz Metropole Ruhr be-

auftragt sind, ebenfalls maßgeblich mitgewirkt. Ein Wissenstransfer ist damit sichergestellt. In fast 

allen hier genannten Beispielen wurde wiederum auf den Radschnellweg Ruhr RS1 als herausragen-

des Beispiel für regionale Radverkehrsentwicklung verwiesen. 

a. Sachplan Veloverkehr des Kanton Bern 

Mit dem 2014 aufgestellten Sachplan Veloverkehr39 wird ein kantonweites Radverkehrsnetz mit 

zwei Hierachieebenen etabliert. Anhand einer Potenzialanalyse wurde ein Alltagsnetz mit Haupt- 

und Basisverbindungen definiert. Der Sachplan dient als Instrument, um die kantonalen Gesetzes- 

und Richtplanvorgaben bezüglich des Veloverkehrs umzusetzen und mit anderen raumwirksamen 

                                                           
39 Kanton Bern (2014): Sachplan Veloverkehr. 
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Vorhaben im Kanton Bern, den Nachbarkantonen und des Bundes zu koordinieren. Alltags- und 

Freizeitverkehre sollen sich dabei ergänzen. Weitere Ziele sind die Priorisierung von Maßnahmen 

und das Schließen von Netzlücken. Ob und gegebenenfalls welche Maßnahmen auf den jeweiligen 

Strecken nötig sind, lässt der Sachplan bewusst offen. 

Zur Bestimmung des Velopotenzials wurde ein neues GIS-basiertes Modell entwickelt und ange-

wandt. Es basiert auf einem Nachfragemodell in Anlehnung an das Gravitationsgesetz, nach dem 

die Anziehung mit zunehmender Distanz im Quadrat abnimmt. Das Modell berücksichtigt Faktoren 

wie etwa durchschnittliche Distanzen, Leistungskilometer (Höhenmeter), Schulwege, Freizeitrou-

ten und die Anziehung durch Bahnhöfe, zentrale Orte und Entwicklungsschwerpunkte. Neben geo-

referenzierten Daten zu Bevölkerungsstatistik und Arbeitsplätzen kam auch ein digitales Höhenmo-

dell zum Einsatz. 

Das Velopotenzial wurde auf 300-m-Straßenabschnitte ermittelt, basierend auf dem Hektarraster 

der Bevölkerungs- und Arbeitsplatzzahlen. Für jeden Straßenabschnitt wurde ein spezifisches Velo-

potenzial berechnet und in einem Übersichtsplan dargestellt. 

Für die Erstellung des Konzepts für das Regionale Radwegenetz Metropole Ruhr ist das Gravitati-

onsmodell für die Ermittlung der Potenziale betrachtet worden. Ferner sind die Gesetzes- und 

Richtplanvorgaben des Kantons interessant. Diese können für die Integration des Radnetzes in den 

Regionalen Entwicklungsplan und für gemeinsame Planungen mit dem Land NRW interessant sein. 

b. Potenzialanalyse für Radschnellwege in der Metropolregion Hamburg 

Die Metropolregion Hamburg hat sich zum Ziel gesetzt, einen Radverkehrsanteil von 25% am Modal 

Split zu erreichen und hat dazu 2016 ein Bündnis für den Radverkehr geschlossen. 

Ziel des Bündnisses aus 17 (Land-)Kreisen und drei kreisfreien Städten in vier Bundesländern ist 

langfristig die schrittweise Entwicklung eines Gesamtnetzes, das möglichst viele Teile der vorhan-

denen kommunalen Radinfrastruktur verknüpft. Leitprojekt ist die „Regionale Erreichbarkeitsana‐

lyse“40, die in Kooperation zwischen der Stadt Hamburg, mehreren Landkreisen und Städten in der 

Region, der Technischen Universität Hamburg sowie unter Begleitung von Verkehrsverbänden er-

stellt wurde. Die vorgenommene Potenzialanalyse fokussierte sich dabei auf abstrakte Korridore. 

Zur Identifikation von konkreten Streckenverläufen sollen Machbarkeitsstudien folgen. Die Korri-

dore umfassen mitunter einen Bereich von mehreren hundert Metern. 

Kriterien für die Auswahl von Korridoren sind: 

 Einwohnerschwerpunkte 

 Arbeitsplatzzentren 

 Pendlerverflechtungen 

                                                           
40  Metropolregion Hamburg (2017): Potenzialanalyse für Radschnellwege. 
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 Bahnhaltepunkte 

 Schulstandorte 

 Integration der vorhandenen Radwegeinfrastruktur 

 Bestehende Radwegeplanungen 

Die Einwohnerdaten auf Rasterebene (100x100 Meter) entstammen dem Zensus aus dem Jahr 

2011. Im Gegensatz zu den Einwohnerdaten wurden die Daten der Arbeitsplätze aus verschiedenen 

Quellen zusammengetragen. Ein Großteil der Daten stammt vom Geodatenanbieter Nexiga GmbH 

(ehemals Institut für angewandte Sozialwissenschaft). Zusätzlich wurde eine Datenbank erstellt, in 

die alle Beschäftigungsorte mit mindestens 100 Personen aufgenommen wurden. 

Eine Nachfrageprognose, eine Kostenabschätzung, verstärkende Netzeffekte sowie Empfehlungen 

hinsichtlich der baulichen Umsetzung waren nicht Bestandteil der Untersuchung. 

Das Potenzial ergibt sich aus der Anzahl an unterschiedlichen Zielen, die durch die Wohnbevölke-

rung im Umkreis der Radschnellwege schneller oder zusätzlich erreicht werden können, nachdem 

diese umgesetzt wurden. Diese Ziele umfassen Arbeitsplätze, Schulen mit einer gymnasialen Ober-

stufe, Supermärkte und Bahnhöfe. 

c. Machbarkeitsstudie Radschnellverbindungen Nürnberg 

Die Machbarkeitsstudie41 basiert auf einem zweistufigen Verfahren. In der ersten Stufe (Potenzial-

analyse) wurden anhand vorab definierter Korridore die Potenziale für Verknüpfungen in einem 

Radschnellverbindungsnetz ermittelt. Auf Grundlage eines erarbeiteten und abgestimmten Poten-

zialrasters wurden auf diese Weise sieben Korridore als vorrangig geeignet ausgewählt. Diese wur-

den in der zweiten Stufe (Machbarkeitsuntersuchung) einer detaillierten Untersuchung inkl. eines 

Maßnahmenkonzepts und einer Kostenermittlung in Bezug auf die definierten Qualitätsstandards 

unterzogen. 

Abb. c.1: Zweistufiges Verfahren der Machbarkeitsstudie 

 

Quelle: Stadt Nürnberg 

                                                           
41  Stadt Nürnberg ‐ Planungs‐ und Baureferat (2017): Machbarkeitsstudie Radschnellverbindungen Nürnberg – 

Fürth – Erlangen – Herzogenaurach – Schwabach und umgebende Landkreise. 
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Für die Region Nürnberg wurde mit der Entwicklung des ‚Bayerischen Wegs‘ der Begriff des ‚Rad‐

schnellverbindungsnetzes‘ gewählt, um neben den bundesweiten Standards von Radschnellwe‐

gen/Radschnellverbindungen auch angepasste Standards berücksichtigen zu können. Das Rad-

schnellverbindungsnetz umfasst demnach Radschnellwege sowie Radhauptverbindungen und Rad-

verbindungen. Für einen Radschnellweg wurden analoge Standards zu denen von Radschnellver-

bindungen nach der FGSV angewendet und konkretisiert. 

Abb. c.2: Radschnellverbindungsnetz ‚Der Bayrische Weg‘ 

 

 

 

Quelle: Stadt Nürnberg 

Maßgaben für die Radhauptverbindungen: 

 Sichere Befahrbarkeit auch bei hohen Fahrgeschwindigkeiten (30 km/h bei freier Trassie-

rung) 

 Reisegeschwindigkeit mindestens 20 km/h unter Berücksichtigung der Zeitverluste an Kno-

tenpunkten 

 Die Zeitverluste pro Kilometer durch Anhalten und Warten sollen nicht größer als 20 Se-

kunden (außerorts) und 30 Sekunden (innerorts) sein. 

 Ausreichende Breiten, die einseitiges überholen auch im Begegnungsfall ermöglichen 

 Direkte, umwegfreie Linienführung 

 Innerorts ist der Einsatz von Schutzstreifen oder die Führung im Mischverkehr möglich 

 Möglichst wenig Beeinträchtigung durch bzw. an Schnittstellen mit Kfz-Verkehr 

 gemeinsame Führung mit Fußverkehr nur auf Abschnitten mit geringem Fußverkehrsauf-

kommen zulässig 
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 Hohe Belagsqualität (in der Regel Asphalt oder Beton mit hohen Anforderungen an die 

Ebenflächigkeit) 

 Steigungen max. 6 %, wenn frei trassierbar 

 verlorene Steigungen vermeiden 

 Städtebauliche Integration und landschaftliche Einbindung 

Das Potenzialraster wurde aufbauend auf wichtigen Anhaltspunkten für die Potenzialabschätzung 

eines Radschnellverbindungsnetzes sowie den verfügbaren Daten entwickelt. Dieses stellt eine ver-

gleichende und nachvollziehbare Grundlage für die Wahl der sieben Trassen zur Vertiefung dar. 

Berücksichtigt wurden die Kriterien: 

 Netzbedeutung  

 Pendlerbeziehungen zwischen den Kommunen  

 Räumliche Verkehrsbeziehungen (ab 3 km Länge)  

 Wohnbevölkerung  

 Arbeitsplätze  

 Hochschulplätze  

 Plätze an weiterführenden Schulen und Berufsschulen  

 Regional bedeutsame Freizeiteinrichtungen  

 Reisezeitdifferenz gegenüber dem Kfz-Verkehr  

 Reisezeitdifferenz gegenüber dem ÖV  

 Grobabschätzung Verlagerungspotenzial 

d. RadNETZ Baden-Württemberg 

Das Land Baden-Württemberg hat sich das Ziel gesetzt, den Radverkehrsanteil bis zum Jahr 2030 

auf 20 Prozent zu erhöhen. Die Entwicklung des RadNETZ ist eine zentrale Maßnahme zur Errei-

chung dieses Ziels. Das RadNETZ Baden-Württemberg42 verbindet landesweit alle Ober- und Mittel-

zentren über definierte Hauptrouten auch für den Alltagsradverkehr. Das RadNETZ hat eine Länge 

von etwa 7.000 Kilometern. Rund 700 Kommunen sind an das Netz angeschlossen. Das RadNETZ 

bietet ein Grundgerüst, das durch regionale und lokale Netze ergänzt wird. Da das RadNETZ Bau-

lastträgerübergreifend geplant wurde, wurden die Verbindungen für den Radverkehr über Verwal-

tungsgrenzen hinweg gedacht und mit den verschiedenen Akteuren vor Ort abgestimmt. 

Für die Wegeinfrastruktur wurden einheitliche Qualitätsstandards und Musterlösungen definiert, 

die flächendeckend im Zuge des RadNETZ angewendet werden sollen. Die Qualitätsstandards die-

nen den Kommunen als wertvolle Planungshilfe, die gewährleisten, dass die Radfahrenden im Rad-

                                                           
42  MV BW / NVBW (2016): Das RadNETZ Baden-Württemberg. 
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NETZ und darüber hinaus in Baden-Württemberg zukünftig unabhängig von der Baulast durchgän-

gig und sicher nutzbare Strecken vorfinden. Zu jeder Einzelmaßnahme im RadNETZ erhalten die 

Kommunen ein Maßnahmenblatt als Unterstützung für Planung und Umsetzung. Für die Bestands-

erhebung wurde ein Erfassungstool entwickelt, mit dem die Ausgangszustände von Trassen erfasst 

werden können. Die Daten der Zustandserfassung werden den Kommunen ebenso wie das Erfas-

sungstool für die weitere eigene Anwendung zur Verfügung gestellt. Die bauliche Umsetzung der 

Erstbeschilderung sowie die Anpassung der vorhandenen Beschilderung im gesamten RadNETZ 

werden durch das Land übernommen. 

Für den gezielten Ausbau des RadNETZ erhalten die Kommunen vom Land Fördermittel, insbeson-

dere im Rahmen des Förderprogramms kommunale Rad- und Fußverkehrsinfrastruktur nach dem 

Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG). Fördervoraussetzung ist die Einhaltung der 

Qualitätsstandards. Des Weiteren werden Fortbildung, Information und Öffentlichkeitsarbeit ge-

fördert. Das Land Baden-Württemberg plant und baut selbst drei Radschnellverbindungen als 

Leuchtturmprojekte und steigt damit auf ausgewählten Strecken auch als Bauherr aktiv in die Um-

setzung ein. Die Verbindungen verlaufen zwischen Heidelberg - Mannheim, Heilbronn - Neckarsulm 

- Bad Wimpfen und Esslingen - Stuttgart. 

In die Weiterentwicklung des Konzepts für das Regionale Radwegenetz des RVR sind insbesondere 

die Musterlösungen für Strecken und Knoten unterschiedlicher Standards eingeflossen. 

e. RadKULTUR Baden-Württemberg 

Die Initiative RadKULTUR des Ministeriums für Verkehr Baden-Württemberg macht die Begeiste-

rung des Radfahrens vor Ort erlebbar, fördert den Spaß am Fahren und motiviert die Menschen, in 

ihrem Alltag ganz selbstverständlich aufs Rad zu steigen.  

Sie zeigt den Bürgerinnen und Bürgern die Vorteile des Fahrrads als unkompliziertem Verkehrs-

mittel im Alltag auf und möchte so zur dauerhaften Veränderung des Mobilitätsverhaltens beitra-

gen. Beispielhafte Elemente der Kampagne RadKULTUR-BW sind diverse aktive Beteiligungs- und 

Animationsformate. Hierzu zählen: 

RadSCHNITZELJAGD  

Erleben Sie Ihre Stadt aus einem neuen Blickwinkel:  

Unter dem Motto „Der Weg ist das Ziel“ können bei einer Radtour durch eine Stadt oder eine Re-

gion an einzelnen Stationen Radstempel abgeholt und Preise gewonnen werden. 

RadKULTUR-Tag 

Ein Tag im Zeichen des Fahrrads:  
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Fahrrad-Akteure vor Ort stellen sich vor und laden mit einem individuellen Programm zum Mitma-

chen, Erleben, Sehen, Staunen und Gewinnen ein. 

Fotowettbewerb RadSTAR 

Setzen Sie Ihr Rad in Szene: 

Radfahrende werden eingeladen, sich und ihr Rad professionell fotografieren zu lassen. Mit einem 

Statement zum Radfahren und ein bisschen Glück wird man zum "RadSTAR" der Gemeinde, der 

Stadt oder des Landkreises gewählt. 

RadCHECK In sicheren Händen: 

Bei einem kostenlosen, mobilen RadCHECKs können Fahrräder auf Herz und Nieren geprüft werden. 

Dabei kümmert sich ein qualifiziertes Team direkt vor Ort um die Reparatur kleinerer Mängel.  

Kreativwettbewerb für Schulen 

Hier sind kreative Köpfe gefragt: 

Im Rahmen des Kreativwettbewerbs "RadKLECKS" / "RadART" gestalten Schulklassen ein 50 x 70 

Zentimeter großes Fahrrad aus Styropor nach ihren Vorstellungen und Wünschen. Je ausgefallener 

die Idee, desto besser. 

Dies sind nur einige ausgewählte Ideen, der Initiative RadKULTUR-BW. Weitere Elemente sind 

Image-Film sowie klassische Print- und Internetmedien. 

Die hier aufgeführten Ideen und Aktionen lassen sich sehr gut in das Marketingkonzept des Kon-

zepts für das Regionale Radwegenetz Metropole Ruhr integrieren und an die örtlichen Strukturen 

anpassen und weiterentwickeln. 
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III. Einteilung der Städte und Gemeinden im Regionalverband 

Ruhr nach der zentralörtlichen Gliederung 

Oberzentren (Kreisfreie Städte) 

Lfd. Nr. Ort Einwohner* 

1 Bochum 365.000 

2 Dortmund 586.000 

3 Duisburg 491.000 

4 Essen 583.000 

5 Hagen 189.000 

 

Mittelzentren (Kreisfreie Städte) 

Lfd. Nr. Ort Einwohner* 

1 Bottrop 117.000 

2 Gelsenkirchen 260.000 

3 Hamm 179.000 

4 Herne 156.000 

5 Mülheim an der 

Ruhr 169.000 

6 Oberhausen 211.000 

 

Mittelzentren (Kreisangehörige Städte) 

Lfd. Nr. Ort Einwohner* 

Ennepe-Ruhr-Kreis 

7 Ennepetal 30.000 

8 Gevelsberg 31.000 

9 Hattingen 55.000 

10 Herdecke 23.000 

11 Schwelm 28.000 

12 Sprockhövel 25.000 

13 Wetter 28.000 

14 Witten 97.000 
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Lfd. Nr. Ort Einwohner* 

Kreis Recklinghausen 

15 Castrop-Rauxel 74.000 

16 Datteln 35.000 

17 Dorsten  75.000 

18 Gladbeck 75.000 

19 Haltern am See 38.000 

20 Herten 61.000 

21 Marl 84.000 

22 Oer-Erkenschwick 31.000 

23 Recklinghausen 114.000 

24 Waltrop 29.000 

 

Lfd. Nr. Ort Einwohner* 

Kreis Unna 

25 Bergkamen 48.000 

26 Kamen 44.000 

27 Lünen 86.000 

28 Schwerte 47.000 

29 Selm 27.000 

30 Unna 59.000 

31 Werne 30.000 

 

Lfd. Nr. Ort Einwohner* 

Kreis Wesel 

32 Dinslaken 67.000 

33 Hamminkeln 27.000 

34 Kamp-Lintfort 38.000 

35 Moers 105.000 

36 Neukirchen-Vluyn 27.000 
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37 Rheinberg 31.000 

38 Voerde 37.000 

39 Wesel 61.000 

40 Xanten 22.000 

 

Grundzentren (Kreisangehörige Städte) 

Lfd. Nr. Ort Einwohner* 

Ennepe-Ruhr-Kreis 

1 
Breckerfeld 

9.000 

 

Lfd. Nr. Ort Einwohner* 

Kreis Unna 

2 Bönen 18.000 

3 Fröndenberg 21.000 

4 Holzwickede 17.000 

 

Lfd. Nr. Ort Einwohner* 

Kreis Wesel 

5 Alpen 13.000 

6 Hünxe 14.000 

7 Schermbeck 14.000 

8 Sonsbeck 9.000 

* Werte gerundet 

Quelle: IT NRW (Stand 31.12.2015) 
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IV. Kartendarstellungen 

a) Hauptachsen im Luftliniennetz 1. Phase (Ausschnitt) 

b) Hauptachsen im Luftliniennetz 1. und 2. Phase (Ausschnitt) 

c) Luftliniennetz 1. Phase 

d) Luftliniennetz 1. und 2. Phase 

e) Erster Netzentwurf für das Konzept für das Regionale Radwegenetz (Ausschnitt) 

f) Zweiter Netzentwurf für das Konzept für das Regionale Radwegenetz (Ausschnitt), inkl. der 

Anmerkungen aus den teilregionalen Workshops 

g) Verteilung der Netzkategorien (Ergebnis der Potenzialanalyse) 

h) Konzept für das Regionale Radwegenetz in der Metropole Ruhr (Entwurf, Gesamtnetz) mit 

Maßnahmendarstellung 
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- Entwurf - 
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Anlage 1  
 

Luftliniennetz 

   Abbildung 1 

ENTWURF 



 

 
 

    Abbildung 2 

ENTWURF 



 

 
 
 

 
 

ENTWURF 

   Abbildung 3 



 

  

   Abbildung 4 
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     SPD-Fraktion im Rat der Stadt Hagen 
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SITZUNG  AM: 
 

 
13. Dezember 2018 

 
T O P : 
 

 
5.42. 

 
D R U C K S -  N R.: 
 

 
1001/2018 

 
BERATUNGSGEGENSTAND: 
 

 
Regionales Radwegekonzept für die 

Metropole Ruhr (RVR) 
 

 
 
 
 

Beschlussvorschlag: 
 

1. Das vom Regionalverband Ruhr (RVR) erarbeitete Zukunftskonzept für den 
regionalen Alltagsradverkehr in der Metropole Ruhr wird vom Rat der Stadt 
Hagen als Bedarfsplan für den Regionalen Radverkehr mit der Ergänzung einer 
Radhauptverbindung (z.B. bisherige Nr. 169) in östlicher Richtung auf Hagener 
Stadtgebiet unterstützt. Dabei handelt es sich um eine Radhauptverbindung in 
den Märkischen Kreis bzw. in Richtung Sauerland. 
 
 
 
Begründung: 
 
Der Bedarfsplan sieht keine Radhauptverbindung auf Hagener Stadtgebiet in 
Richtung des märkischen Sauerlandes vor, obwohl zahlreiche Ein- und Auspendler 
aus den verschiedenen Gründen (Arbeitsplätze, Einkaufsmöglichkeiten etc.) 
regelmäßig in die Hagener Innenstadt kommen. Um auch diesen Personenkreis für 
das Alltagsradfahren zu gewinnen, ist es unumgänglich eine angemessene 
Radverbindung zu schaffen, die den Fußgängerverkehr von den Radfahrern trennt. 
Der Hauptradweg ist auch aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten notwendig, um den 
Einwohnern aus dem südwestfälischen Raum eine weitere angemessene 
Verkehrsvariante für das Erreichen unserer Stadt zu bieten. Ansonsten fahren die 
Radfahrer weiterhin nördlich an Hagen vorbei. 
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